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Gesetz 
zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes 

in Nordrhein-Westfalen NRW - Laufbahnrecht 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

2030 

Gesetz 
zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes 

in Nordrhein-Westfalen NRW - Laufbahnrecht 

Vom 27. Mai 2025 

Artikel 1 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Das Landesbeamtengesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S . 310, ber. S. 642) , das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 
2024 (GV. NRW. S. 447) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 41 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 41 Voraussetzung für Eintritt und Versetzung 
in den Ruhestand" . 

b) Nach der Angabe zu § 119 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 119a Übernahme eines kommunalen Wahl­
amtes durch Beamtinnen und Beamte". 

c) In der Angabe zur Abschnittsüberschrift zu Ab­
schnitt 8 wird das Wort „Rechtstellung" durch 
das Wort „Rechtsstellung" ersetzt. 

d) In den Angaben zu den §§ 128 und 130 wird das 
Wort „Rechtstellung" jeweils durch das Wort 
,,Rechtsstellung" ersetzt. 

e) Nach der Angabe zu § 133 werden folgende An­
gaben eingefügt: 

,,§ 133a Übergangsregelung für Beamtinnen und 
Beamte in einem Amt mit leitender Funktion im 
Beamtenverhältnis auf Probe". 

2. Dem § 2 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

,,(6) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, wenn sie ent­
geltlich ist, gewolltermaßen den Schwerpunkt der 
beruflichen Tätigkeit darstellt, in der Regel den 
überwiegenden Teil der Arbeitskraft beansprucht 
und dem durch Ausbildung und Berufswahl gepräg­
ten Berufsbild entspricht oder nahekommt." 

3. § 6 wird wie fo lgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort 
,,Hauptschule" die Wörter „mit dem Ab­
schluss „Erster Schulabschluss" oder „Er­
weiterter Erster Schulabschluss'"' eingefügt. 

bb) In Nummer 2 Buchstabe b werden nach dem 
Wort „Hauptschule" die Wörter „mit dem 
Abschluss „Erster Schulabschluss" oder „Er­
weiterter Erster Schulabschluss"" eingefügt. 

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 
und 4 eingefügt: 

,,(3) In den Laufbahnverordnungen können für 
einzelne Laufbahnen und Laufbahngruppen Aus­
nahmen von den Mindestvoraussetzungen des 
Absatzes 1 insbesondere andere , geeignete Bil­
dungsabschlüsse zugelassen werden. 

(4) Die für die Ordnung der Laufbahn zuständige 
oberste Dienstbehörde kann in einer Rechtsver­
ordnung nach § 7 Ausnahmen von Absatz 2 

Satz 1 zulassen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber 

1. über eine inhaltlich den Anforderungen des 
Vorbereitungsdienstes entsprechende Qualifi­
kation verfügt oder 

2. eine für die Laufbahn und Laufbahngruppe 
geeignete Qualifikation und eine hauptberufli­
che Tätigkeit von zwei Jahren für die Lauf­
bahngruppe 1 und von zwei Jahren und sechs 
Monaten für die Laufbahngruppe 2 nachwei­
sen kann. Die hauptberufliche Tätigkeit muss 
nach Art und Bedeutung der Tätigkeit in der 
angestrebten Laufbahn gleich wertig sein. Die 
für die Ordnung der Laufbahn zuständige 
oberste Dienstbehörde legt in der Rechtsver­
ordnung nach § 7 die Anforderungen an die 
Qualifikation und die hauptberufliche Tätig­
keit fest." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ein­
gefügt: 

„Dies umfasst auch einen berufsbegleitenden 
Vorbereitungsdienst im Rahmen eines öffentlich­
rechtlichen Ausbildungsverhältnisses." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „dem für 
Inneres zuständigen Ministerium und dem Fi­
nanzministerium" durch die Wörter „den für In­
neres und für Finanzen zuständigen Ministerien" 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden das Wort „Rechtsverordnung" 
durch das Wort „Rechtsverordnungen", das Wort 
„kann" durch das Wort „können" und die Wörter 
„Verordnung nach § 9 Absatz l " durch das Wort 
,,Laufbahnverordnungen" ersetzt. 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Rechts­
verordnung nach § 7 Absatz 2, die den Erwerb 
der Befähigung durch einen Vorbereitungsdienst 
und nach § 6 Absatz 4 mögliche Ausnahmen hier­
von vorschreibt, ist die Einstellung solcher Be­
werberinnen und Bewerber in die entsprechende 
Laufbahn mit Vorbereitungsdienst nicht mehr zu­
lässig, die ih re Befähigung nach den Vorschriften 
über Beamtinnen und Beamte besonderer Fach­
richtung erworben haben." 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

c) Absatz 4 wird Absatz 3. 

6. § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 werden die Wörter „an eine haupt­
berufliche Tätigkeit" durch die Wörter „an den 
Erwerb der fachlichen Voraussetzungen bei Lauf­
bahnen besonderer Fachrichtung" ersetzt. 

b) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Verlänge­
rung" das Wort ,,, Kürzung" und nach dem Wort 
„Mindestprobezeit" die Wörter „und Ausnahmen 
hiervon" eingefügt. 

c) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. die inhaltliche Ausgestaltung der Möglichkeit 
zur Einstellung im Beförderungsamt (§14 Ab­
satz 1 Satz 3 Nummer 1 und 2),". 

d) In Nummer 11 wird das Komma durch das Wort 
,, und" ersetzt. 

e) In Nummer 12 wird das Wort „und" am Ende 
durch einen Punkt ersetzt. 

f) Nummer 13 wird aufgehoben. 

7. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben . 

b) Absatz 3 wird Absatz 2. 

8. § 13 wird wie folgt gefasst: 
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,,§ 13 
Probezeit 

(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf 
Probe, während der sich Laufbahnbewerberinnen 
und Laufbahnbewerber nach Erwerb der Befähi­
gung, a ndere Bewerberinnen und Bewerber nach 
Feststellung der Befähigung für ihre Laufbahn be­
währen sollen. In den Fällen, in denen der Befähi­
gungserwerb nach§ 7 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 im 
Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt, zählt diese Zeit 
auch zur Probezeit. 

(2) Die regelmäßige Probezeit dauert drei Jahre. Die 
Probezeit kann gekürzt und bis zu einer Höchst­
dauer von fünf Jahren verlängert werden. Anrech­
nung und Kürzung der Probezeit dürfen nur in dem 
Umfang erfolgen, der die ordnungsgemäße Feststel­
lung der Bewährung gewährleistet. Das Nähere so­
wie die Mindestprobezeit und Ausnahmen von der 
Mindestprobezeit regeln die Laufbahnverord nungen. 

(3) Eignung, Befähigung und fach! iche Leistung 
sind in der Probezeit unter Anlegung eines strengen 
Maßstabs , bei Probezeiten von mehr als zwölf Mona­
ten wiederholt, zu beurteilen. 

(4) Die Probezeit kann bei anderen Bewerberinnen 
und Bewerbern durch den Landespersonalausschuss 
gekürzt werden, sofern ein Zeitraum von weniger als 
drei Monaten nicht unterschritten wird. 

(5) Zeiten hauptberuflicher Tätigkeit innerhalb oder 
außerhalb des öffentlichen Dienstes können a uf die 
Probezeit angerechnet werden, soweit die Tätigkeit 
nach Art und Bedeutung der Tätigkeit in der Lauf­
bahn gleichwertig ist. 

(6) Ein Verzicht a uf eine Probezeit durch Kürzung 
und Anrechnung ist mit Ausnahme der Einstellung 
früherer Richterinnen und Richter und Beamtinnen 
und Beamten nicht zuläss ig. 

(7) Das Nähere regeln die Laufba hnverordnungen. " 

9. § 14 wird wie folgt geände rt: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Eine Ernennung zur Begründung des Be­
amtenverhältnisses (Einstellung) ist nur in den 
Einstiegsämtern der Laufbahn zulässig. Die 
Einstiegsämter bestimmen sich nach dem Be­
soldungsrecht . Abweichend von Satz 1 ka nn 

1. bei Beamtinnen und Beamten anderer Dienst­
herrn und bei früheren Beamtinnen und 
Beamten , sowie bei früheren Richterinnen und 
Richtern sofern die Laufbahnverordnung nach 
§ 9 dies regelt , 

2. bei entsprechenden beruflichen Erfahrungen 
oder sonstigen Qualifikationen , die zusätzlich 
zu den in § 6 geregelten Zugangsvoraussetzun­
gen erworben wurden, wenn die Laufba hnver­
ordnung nach § 9 dies bestimmt, oder 

3. bei Zulassung einer Ausnahme durch den Lan­
despersonalausschuss auch eine Einstellung in 
einem höheren Amt vorgenommen werden ." 

b) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „dem für In­
neres zuständigen Ministerium und dem Fi­
nanzministerium" durch die Wörter „den für 
Inneres und für Finanzen zuständigen Minis­
terien" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird das Wort „Inneres" durch 
das Wort „Kommunales" ersetzt. 

10. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2, 2a und 3 werden wie folgt gefasst: 

,, (2) Eine Beförderung ist nicht zulässig 

1. während der Probezeit sowie 

2. vor Ablauf eines Ja hres seit der letzten Beför­
derung, es sei denn, dass das bisherige Amt 
nicht zu durchlaufen war. 

Innerha lb von zwei Jahren vor Eintritt in den Ru­
hestand wegen Erreichens der Altersgrenze ist 
eine weitere Beförderung nicht zulässig. 

(2a) Eine Beförderung ist außerdem nicht zuläs­
sig vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der 
Probezeit, es sei denn, 

1. es liegen besondere Leistungen vor, 

2. für die Stelle besteht ein besonderer Bewer­
bermangel oder 

3. die regelmäßige Probezeit wurde eingehalten 
oder die Unterschreitung beruht auf einer An­
rechnung von Zeiten oder einer durch die 
Laufbahnverordnungen nicht nur im Einzel­
fall zulässigen Kürzung. 

Über weitere Ausnahmen entscheidet der Lan­
despersonalausschuss. 

(3) Vor Feststellung der Eignung für einen höher 
bewerteten Dienstposten in einer Erprobungszeit, 
für die durch die Laufbahnverordnungen eine 
Dauer von mindestens drei Monaten festzulegen 
ist, darf die Beamtin oder der Beamte nicht be­
fördert werden. Dies gilt nicht für Beförderungen 
in Ämter, deren Inha berinnen oder Inhaber rich­
terliche Unabhängigkeit besitzen , Staatsanwäl­
tinnen oder Staatsanwälte, Beamtinnen oder 
Beamte im Sinne von § 37 oder Wahlbeamtinnen 
oder Wahlbeamte sind. Für den Aufstieg und die 
berufliche Entwicklung innerhalb einer Lauf­
bahngruppe können in den Laufbahnverordnun­
gen Ausnahmen und besondere Regelungen zur 
Erprobungszeit getroffen werden. Eine Erpro­
bung ist nicht erforderlich, wenn die Beförderung 
nur darauf beruht , dass sich die besoldungsrecht­
liche Zuordnu11g des Amtes ä ndert, ohne dass 
dies mit einer Anderung der Funktion verbunden 
ist." 

b) In Absatz 5 wird die Angabe ,, (Absatz 2)" durch 
die Angabe ,,(Absatz 2 und Absatz 2a), vom Er­
fordernis der Erprobung vor Beförderung (Ab­
satz 3)" ersetzt. 

11. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „ä rztlichem Gut­
achten pflegebedürftigen Angehörigen" durch die 
Wörter ,,§ 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pfle­
gebedürftigen na hen Angehörigen, deren oder 
dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Absatz 2 des 
Pflegezeitgesetzes nachgewiesen ist," ersetzt. 

b) Die Absätze 2 bi s 4 werden wie folgt gefasst: 

,,(2) Haben sich die Anforderungen an die fachli­
che E ignung ei ner Bewerberin oder eines Bewer­
bers für die Einstellung in den öffentlichen 
Dienst in der Zeit erhöht, in der sich die Bewer­
bung um Einstellung infolge der Geburt oder Be­
treu ung eines Kindes verzögert ha t, und ha t sie 
oder er sich innerhalb von drei Jahren nach der 
Geburt dieses Kindes beworben, ist der Grad der 
fachlichen Eignung nach den Anforderungen zu 
prüfen, die zu dem Zeitpunkt bestanden haben , 
zu dem sie oder er sich ohne di e Geburt des Kin­
des hätte bewerben können. Für di e Berechnung 
des Zeitraums der Verzögerung sind di e Fristen 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge­
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33) in der jeweils gel­
tenden Fassung sowie dem Mutterschutzgesetz 
vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) in der jeweils 
geltenden Fassung zugrunde zu legen. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für die Verzögerung 
der Einstellung wegen der tatsächlichen Pflege 
ei ner oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeit­
gesetzes pflegebedürftigen nahen Angehörigen, 
deren oder dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 
Absatz 2 des Pflegezeitgesetzes nachgewiesen ist. 

(3) Zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen in­
folge 

1. der Geburt oder der tatsächlichen Betreuung 
eines Kindes unter 18 Jahren, 
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2. der tatsächlichen Pflege einer oder eines nach 
§ 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebe­
dürftigen nahen Angehörigen , deren oder des­
sen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Absatz 2 des 
Pflegezeitgesetzes nachgewiesen ist oder 

3. eines festgestellten Dienstunfalls während der 
Probezeit zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte 

ist e ine Beförderung ohne Mitwirkung des Lan­
despersonalausschusses abweichend von § 19 Ab­
satz 2 Satz 1 Nummer 1 sowie Absatz 2a während 
der Probezeit und vor Ablauf eines Jahres seit 
Beendigung der Probezeit möglich. Das Ableisten 
der regelmäßigen Probezeit bleibt unberührt. 
Satz 1 gilt nicht während eines Vorbereitungs­
di enstes , wenn dieser im Beamtenverhältnis auf 
Probe durchgeführt wird. 

(4) Die Absätze 2 und 3 sind in den Fällen des 
Nachteilsausgleichs für ehemalige Beamtinnen 
und Beamte der Bundespolizei, für ehemalige 
Soldatinnen und Soldaten nach dem Arbeits­
platzschutzgesetz in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 16. Juli 2009 (BGBL I S. 2055) und 
dem Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. September 2009 
(BGBl. I S. 3054) sowie für ehemalige Zivildienst­
leistende nach dem Zivildienstgesetz in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2005 
(BGBl. I S. 1346) und Entwicklungshelferinnen 
und Entwicklungshelfer nach dem Entwick­
lungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I 
S. 549), jeweils in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden. Di es gilt auch für die 
Teilnahme an Maßnahmen im Sinne des § 34 Ab­
satz 2 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW." 

12. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Ein Amt mit leitender Funktion im Sinne des 
Absatzes 7 wird zunächst im Beamtenverhältnis 
auf Probe übertragen. Die regelmäßige Probeze it 
beträgt zwei Jahre. Die oberste Dienstbehörde 
kann eine Verkürzung der Probezeit zulassen; die 
Mindestprobezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in de­
nen der Beamtin oder dem Beamten eine leitende 
Funktion nach Satz 1 bereits übertragen worden 
ist, können auf die Probezeit angerechnet werden. 
Die Probezeit wird durch die Zeit einer Beurlau­
bung ohne Dienstbezüge unterbrochen und nach 
Beendigung des Urlaubs fortgesetzt. Die Neufest­
setzung des Endes der Probezeit ist der Beamtin 
oder dem Beamten bekannt zu geben . Regelungen 
der Landesregierung nach § 92 Absatz 2 bleiben 
hiervon unberührt. Bei der Berechnung der Pro­
bezeit zählen die Zeiten ei ner Teilzeitbeschäfti­
gung in vollem Umfang, es sei denn, zwingende 
sachliche Gründe stehen dem entgegen. Es ist 
nicht zulässig, die Probezeit zu verlängern." 

b) In Absatz 8 Nummer 2 werden nach der Angabe 
,, Absa tz 1" die Wörter „und § 106 Absatz 2" ein­
gefügt. 

13. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,Es kann auch eine auf Ämter oder Aufgabenbe­
reiche beschränkte Befähigung erworben wer­
den." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,, Die Ämter der bisherigen Laufbahngruppe müs­
sen nicht durchlaufen werden." 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Das Nähere regeln die Laufbahnverordnun­
gen." 

14. In § 24 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „gleich­
wertigen oder" gestrichen. 

15. In § 25 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „Einverneh­
men" durch das Wort „Einverständnis" ersetzt. 

16. In § 29 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „oder ei­
ner mindestens gleichwertigen" gestrichen. 

17. In § 33 Absatz 1 Satz __ 1 werden nach dem Wort 
,, falls" die Wörter „eine Arztin oder" ei ngefügt. 

18. In § 36 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „115" durch 
die Angabe „114, 116 Absatz 3" ersetzt. 

19. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 5 wird a ufgehoben. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,,§ 12 Absatz 3" 
durch die Angabe ,,§ 12 Absatz 2", die Angabe 
,,§ 13 Absatz 2" durch die Angabe ,,§ 13 Ab­
satz 4" und die Angabe „Satz 1" durch die An­
gabe „Satz 3 Nummer 3" ersetzt. 

20. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Ein­
tritt" die Wörter „und Versetzung" eingefügt. 

b) In Satz 1 werden nach dem Wort „Eintritt" die 
Wörter „und die Versetzung" eingefügt und die 
Angabe „27" durch die Angabe „31" ersetzt. 

c) In Satz 2 werden nach dem Wort „Eintritt" die 
Wörter „oder Versetzung" eingefügt und der 
Punkt am Ende durch die Angabe ,, (§ 28)." er­
setzt. 

21. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Absa tz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Leistu ng und 
Befähigung" durch die Wörter „Befähigung 
und fachliche Leistung" ersetzt . 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „in angemesse­
nem Umfang" gestrichen. 

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Sa tz 1 gilt entsprechend für Beamtinnen und 
Beamte, die sich in Elternzeit befinden oder zur 
Betreuung von Kindern oder Pflege einer oder ei­
nes nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pfle­
gebedürftigen nahen Angehörigen , deren oder 
dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Absa tz 2 des 
Pflegezeitgesetzes nachgewiesen ist, beurlaubt 
s ind." 

22. Dem § 61 Absatz 1 wird folgender Satz a ngefügt: 

,,Bei Teilzeitbeschäftigung sind die fünf Stunden an­
teilig zu kürzen." 

23. § 64 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge­
fasst: 

,,2 . e iner oder einem nach § 7 Absatz 3 des Pflege­
zeitgesetzes pflegebedürftigen nahen Angehörigen , 
deren oder dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Ab­
satz 2 des Pflegezeitgesetzes nachgewiesen ist." 

24. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird a ngefügt: 

,,(2) Teilzeit, mobile Arbeit, Jobsharing und 
a_ndere Arbeitsorganisationsformen stehen der 
Ubernahme und Wahrnehmung von Vorgesetzten­
und Leitungsaufgaben grundsätzlich nicht ent­
gegen und s ind in Leitungsfunktionen für alle 
Geschlechter zu fördern." 

25 . In § 72 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Vor­
bereitung" die Wörter „ihrer oder" eingefügt . 

26 . § 73 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „16 Absa tz 3" durch 
die Angabe „10 Absatz 3 Nummer 4" und die An­
gabe „32 bis 34" durch die Angabe „23 bis 25" 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Absa tz 6" 
durch die Angabe „Absatz 3" ersetzt. 

27. Dem § 74 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,Für die Kontrolle und Überwachung der Einhal­
tung der dem Gesundheitsschutz dienenden mutter-
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schutzrechtlichen Vorschriften gilt § 29 des Mutter­
schutzgesetzes entsprechend". 

28. In § 77 Absatz 3 Sa tz 1 werden nach dem Wort „Ein­
tritt" die Wörter „oder Versetzung" eingefü gt . 

29. § 92 wird wie folgt geändert: 

a ) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „a nlässlich 
einer Versetzung" durch di e Wörter „aus besonde­
rem Anlass insbesondere anlässlich einer Verset­
zung" e rsetzt. 

b) Absatz 2 wird wie fo lgt gefasst: 

,,(2) Die La ndesregieru ng wi rd ermächtigt , Vor­
schriften über eine fi ktive Fortschreibung dienst­
licher Beurteilungen sowie über eine fiktive Er­
probung und Probezeit im Zusammenha ng mit 
der Verleihung eines höherwertigen Amtes in den 
La ufbahnverordnungen zu treffen . Sie ka nn auch 
Regelungen dazu treffen, dass eine Erprobung 
oder Probezeit für dieses Amt als erfolgre ich ab­
geleistet angesehen werden kann , wenn sich die 
Beamtin oder der Beamte in der ta tsächlich 
wa hrgenommenen Funktion, die von ihren Anfor­
derungen dem Beförderungsamt vergleichbar ist , 
bewähr t ha t und dies fes tgestellt wurde." 

30. § 97 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchsta be a wird die Anga be „2 
Satz 2" durch di e Anga be „4" und die Angabe 
,, Sa tz 1" durch di e Wörter „Satz 3 Nummer 3" er­
setzt. 

b) In N ummer 2 wird die Angabe „3" durch die An­
gabe „2 " ersetzt. 

31. Nach § 106 Absatz 1 Sa tz 2 werden die folgenden 
Sä tze eingefügt: 

,, Dies gilt a uch für sonstige beamten rechtliche Ent­
scheid ungen , für die bei den übrigen La ndesbeam­
tinnen und Landesbeamten die Landesregierung 
oder das fa chlich zustä ndige Ministerium als oberste 
Dienstbehörde zuständig is t . Soweit für Entschei­
dungen nach den Sä tzen 2 und 3 bei den übrigen 
Landesbeamtinnen und Landesbeamten das Einver­
nehmen der Landesregierung oder des fac hlich zu­
ständigen Ministeriums erforderlich ist, tr itt für di e 
Beamtinnen und Beamten des Landtags anstelle des 
Einvernehmens der Landesregierung oder des fach­
li ch zustä ndigen Ministeriums das Benehmen zwi­
schen der Pr äsidentin oder dem Präsidenten des 
Landtags und dem Landtags präsidium." 

32. Nach § 106a Sa tz 3 werden di e folgenden Sä tze ein­
gefügt : 

,, Dies g ilt a uch für sonstige beamtenrechtliche Ent­
scheidungen , fü r die bei den übrigen La ndesbeam­
tinnen und Landesbeamten die Landesregierung 
oder das fa chlich zuständi ge Ministerium a ls oberste 
Dienstbehörde zuständ ig is t . Soweit für Entschei­
dungen nach den Sä tzen 3 und 4 bei den übr igen 
Landesbeamtinnen und La ndesbeamten das Einver­
nehmen der Landesregierung oder des fac hlich zu­
ständigen Ministeriums erforderlich ist , tritt fü r die 
Beamtinnen und Beamten des Verfass ungsgerichts­
hofs anstelle des Einvernehmens der Landesregie­
rung oder des fachlich zustä ndi gen Mini steriums die 
Entscheidung durch die Präsidentin oder den Präsi­
denten des Verfassungsgeri chtshofs." 

33. § 112 wird wie folgt geä ndert : 

a) In Absa tz 1 Satz 2 wird das Wort „Fina nzmini s­
terium" durch die Wörter „für Finanzen zustän­
digen Ministerium" ersetzt. 

b) Absa tz 2 wird wie folg t gefa sst : 

,, (2 ) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll­
zugsbeamte haben Anspruch auf fre ie Heilfür­
so rge, solange ihnen Besoldung zusteht, Eltern­
zeit oder Pflegezeit nach der auf Grund des § 74 
Absatz 2 zu erlassenden Rechtsverordnung oder 
Urla ub nach § 72 Absa tz 1 Sa tz 2 oder Absa tz 2 
gewährt wird . Dies gilt auch während einer Beur­
la ubung nach § 64 Absatz 1 in Verbindung mit 
Absatz 2, sofern die Beamtin oder der Beamte 

nicht Anspruch auf Familienversicherung nach 
§ 10 des Fünften Buches Sozia lgesetzbuch hat. 
Das Nähere, insbesondere über den Umfa ng der 
fre ien Heilfürsorge, regelt das für Inneres zustän­
d ige Mini sterium im Einvernehmen mit dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium durch Rechts­
verordnung." 

34. § 115 wird wie folgt geä ndert: 

a ) In Absatz 1 werden nach dem Wort „dienstunfä ­
hig" die Wörter ,, (§ 26 Absa tz 1 des Beamtensta­
tusgesetzes)" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie fo lgt gefasst: 

,,(2) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit 
der Polizeivollzugsbeamtin oder des Polizeivoll­
zugsbeamten , so ist sie oder er verpflichtet , sich 
nach Weisung der dienstvorgesetzten Stelle durch 
ei ne Polizeiä rztin oder einen Polizeiarzt oder eine 
Ärztin oder einen Arzt der unteren Gesundheits­
behörde untersuchen zu lassen." 

35. Nach § 119 wird folgender § 119a eingefügt: 

,, § 119a 
Übernahme eines kommunalen Wahlamtes 

durch Beamtinnen und Beamte 

(1 ) Bei Eintritt in ein kommunales Wahlbeamtenver­
hä ltnis in Nordrhein-Westfalen ist für Beamtinnen 
und Beamte auf Lebenszeit oder au f Probe § 22 Ab­
sa tz 2 Sa tz 1 und Absa tz 3 des Beamtenstatusgeset­
zes nicht anzuwenden . Die Rechte und Pflichten aus 
dem zuletzt im Beamtenverhältn is wahrgenomme­
nen Amt ruhen vom Tag der Begründung des Wahl­
beamtenverhältnisses an mit Ausnahme der Pflicht 
zur Verschwiegenheit und des Verbotes der Annahme 
von Belohnungen , Geschenken und sonstigen Vortei­
len. Sie ruhen längstens bis zum Erreichen der für 
di e Beamtinnen und Beamten geltenden Alters­
grenze. Folgt unmittelbar nach Abla uf einer Amts­
zeit eine erneute Berufung in ein kommunales Wahl­
beamtenverhä ltnis in Nordrhein-Westfalen , so ru hen 
die Rechte und Pflichten a us dem zugrundeliegenden 
Beamtenverhältnis weiter. Sa tz 1 findet keine An­
wendung auf Beamtinnen und Bea mte gemäß § 37 
Absa tz 1. 

(2) Nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältni sses 
kehren diese Beamtinnen und Beamten auf Antrag 
in ein ihrem früh eren Amt als Bea mtin oder Beamter 
auf Lebenszeit oder Probe entsprechendes Amt der­
selben Laufba hn zurück. D er Antrag ist spätestens 
drei Mona te nach Beendigung des Wahlbeamtenver­
hä ltnisses bei der obersten Dienstbehörde des 
Dienstherrn , in deren Dienstbereich die Beamtin 
oder der Beamte ein Amt b ekleidet hat, zu s tellen . 
Die Wi ederverwendung ha t spä testens drei Mona te 
nach der Antragstellung, früh estens nach Beendi ­
gung des Wahlbeamtenver hä ltnisses, zu erfolgen . 
Abweichend von § 25 Absa tz 2 Sa tz 1 und 2 beda rf 
es fü r eine Versetzung bei Rückkehr a us dem Wa hl­
beamtenverhä ltnis eines dienstlichen Bedürfni sses 
ni cht. 

(3) Die Beamtinnen und Beamten erh alten mit dem 
Beginn der Wiederverwendung di e Besoldung aus 
dem im früheren Beamtenverhältni s wahrgenomme­
nen Amt. 

(4) Wird der Antrag nach Absa tz 2 Sa tz 2 nicht oder 
ni cht fri stgerecht gestellt , ist die Beamtin oder der 
Beamte entlassen . Für den Fall der Wiederwahl oder 
der Wa hl in ein anderes kommunales Wahlbeamten­
verhältnis ist die Beamtin oder der Beamte ver­
pflichtet , die oberste Dienstbehörde des Dienstherrn , 
in deren Dienstbereich die Beamt in oder der Beamte 
ein Amt auf Lebenszeit oder Probe bekleidet ha t , 
unverzüglich hierüber zu info rmi eren." 

36. § 123 wird wie fo lgt geä ndert : 

a ) In Absatz 1 Sa tz 3 werd en di e Wörter „dem für 
Inneres zustä ndigen Ministerium und eiern 
Finanzmini sterium" durch di e Wörter „den für 
Inneres und Fina nzen zuständi gen Ministerien" 
ersetzt. 
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b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „Satz 3" 
durch die Anga be „Satz 4" ersetzt. 

37. In der Abschnittsüberschrift zu Abschnitt 8 wird das 
Wort „Rechtsteilung" durch das Wort „Rechtsstel­
lung" ersetzt. 

38 . Nach § 133 wird der folgende § 133a eingefügt: 

,, § 133a 
Übergangsregelung für Beamtinnen und Beamte 

in e inem Amt mit leitender Funktion 
im Beamtenverhältni s auf Probe 

Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 7. Juni 
2025 in ein Amt mit leitender Funktion im Beamten­
verhältnis auf Probe berufen worden sind, ist § 21 
Absatz 1 in sei ner bis dahin geltenden Fassung wei­
ter anzuwenden." 

39. § 134 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Auf Beamtinnen und Beamte, die nach dem 
Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20 . No­
vember 1979 (GV. NRW. S. 926) oder dem Fach­
hochschulgesetz vom 20. November 1979 (GV. 
NRW. S. 964) jewe il s in der b is zu m 31. Dezember 
1989 geltenden Fassung ni cht als Professorinnen 
und Professoren, Hochschulassistentinnen und 
Hochschulassistenten , wissenschaftliche Mitar­
beiter innen und Mitarbeiter oder Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben übernommen worden sind, 
finden § 199 Absatz 1 sowie di e §§ 202 bis 206 
und die §§ 209 bis 216 des La ndesbeamtengeset­
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. Mai 1970 (GV. NRW. S. 344) , in der einschließ­
lich bis zum 31. Dezember 1979 geltenden Fas­
sung mit folgenden Maßgaben weiterhin Anwen­
dung: 

1. § 200 Absatz 2 und § 202 gelten für Hoch­
schullehrerinnen und Hochschullehrer im 
Sinne des § 199 Absatz 1 der bi sherigen Fas­
sung und Fachhochschullehrerinnen und 
Fachhochschullehrer, § 202 Absatz 3 auch für 
Direktorinnen und Direktoren der Institute 
für Leibesübungen und Akademische Räte 
entsprechend . 

2. Bei Beamtinnen und Beamten auf Widerruf 
wird das Beamtenverhältnis nach den bisher 
geltenden Vorschri ften beend et." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter ,,, zuletzt ge­
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. No­
vember 2008 (GV. NRW. S. 706)," gestrichen. 

20301 

Artikel 2 
Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen 

und Beamten im Land Nordrhein-Westfalen 
(Laufbahnverordnung - LVO) 

Auf Grund der §§ 9, 42 Absatz 6 und des § 92 Absatz 1 
und 2 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310 , ber. S. 642) , das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Mai 2025 (GV. NRW. S. 464) geän­
dert worden is t , wird verordnet: 

Inhal tsübersicht 

Abschnitt 1 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Grundsatz 

§ 3 Zuständigkeiten für Entscheidungen 

§ 4 Laufbahnrechtlicher Befähigungserwerb 

§ 5 Probezeit 

§ 6 Nachteilsausgleic h 

§ 7 Beförderung, Erprobungszeit 

§ 8 Beurteilung von Landesbea mtinnen und Landes-
beamten 

§ 9 Nachzeichnung dienstlicher Beurteilungen 

§ 10 Dienstzeit 

§ 11 Laufbahnwechsel 

§ 12 Einstellung im Beförderungsamt 

§ 13 Erleichterung für schwerbehinderte und ihnen 
gleichgestellte behinderte Menschen 

§ 14 Ausnahmen 

Unterabschnitt 2 
Zuga ng zu den Laufbahnen 

§ 15 Laufba hnen mit Vorbereitungsdienst 

§ 16 Laufbahnen besonderer Fachrichtung, Anforde­
rungen und Dauer der hauptberuflich en Tätigkeit 

Abschnitt 2 
Berufliche Entwicklung 

§ 17 Fortbildung und Personalentwicklung 

Unterabschnitt ! 
Berufliche Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppe 1 

§ 18 Beförderungsvoraussetzungen 

Un terabschnitt 2 
Aufstieg von der Laufbahngruppe 1 

in die Laufbahngruppe 2 

§ 19 Grundsätzliche Regelungen 

§ 20 Ausbildungsaufstieg 

§ 21 Qualifizierungsa ufstieg 

§ 22 Aufstieg in bestimmte Aufgabenbereiche 

§ 23 Aufstieg d urch Bachelor- oder Diplomstudium mit 
dem Ziel der Spezialisierung 

U nterabschnitt 3 
Berufliche Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppe 2 

§ 24 Allgemeine Beförderungsvoraussetzungen 

§ 25 Modulare Quali fizierung 

§ 26 Masterstudium 

§ 27 Masterstudium mit dem Ziel der Spezialisierung 

§ 28 Berufliche Entwicklung in leitenden Funktionen 
an obersten Landesbehörden 

Abschnitt 3 
Besondere Vorschriften für Lehrkräfte an Schulen sowie 
für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Hochschulen 

Unterabschnitt 1 
Gemei nsame Vorschriften 

§ 29 Allgemeines 

§ 30 Befähigung 

§ 31 Probezeit 

§ 32 Laufbahnwechsel 

§ 33 Befähigung für den Schulaufsichtsdienst und für 
Ämter mit überwiegend pädagogischen Aufgaben 

U nterabschnitt 2 
Lehrkrä fte an berufsbildenden Schulen 

§ 34 Befähigung für Werkstattlehrkräfte 

§ 35 Befähigung für Fachlehrkräfte an berufsbildenden 
Schulen 

§ 36 Befähigung für Technische Lehrkräfte 

§ 37 Befähigung für eine Tätigke it als Lehrkraft a n Be­
rufskollegs mit einer beruflichen Fachrichtung 
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Unterabschnitt 3 
Lehrkräfte an Förderschulen 

§ 38 Befähigung für Fachlehrkräfte an Förderschulen 

Unterabschnitt 4 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Hochschulen 

§ 39 Befä higung für Fachlehrkräfte als Lehrkräfte für 
besonde re Aufgaben 

§ 40 Befä higung für Studienrä tinnen und Studienräte 

§ 41 Befähigung für Akademi sche Rä tinnen und Aka­
demische Rä te a ls wi ssenschaftliche oder künstle­
rische Mitarbeiterinnen oder Mita rbe iter a n einer 
Hochschule 

§ 42 Befähigung für Studienrä tin nen und Studienräte 
im Hochschuldienst 

Abschnitt 4 
Besondere Vorschriften für Beamtinnen und Beamte der 

Gemeinden und Gemeindeverbände 

§ 43 Ausbildung und Pr üfung 

§ 44 Zuga ngsvoraussetzungen für Leiterinnen und Lei­
ter von Versorgungs- und Verkeh rs betri eben 

§ 45 Zuga ngsvora ussetzungen fü r Leiterin nen und Lei­
ter sowie für Lehrende a n Stud ieninstituten für 
kommunale Verwaltung 

Abschnitt 5 
Besondere Vorschriften für einzelne Gruppen von 

Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 

§ 46 Aufs ti egs- und Beförd erungsregelungen für Beam­
tinnen und Beamte der Landtagsverwaltung, des 
Geschäftsbereichs des La ndesrechnungshofs sowie 
der oder des Landesbea u ftragten für Datenschutz 
und Informa tionsfreiheit 

§ 47 Richterinnen und Richter 

§ 48 Beamtinnen und Beamte im Geschä ftsbereich des 
fü r Justiz zuständigen Ministeriums 

§ 49 Praxisa ufst ieg für die Finanzverwa ltung und im 
Geschäftsbereich des für Justiz zuständigen Minis­
teriums 

Abschnitt 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 50 Vor dem 1. Apr il 2009 außerhalb des Geltungsbe­
reiches dieser Verordnung erworbene Befähigungen 

§ 51 Fr üher erworbene Befä higungen 

§ 52 Zuordnung der La ufba hn en besonderer Fachrich­
tung, besondere Anford erungen an die Ausbildung, 
Regelungen zur ha uptberuflichen Tä tigkeit 

§ 53 Ü berga ngsregelung 

§ 54 Inkraftt reten , Außerk rafttreten 

Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 

Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für d ie Beamtinnen und Beam­
ten des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
und der anderen der Aufsicht des Landes unterstehen­
den Körperschaften , Ansta lten und Stiftungen des öf­
fentlichen Rechts , soweit in Absa tz 2 nichts anderes be­
stimmt is t. 
(2) Die Verordnung findet keine Anwendung auf 

1. die Professorinnen und Professoren , di e Juniorprofes­
sorinnen und Juniorprofessoren , di e H ochschuldozen­
tinnen und Hochschuldozenten, die wissenschaftli­
chen und künstlerischen Assistentinnen und Assisten­
ten, die Oberassistentinnen und Oberassistenten, di e 

Oberingenieurinnen und Oberingenieure und die in 
§ 134 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S . 310, ber. S . 642) in der jeweils geltenden 
Fassung gena nnten Beamtinnen und Beamten und 

2. d ie kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten 
sowie die Beamtinnen und Beamten auf Zeit, deren 
Zuga ngsvora ussetzungen gesetzlich geregelt sind . 

(3) Für die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech­
ni schen Dienstes sowie für die Polize ivollzugsbeamtin ­
nen und Polizeivollzugsbeamten gelten besondere 
Rechtsverordnungen. 

§ 2 

Grundsatz 
Laufbahru·echtliche Entscheidungen sind , soweit sie Er­
nennungen , dje berufliche Entwicklung und den Aufstieg 
betreffen, nach Maßgabe des § 9 des Beamtenstatusgeset­
zes vom 17. Junj 2008 (BGBl. I S . 1010) in der jeweils gel­
tenden Fassung sowie unter Berücksichtigung des§ 10 des 
Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 590) in der jeweils geltenden Fassung zu treffen . 
Grundlagen für diese Einschä tzung können neben aktuel­
len dienstlichen Beurteilungen ergä nzend auch Personal­
gespräche, strukturierte Intervi ews, Assessment-Center 
oder andere wissenschaftl ich fundierte Auswahlmethoden 
sein . Ergänzende Auswahlmethoden kommen insbeson­
dere dann in Betracht, wenn gemessen an den künftigen 
Aufgaben eine a bschließende Entscheidung über Eign ung, 
Befähigung und fachliche Leistung auf der Grundlage ei­
ner d ienstlichen Beurteilung nicht möglich ist . 

§ 3 
Zuständigkeiten für Entscheidungen 

Entscheidungen nach dieser Verordnung trifft die nach 
§ 2 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes, bei Beamtin­
nen und Beamten des Landes in Verbindung mit § 2 Ab­
sa tz 3 und 4 des La ndesbeamtengesetzes, zustä ndige 
di enstvorgesetzte S telle, soweit in den nachfolgenden 
Vorschriften oder in anderen Rechtsvorschriften nichts 
Abweichendes geregelt ist. Sofern in den nachfolgenden 
Vorschriften die Zustä ndigkeit der obersten Dienstbe­
hörde vorgesehen ist , bleibt es für die Beamtinnen und 
Bea mten der Gemeinden und Gemeindeverbände und 
der der Aufsicht des Landes unterstehenden sonstigen 
Körperschafte n, Anstalten und Sti ftungen des öffentli­
chen Rechts auch hi er be i der Zuständigkeit der dienst­
vorgesetzten Stelle. 

§4 
Laufbahnrechtlicher Befähigungserwerb 

(1) La ufbahnbewerberinnen und La ufbahnbewerber er­
werben di e Befä higung für ihre La ufbahn 

1. durch Erwerb der Zugangsvoraussetzungen für eine 
La ufbah n mit Vorbereitungsd ienst gemäß § 6 des Lan­
desbeamtengesetzes, 

2. nach den Vorschriften über Beamtinnen und Beamte 
besonderer Fachr ich tungen , 

3. nach den Vorschr iften über den Aufs tieg, 

4. nach einem La ufbahnwechsel nach § 11 , 

5. nach§ 5 Absa tz 7 Sa tz 5, § 15 Absa tz 3 oder 

6. nach Maßgabe des § 11 des L and esbeamtengesetzes . 

(2) Andere Bewerberinnen und Bewerber müssen di e Be­
fä higung für die Laufbahn, in der sie verwendet werden 
sollen , durch Lebens- und Berufserfa hrung innerha lb 
oder außerha lb des öffentlichen Dienstes erworben ha­
ben. Diese wird durch den Landespersona lausschuss, fü r 
die in § 37 Absa tz 1 des Landesbea mtengesetzes beze ich­
neten Beamtinnen und Beamten durch d ie Landesregie­
ru ng festgestellt . 

§ 5 
Probezeit 

(1) Die Beamtin oder der Beamte wird während der P ro­
bezeit auf mehr als einem Dienstposten eingesetzt , so­
fern dies dienstlich ve rtretba r ist . Bei der Berechnung 
der Probezeit zählen die Zeiten einer Teilzeitbeschäfti­
gung in vollem Umfang, es sei denn , zwingende sachliche 
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Gründe stehen dem entgegen. Als Grundlage für die Ent­
scheidung über die Bewä hrung während der Probezeit 
ist eine Beurteilung über Eignung, Befähigung und fa ch­
liche Leistung der Beamtin oder des Beamten spätestens 
nach zwölf Monaten , bei P robezeiten von mehr a ls zwölf 
Mona ten ist eine weitere Beurteilung zum Ablauf der 
Probeze it zu erstellen . In der Beurteilung zum Abla uf 
der Probezeit wird fes tgestellt , ob die Beamtin oder der 
Beamte sich in vollem Umfa ng bewährt ha t. 

(2) Die Mindestprobezeit in der Laufba hngruppe 1 be­
trägt sechs Monate, in der La ufbahngruppe 2 ein Jahr. 

(3) Von der Ableistung einer Probezeit ka nn a bgesehen 
werden , wenn die Bea mtin oder der Beamte oder d ie frü­
here Beamti n oder der frühere Beamte oder d ie frühere 
Richterin oder der frühere Richter bereits in das Beam­
tenverhä ltnis auf Lebensze it oder in das Beamtenver­
h ältni s a uf Zeit oder in das Ri chterverhä ltnis a uf Le­
benszeit berufen war. Au f die Probeze it kann eine ni cht 
beendete frühere oder vorhergehende Probezeit ange­
rechnet werden . Das gilt a uch für die Mindestprobezeit. 

(4) Ha uptberufliche Tä tigkeiten innerha lb und außer­
ha lb des öffentlichen Dienstes, die nach Art und Bedeu­
tung mindestens der des zu übertragenden Amtes en t­
sprechen , können auf di e P robezeit a ngerechnet werden . 
Dies gilt nicht für die Mindestprobezeit. Absa tz 1 Sa tz 2 
g ilt entsprechend. Nicht anzurechnen sind ha uptberufli­
che Tä tigkeiten , 

1. d ie a u f den Vorbereitungsdienst angerechnet worden 
sind oder 

2. deren Ausübung Voraussetzung für den la ufba hn -
rechtli chen Befähigungserwerb ist. 

Dies gilt a uch im Fall de r Einstellung von Beamtinnen 
oder Beamten als a ndere Bewerberinnen oder a ndere Be­
werber. 

(5) Di e P robezeit kann für Beamtinnen und Beamte, die 
die Laufbahnprüfung mit einer Prüfu ngsnote a bge­
schlossen ha ben , die fü r eine über dem Durchschnitt li e­
gende Prüfungsleistung vergeben wird, und die sich in 
der bisher zurückgelegten Probezeit besonders bewährt 
h a ben, um bis zu e inem J a hr gekürzt werden . Dies gilt 
nicht für di e Mindestprobezeit. 

(6) D ie Probezeit wird durch die Zeit einer Beurla ubung 
ohne Dienstbezüge un terbrochen und nach Beendigung 
des Urla ubs fortgesetzt. Entsprechendes gilt für Eltern­
zeit ohne Dienstbezüge. D ie Neufes tsetzung des Endes 
der Probezeit ist der Beamtin oder dem Beamten be­
kannt zu geben . Ist bei Gewährung eines Urlaubs von 
der obersten Dienstbehörde, bei Landesbeamtinnen und 
La ndesbea mten außerdem mit Zustimmung der für In ­
neres und für Finanzen zuständigen Minis terien , fes tge­
stellt worden , dass der Urlaub überwiegend d ienstlichen 
Interessen oder öffentli chen Bela ngen di ent , so kann d ie 
Zeit des Urlaubs a uf di e Probezeit a ngerechnet werden. 
Die Vorschr iften über Mindestprobezeiten bleiben unbe­
rührt. 

(7) Ka nn d ie Bewährung bis zum Abla uf der Probezeit 
noch nicht fes tgestellt werden, so kann die Probeze it 
verl ä ngert werden . Sie darf jedoch fün f Jahre nich t über­
schreiten. Vor Ablauf der Probezeit ist eine abschli e­
ßende Beurteilung über d ie Bewährung oder Nich tbe­
wä hrung a nzufertigen . Bea mtinnen und Beamte, die sich 
nicht bewähren, sind zu entlassen. Sie können mit ihrer 
Zustimmung in das nächstni edrigere Einstiegsamt oder 
die La ufba hngruppe 1 derselben Fachr ichtung übernom­
men werden, wenn sie hierfü r geeignet sind und ein 
di enstli ches Interesse vorliegt. 

§ 6 

Nachteilsausgleich 

(1) Ha t sich die Einstellung wegen der ta tsächlichen Be­
treuung mindestens eines in häusli cher Gemeinschaft le­
benden minderj ähr igen K indes verzögert und ist di e Be­
werbung, die zur Einstell ung geführt ha t , innerhalb vo n 
sechs Mo naten, im Fa lle fester Einstellungstermine zum 
nächsten Einstellungstermin , nach Beendi gung der Kin ­
derbetreuung oder nach Beendigung der im Anschluss a n 
die Kinderbetreuung begonnenen vorgeschriebenen Aus­
bi ldung e rfol gt , so ist zum Ausgleich der Verzögerung 
eine Befö rderung bereits wä hrend der Probezeit früh es-

tens nach zwei J ahren zulässig, sofern d ie dienstlichen 
Leistungen eine Beförd erung rechtfertigen. Entsprechen­
des gilt für Beamtinnen und Beamte, die wegen Kinder­
betreuung ohne Anwärter- oder Dienstbezüge beur laubt 
waren . Zugrunde gelegt wird jeweils der Zeitra um der 
ta tsächlichen Verzögerung du rc h die Betreuung eines 
Kindes oder mehrerer Kinder. Insgesamt können höchs­
tens zwei Jahre berücksichtigt werden . Sa tz 1 und 2 gel­
ten nicht wä hrend eines Vorbereitungsdienstes, wenn 
di eser im Beamtenverhältni s a uf Probe durchgeführt 
w ird . 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei der tatsächlichen 
Pflege einer oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeit­
gesetzes vom 28. Ma i 2008 (BGB!. I S. 874, 896) in der je­
weils geltenden Fassung pflegebedür ftigen nahen Ange­
hörigen , deren oder dessen Pflegebedürftigkeit nach 
§ 3 Absatz 2 des Pflegezeitgesetzes nachgewiesen ist. 

§ 7 
Beförderung, Erprobungszeit 

(1) Ämter, die regelmäßig zu du rchlaufen sind , dürfen 
nicht übersprungen werden . Regelmäßig zu d m chla ufen 
sind die Amter einer La ufbahn , die im La ndesbesol­
dungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S . 310 , ber. 
S . 642) in der jeweils geltenden Fassung unterschied­
li chen Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A zu­
geordnet sind . Abweichungen bestimmt 

1. bei Beamtinnen und Beamten des Landes die für die 
Ordnung der La ufba hn zustä nd ige oberste Dienstbe­
hörde im Einvernehmen mit den fü r Inneres und für 
Finanzen zuständigen Ministerien und 

2. bei Beamtinnen und Beamten der Gemeinden , Ge­
meindeverbände und der sonstigen der Aufs icht des 
Landes unterstehenden Körperschaften , Ansta lten 
und Stiftungen des öffentli chen Rechts di e oberste 
Aufs ichtsbehörde, bei Lehrkräften außerdem im Ein­
vernehmen mit der obersten Schulaufsichtsbehörde. 

Ob ei n Amt der Besoldungsord nung B regelmäßig zu 
du rc hlaufen ist , bestimmen di e in Sa tz 3 genannten Be­
hörden . 

(2) E ine Beförderung ist nich t zulässig 

1. während der Probezei t sowie 

2. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung, 
es sei denn , dass das bisherige Amt nicht zu durchlau­
fen war. 

Innerhalb von zwei Jahren vor Eintritt in den Ruhesta nd 
wegen Erreichens der Altersgr nze is t eine weitere Be­
förderung ni cht zulässig . 

(2a) Eine Beförd erung ist außerdem nicht zulässig vor 
Ablauf eines Jahres se it Beendigung der Probezeit, es se i 
denn , 

1. es liegen beso ndere Leistungen vor, 

2. fü r die Stelle besteht ein besonderer Bewerbermangel 
oder 

3. d ie regelmäßige Probezeit wurde eingeha lten oder d ie 
Unterschreitung beruht auf e iner Anrechn ung von 
Zeiten oder ei ner durch d ie Laufbahnverordnungen 
nicht nu r im E inzelfa ll zul ässigen Kürzung. 

Über weitere Ausna hmen entscheidet der Landesperso­
nalausschuss . 

(3) Abweichend von Absatz 2 Sa tz 1 Nummer 1 und Ab­
satz 2a ist eine Beförderung in den Fä llen des Nachteils­
ausgleiches gemäß § 6 zulässig. 

(4) Die Beamtin oder der Beamte darf erst befördert 
werden, wenn di e Eignung für einen höher bewerteten 
Dienstposten in einer Erprobungszeit _festgestellt wurde. 
Dies gilt nicht für die Beförd erung in Amter, deren Inha­
berinnen oder Inha ber richterli che Unabhängigke it be­
sitzen, Staatsa nwältinnen und Staa tsanwälte oder Be­
a mtinnen und Bea mte im Sinne des § 37 Absa tz 1 des 
Landesbeamtengesetzes sind. Dies gilt a uch nicht fü r 
Fälle des Aufs tiegs oder fü r Fä lle der §§ 18 und 25 bis 
27. Wird die Beamtin ode r der Beamte auf einem Dienst­
posten , der seiner Wertigke it nach mindestens zwei Sta­
tu sämtern zugeordnet ist (gebündelter Dienstposten) , 
verwendet , ist eine Erprobung ni cht erford erlich für eine 
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Beförderung in die höheren der diesem Dienstposten zu­
geordneten Statusämter. Die Erprobungszeit dauert in 

1. der Laufbahngruppe 1 drei Monate, 

2. der Laufbahngruppe 2 ab dem ersten Einstiegsamt je­
weils sechs Monate und 

3. der Laufbahngruppe 2 ab einem Amt der Besoldungs-
gruppe A 14 jeweils neun Monate 

und kann in entsprechender Anwendung des § 5 Ab­
satz 7 bis zu ihrer doppelten Dauer verlängert werden. 
Sie wird durch die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienst­
bezüge unterbrochen und nach Beendigung des Urlaubs 
fortgesetzt. Die Neufestsetzung des Endes der Erpro­
bungszeit ist der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu 
geben. Die Regelung des § 9 Absatz 4 bleibt unberührt. 
Bei der Berechnung der Erprobungszeit zählen die Zei­
ten einer Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang, es sei 
denn , zwingende sachliche Gründe stehen dem entgegen. 

Wenn die Eignung nicht festgestellt werden kann, ist die 
probeweise Ubertragung des Dienstpostens rückgängig 
zu machen. 

§8 

Beurteilung von Landesbeamtinnen und Landesbeamten 

(1) Die nach § 92 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtenge­
setzes in regelmäßigen Zeitabständen zu erstellenden 
Beurteilungen (Regelbeurteilungen) von Landesbeamtin­
nen und Landesbeamten werden zu festen Stichtagen 
abgegeben, die von den obersten Dienstbehörden festge­
legt werden. Der Zeitabstand beträgt grundsätzlich drei 
Jahre. 

(2) Bei Beurteilungen nach Absatz 1 sind Vergleichs­
gruppen zu bilden. Die Zugehörigkeit zu einer Ver­
gleichsgruppe bestimmt sich in erster Linie nach der Be­
soldungsgruppe oder nach der Funktionsebene. 

(3) Der Anteil der Landesbeamtinnen und Landesbeam­
ten einer Vergleichsgruppe soll bei der besten Note 
10 Prozent und bei der zweitbesten Note 20 Prozent 
nicht überschreiten. Ist die Anwendung dieser Richt­
werte wegen einer zu geringen Zahl der einer Vergleichs­
gruppe zuzuordnenden Beamtinnen und Beamten nicht 
möglich , sind die Beurteilungen in Anlehnung an diese 
Richtwerte entsprechend zu differenzieren . 

(4) Im Beurteilungsprozess ist jegliche Form von Diskri­
minierung auszuschließen . Teilzeitbeschäftigung, mobiles 
Arbeiten, Tele- und Heimarbeit sowie familienbedingte 
Beurlaubung und Elternzeit dürfen sich nicht nachteilig 
auf die dienstliche Beurteilung auswirken. Bei einer Teil­
zeitbeschäftigung ist die geleistete Arbeitsmenge im Ver­
hältnis zur anteiligen Arbeitszeit zu bewerten. 

§9 

Nachzeichnung dienstlicher Beurteilungen 

(1) Liegt keine aktuelle dienstliche Beurteilung vor, ist 
ausgehend von der letzten dienstlichen Beurteilung einer 
Beamtin oder eines Beamten unter Berücksichtigung des 
seinerzeit angelegten Maßstabs und der durchschnittli­
chen Entwicklung vergleichbarer Beamtinnen und Be­
amter diese in den nachfolgenden Fällen fiktiv fortzu­
schreiben (Nachzeichnung): 

1. bei Beurlaubungen zur Ausübung einer gleichwerti­
gen hauptberuflichen Tätigkeit bei Fraktionen des Eu­
ropäischen Parlaments , des Deutschen Bundestages 
oder der Landtage, 

2. bei Beurlaubungen nach § 31 und § 34 der Freistel­
lungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. Januar 
2012 (GV. NRW. S . 2, ber. S . 92) in der jeweils gelten­
den Fassung zur Ausübung einer gleichwertigen 
hauptberuflichen Tätigkeit insbesondere bei einer Be­
hörde, öffentlichen Einrichtung oder bei einer euro­
päischen oder internationalen Institution, wenn spä­
testens zu Beginn des Urlaubs schriftlich zugestanden 
worden ist, dass diese Tätigkeit öffentlichen Belangen 
oder dienstlichen Interessen dient, 

3. bei Elternzeit und Beurlaubung aus familiären Grün­
den und 

4. bei Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit wegen 
einer Mitgliedschaft im Personalrat oder als Vertrau­
ensperson der schwerbehinderten Menschen. 

(2) Bei teilweise freigestellten oder teilweise beurlaub­
ten oder in Elternzeit teilzeitbeschäftigten Beamtinnen 
und Beamten nach Absatz 1 ist die letzte dienstliche Be­
urteilung gemäß Absatz 1 nur dann fortzuschreiben, 
wenn die dienstliche Tätigkeit im Durchschnitt des ge­
samten Beurteilungszeitraumes weniger als 20 Prozent 
der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt. Bei der Fortschrei­
bung ist die tatsächlich geleistete Tätigkeit zu berück­
sichtigen. 

(3) Die fiktive Fortschreibung ist in der Regel auf zwei 
Beurteilungszeiträume nach § 92 Absatz 1 Satz 2 des 
Landesbeamtengesetzes zu beschränken und erfolgt un­
ter Betrachtung des letzten Beurteilungszeitraumes. Bei 
der fiktiven Fortschreibung können außerdienstliche Ar­
beitsleistungen, insbesondere, wenn diese beurteilt wur­
den, herangezogen werden. 

(4) Sofern die Übertragung eines höherwertigen Amtes 
in der nächsthöheren oder innerhalb derselben Lauf­
bahngruppe von einer Erprobung oder Probezeit abhän­
gig ist, soll den beurlaubten oder freigestellten Beamtin­
nen und Beamten, sofern die erfolgreiche Erprobung 
oder eine erfolgreiche Probezeit nicht nachgezeichnet 
werden kann, die Möglichkeit einer Erprobung oder Ab­
leistung der Probezeit eröffnet werden. Auf die Erpro­
bung oder Ableistung der Probezeit kann im Einzelfa ll 
verzichtet werden, wenn die Anforderungen der in der 
Beurlaubung oder Freistellung ausgeübten Tätigkeit mit 
denen des Beförderungsamtes vergleichbar sind und die 
Zeitdauer der Ausübung mit der Erprobungszeit oder 
Probezeit übereinstimmt. Der Dienstherr hat in diesem 
Fall, in der Regel auf der Grundlage eines qualifizierten 
Zeugnisses, festzustellen, dass diese Voraussetzungen er­
füllt sind und die Beamtin oder der Beamte sich a uch 
unter Zugrundelegung der während der Beurlaubung 
oder Freistellung ausgeübten Tätigkeiten mit Blick auf 
das zu übertragende Beförderungsamt bewährt hat. Dar­
über hinaus ist die Prognose hinsichtlich der Eignung 
der Beamtin oder des Beamten für das Beförderungsamt 
auf sämtliche Erkenntnisse zu stützen , die auch für 
dienstliche Beurteilungen verwertet werden , insbeson­
dere sind auch die dienstlichen Anforderungen und Leis­
tungen bis zum Beginn der Beurlaubung oder Freistel­
lung einzubeziehen. 

§ 10 
Dienstzeit 

(1) Während der Dienstzeit soll die Beamtin oder der 
Beamte ergänzend zu ihrer oder seiner durch Vor- und 
Ausbildung erworbe_nen Qualifikation zusätzliche für die 
zu übertragenden Amter notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten durch praktische Aufgabenwahrnehmung 
erwerben. Dieser Erwerb zusätzlicher Kenntnisse und 
Fähigkeiten ist Voraussetzung für eine beabsichtigte Be­
förderung oder einen beabsichtigten Aufstieg. 

(2) Dienstzeiten, die nach dieser Verordnung Vorausset­
zung für eine Beförderung oder für den Aufstieg sind , 
rechnen von dem Zeitpunkt der Beendigung der Probe­
zeit in der Laufbahngruppe, bei erfolgtem Aufstieg ab 
der Verleihung eines Amtes der neuen Laufbahngruppe. 
In den Fällen des Nachteilsausgleiches rechnen sie ab 
dem Zeitpunkt der frühestmöglichen Beförderung. 

(3) Bei der Berechnung der Dienstzeit zählen die Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit im vollen Umfang. Dies gilt 
auch für Zeiten einer unterhälftigen Teilzeitbeschäfti­
gung aus fami liä ren Gründen, während der Elternzeit 
oder einer Pflegezeit. 

(4) Anzurechnen sind Zeiten vor der Einstellung, 

1. die in den Fällen des § 34 Absatz 2 der Freistellungs­
und Urlaubsverordnung NRW geleistet wurden und 
zu einer Verzögerung bei der Einstellung geführt ha­
ben bis zu einem Jahr, 

2. in denen eine hauptberufliche Tätigkeit als Lehrerin 
oder Lehrer an Schulen, die nach besonderer Rechts­
vorschrift öffentliche Schulen sind oder als solche gel­
ten , ausgeübt wurde, wenn die Tätigkeit nach Art und 
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Bedeutung mindestens der Tä tigkeit in einem Amt der 
La ufbahn entsprochen hat und di e Zeit nicht bereits 
auf die Probezeit angerechnet worden ist und 

3. in denen eine berufliche Tätigkeit a ls Planstelleninha­
berin oder Planstelleninhaber a n Ersatzschulen ge­
leistet wurde. 

(5) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge nach der 
Einstellung gelten nicht a ls Dienstzeiten. 

Von diesem Grundsa tz a bweichend sind a nzurechnen 

1. bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren di e Zeit ei­
nes Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser überwie­
gend dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belan­
gen dient und das Vorliegen di eser Voraussetzung bei 
Gewährung des Urlaubs von der obersten Dienstbe­
hörde, bei Landes beamtinnen und Landesbeamten 
außerdem mit Zustimmung des für Inneres zustä ndi­
gen Ministeriums und des für Finanzen zustä ndigen 
Ministeriums fes tgestellt worden ist, 

2 . bi s zur Da uer von insgesamt fünf Jahren die Zeit ei­
nes Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn dieser zur Aus­
übung einer Tä tigkeit bei Fraktionen des Europä ­
ischen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder 
der Landtage a ls wissenschaftliche Assistentin oder 
wissenschaftlicher Assistent oder Geschäftsführerin 
oder Geschäftsführer erteilt wurde, 

3. die Zeit eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, wenn die­
ser zur Ausübung einer Tä tigkeit in öffentlichen zwi­
schen staatlichen oder überstaatlichen Organisatio­
nen, im Ausla ndsschuldienst oder im Ersatzschul­
di enst oder zur Übern ahme von Aufga ben der 
Entwicklungshilfe erteilt wurde und 

4. bis zur Da uer von insgesamt drei Jahren U rlaubszei­
ten ohne Dienstbezüge infolge der ta tsächlichen Be­
treuung eines minderj ä hrigen Kindes oder mehrerer 
minderj ähriger Kinder oder der Pfl ege e ines nach § 7 
Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürftigen na­
hen Angehörigen, dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 
Absa tz 2 des Pflegezeitgesetzes nachgewiesen is t. 

Der Ausgleich von Verzögerungen nach den Sä tzen 1 
und 2 und § 6 Absatz 1 und 2 darf zusammen einen Zeit­
ra um von drei Ja hren nicht überschreiten. Zeiten , die 
bereits zu einer Anrechnung bei der Probeze it gefüh rt 
ha ben , ble iben unberücksichtigt . 

(6) Besondere gesetzliche Regelungen ble iben unberührt. 

§ 11 

Laufbahnwechsel 

(1) Ein Laufbahnwechsel in ein sta tusgle iches Amt einer 
anderen Laufbahn is t nur zulässig, wenn die Beamtin 
oder der Bea mte d ie Befä higung fü r die neue Laufbahn 
b esitzt. Die §§ 26 und 29 des Bea mtenstatusgesetzes und 
§ 25 des Landesbea mtengesetzes bleiben unberührt. 

(2) Bes itzt die Beamtin oder der Beamte die Befähigung 
für die neue La ufba hn nicht, so is t ein Laufba hnwechsel 
zul ässig, wenn di e für di e Wahrnehmung der Ämter in 
der Laufbahn erforderli chen Fähig keiten und Kenntnisse 

1. durch Unterweisung oder entsprechend e Qualifizie­
rungsmaßnahmen oder 

2. in Verbindung mit Ma ßnahmen nach Nummer 1 oder 
alleine durch die Wa hrnehmung von Tä tigkeiten, di e 
mit den Anfo rderungen der neuen Laufba hn ver­
gleichba r sind, erworben worden sind. 

Art und Umfa ng der Maßnahmen nach Sa tz 1 Nummer 1 
und von Tä tigke iten nach Sa tz 1 Nummer 2 können von 
der für die Ordnung der Laufbahn zustä ndigen ober sten 
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle im 
Einzelfall oder a llgemein in einer Rechtsverordnung 
nach § 7 des La ndesbeamtengesetzes festgelegt werden . 
Für den Wechsel in eine Laufba hn beso nderer Fachr ich­
tung findet § 4 Absatz 1 Nummer 2 Anwendung. 

(3 ) Über den La ufba hnwechsel entscheidet die für die 
Ordnung der neuen Laufbahn zuständige oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte S telle , bei 
Laufbahnen besonderer Fachrichtung die oberste 
Dienstbehörde. Der La ufbahnwechsel nach Absa tz 2 ist 
nicht zulässig , wenn für die neue La ufbahn eine be-

stimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch be­
sondere Rechtsvorschrift zwingend vorgeschrieben oder 
nach ihrer Eigenart zwingend erforderlich ist. 

(4) Für den Aufstieg von der La ufbahngruppe 1 in die 
Laufba hngruppe 2 derselben oder einer anderen Fach­
richtung gelten die §§ 19 bis 23, für die b erufliche Ent­
wicklung innerhalb der Laubahngruppen 1 und 2 die 
§§ 18 und 25 bis 27. 

§ 12 
Einstellung im Beförderungsamt 

(1) Eine Einstellung in einem Beförd erungsamt is t zu­
lässig, wenn es sich be i der Bewerberin oder dem Bewer­
ber um eine frühere Beamtin oder einen früh eren Beam­
ten, eine frühere Richter in oder einen früheren Richter 
oder um eine Beamtin oder einen Beamten eines a nderen 
Dienstherrn handelt und das Beförderungsa mt bereits 
verliehen wa r. 

(2 ) E ine Einstellung im ersten oder zweiten Beförde­
rungsa mt ist zulässig , wenn 

1. die Bewerberin oder der Bewerber eine zusä tzli che , 
für die Laufbahn oder die zu besetzende Stelle för­
derli che, über die gesetzlichen Einstellungsvoraus­
setzungen erheblich hinausgehende berufliche Qualifi­
ka tion nachweisen kann oder 

2. na chgewiesen wird , dass eine den höheren Anforde­
rungen des Beförd erungsa mtes entsprechende Berufs­
erfahrung nach Absa tz 4 vorli egt und das höhere Amt 
nach dem individuellen fikti ven Werdegang bei einer 
früh eren Einstellung hä tte erreicht werden können. 

(3) Bei der Einstellung früh erer Richterinnen oder Rich­
ter in ein Beamtenverh ältnis gilt § 47 Absa tz 3 entspre­
chend. 

(4) Vor aussetzung für den Nachweis nach Absatz 2 Num­
mer 2 ist eine hauptberufliche Tä tigkeit, die nach Art, 
Bedeutung und Dauer den Eignungsvoraussetzungen für 
das Beförderungsamt mindestens gleichwertig is t. Es 
können ha uptberufli che Tä tigkeiten innerha lb und a u­
ßerhalb des öffentli chen Dienstes berücksichtigt werden. 
Berufliche Bildungsgä nge oder Zeiten , die nach den Aus­
bildungs- und Prüfungsvorschr iften auf eine Ausbil­
dungszeit angerechnet worden sind oder nach den La uf­
bahnvorschriften Voraussetzung für den Erwerb der Be­
fä higung waren , dürfen nicht berü cksichtig t werden. 

§ 13 
Erleichterung für schwerbehinderte und ihnen 

gleichgestellte behinderte Menschen 

(1) Bei der Einstellung von schwerbehinderten und ih­
nen gleichgestellten behinderten Menschen darf nur das 
fü r d ie Laufba hn erforderliche Mindestma ß körperlicher 
Eignung verlangt werden. 

(2) Im Pr üfungsverfahren sind fü r schwerbehinderte und 
ihnen gleichgestellte behinderte Menschen die ihrer Be­
hinderung angemessenen Erleichterungen auf Antrag zu 
gewä hren. 

(3) Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehinderter 
und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen ist die 
Minderung der Ar beits- und Einsatzfähigkeit durch d ie 
Behinderung zu berücksichtigen. 

§ 14 
Ausnahmen 

(1) Ausna hmen können zugelassen werden von 

1. der Regelprobezeit nach § 13 Absatz 2 Satz 1 des La n­
desbeamtengesetzes und der Mindestprobezeit nach 
§ 5 Absatz 2, sofern die verbleibende Probezeit drei 
Mona te nicht unterschreite t , 

2. Dienstzeiterfordernissen gemäß § 21 Absatz 1, § 26 
Absa tz 1, § 47 Absatz 3 und § 48 Absatz 1, 

3. Erfo rdernissen hauptberuflicher Tä tigkeiten gemäß 
§ 38 Absatz 1, § 44 Absatz 1 und 2 und § 45 Absa tz 1 
und 2, 

4 . dem Durchlaufen der Ämte r bei Übernahme in den 
Schula ufsichtsdienst , soweit e ine Dienstzeit gemäß 
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§ 10 und § 32 Absa tz 3 Sa tz 1 von vier Jahren a bge­
leistet ist , 

5. dem P ro motionserfordernis gemäß § 41 Absa tz 1 
Nummer 2 und 

6. dem Tä tigkei tserfo rderni s nach § 28 Absatz 2 aus 
dienstlichen Gründen. 

(2) Über Ausna hmen von den in Absatz 1 genannten Vor­
schr iften entscheiden für di e Beamtinnen und Beamten 

1. des Landes di e oberste Dienstbehörde a ls Aufsichts­
behörde im Einvernehmen mit den für Inneres und fü r 
Fina nzen zuständigen Mini sterien , 

2. der La ndschaftsverbände, des Landesverbandes Lippe 
und des Regiona lverba ndes Ruhr das für Kommunales 
zustä ndige Mini sterium als Aufsichtsb ehörde, 

3. der Gemeinden und der sonstigen Gemeindeverbände 
die Aufs ichtsbehörde oder 

4. für die Beamtinnen und Beamten der der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften , Anstalten 
und Stiftunge n des öffentlichen Rechts, mit Ausnahme 
der Gemeinden und Gemeindeverbände, die Auf­
sichtsbehörde, bei Lehr kräften im Einvernehmen mit 
der Schula ufs ichtsbehörde. 

U nterabschnitt 2 
Zugang zu den Laufbahnen 

§ 15 
Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst 

{l ) Der Vor bere it ungsdienst da uert in La ufba hnen 

1. der Laufbahngrup pe 1, erstes Einstiegsamt, in der Re­
gel sechs Mona te und der Laufba hngruppe 1, zweites 
Ei nsti egsa mt , in der Regel zwei Jahre und 

2. der Laufbahngru ppe 2, erstes Einsti egsamt, in der Re­
gel drei Jahre un d der Laufbahngruppe 2, zweites 
Ei nstiegsa mt, in der Regel zwei Jahre. 

Die Mögli chke it zur Anrechnung förderlicher Zeiten 
nach § 7 Absa tz 2 Satz 2 Nummer 5 des Landesbeamten­
gesetzes bleibt unberührt. 

(2) In der La ufbahngruppe 2, in der nach § 6 Absatz 1 
Nummer 3 Buchsta be b des Landesbeamtengesetzes im 
ersten Einstiegsa mt der Abschluss eines Studiums an e i­
ner Hochschule geford ert wird, soll dieses Studium im 
Umfa ng von mindes tens 18 Mona ten und höchstens 
24 Mona ten auf den Vorbereitungsdienst angerechnet 
werden . Der Vorbereitungsdienst soll sich in diesen Fäl­
len a uf eine Ausbildung in fac hbezogenen Schwerpunkt­
bereichen der La ufba hn beschrä nken . 

(3) Bea mtinnen und Beamten des zweiten Einst iegsam­
tes der La ufba hngruppe 1 oder des ersten Einstiegsam­
tes der La ufbahngruppe 2, die die Laufbahnprüfung 
nicht oder endgültig ni cht bestehen , kann der Zugang zu 
einem niedrigeren Einstiegsamt derselben Fachr ichtung 
zuerka nnt werden , wenn d ie nachgewiesenen Kenntnisse 
ausreichen . 

(4) Die Beamtinnen und Beamten fü hren während des 
Vorbereitungsdienstes d ie Dienstbeze ichnung „Anwärte­
rin" oder „A nwärter ", in einem Vorbereitungsdienst fü r 
das zweite Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 2 die 
Dienstbezeichnung „Referendarin" oder „Referendar" 
mit ei nem di e Fachr ichtung oder die Laufbahn bezeich­
nenden Zusatz. Das für Inneres zustä ndige Ministerium 
ka nn im E invernehmen mit der beteiligten obersten 
Dienstbehörde andere Dienstbezeichnungen festsetzen . 

§ 16 
Laufbahnen besonderer Fachrichtung, Anforderungen 

und Dauer der hauptberuflichen Tätigkeit 

(1) Die La ufba hnen beso nderer Fachrichtung der La uf­
bahngru ppe 1, zwe ites Einstiegsamt, ergeben sich a us 
der Anlage 1. 

(2) Die La ufba hnen beso nderer Fachr ichtung der Lauf­
ba hngru ppe 2 ergeben sich mit Ausna hme der im Ab­
schni tt 3 und in den §§ 44 und 45 genannten Laufbahnen 
aus der Anlage 2. Die Zuordnung zu den La ufbahnen des 
technischen Dienstes in der La ufba hngruppe 2, erstes 

Einstiegsamt, erfolgt nach dem Schwerpunkt der Ausbil­
dung im Einvernehmen mit den für Inneres und fü r Fi­
na nzen zustä ndigen Ministerien . 

(3 ) Die hauptberufliche Tätigkeit muss die Eignung zur 
sel bstä nd igen Wahrnehmung von Aufga ben der a nge­
st rebten Laufbahn vermitteln. 

(4) Die Zeit der ha uptberuflichen Tä tigkeit beträgt , so­
weit in der Anlage 3 und im Abschnitt 3 und in den §§ 44 
und 45 ni chts a nderes bestimmt ist , in Laufbahnen 

1. der Laufba hngru ppe 1 zwei Jahre und 

2. der Laufba hngruppe 2 zwei Jahre und sechs Mona te. 

(5) In der Anlage 3 können für bestimmte Ämter inner­
halb der La ufba hnen besondere Anforderungen an di e 
techni sche oder sonstige Fachbildung gestellt werden , 
die über die allgemeinen Anforderungen an die Vorbil­
dung gemä ß ~ 8 des Landesbeamtengesetzes hinausge­
hen . Die Möglichkeit, im Rahmen von Stellenausschrei­
bungen konkrete Anforderungsprofile zu erstellen , die 
zusätzlich zu erfüll en s ind , bleibt unberührt. 

(6) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Rechtsverord­
nung gemäß § 7 des Landesb eamtengesetzes an , die den 
Erwerb der Befähigung nach § 4 Absa tz 1 Nummer 1 
vorschreibt, is t die Einstellung solcher Bewerberinnen 
und Bewerber in die entsprechende Laufbahn mit Vorbe­
reitungsdienst nicht mehr zulässig, die ihre Befä higung 
nach de n Vorschr ifte n über Beamtinnen und Beamte be­
sonderer Fachri chtungen ~rworben ha ben . Die Rechts­
verordnung ka nn für eine Ubergangszeit von bis zu sechs 
Mona ten hiervon ab weichen . 

Abschnitt 2 
Berufliche Entwicklung 

§ 17 
Fortbildung und Personalentwicklung 

(1) Die dienstli che Fortbildung ist zu fördern. Fortbil­
dungsmaßnahmen können insbesondere 

1. die Erhaltung und Verbesserung der Befähigung für 
den übertragenen Dienstposten und für gleich bewer­
tete Dienstposten, 

2. bei Änderung der Vora ussetzungen für den Er werb 
der La ufbahnbefä higung eine Angleichung an di e 
neuen Anforderungen oder 

3. den Erwerb ergänzender Qualifika tionen 

a ) für höher bewertete Dienstposten und 

b) di e Wahrnehmung von Führungsaufgaben 

zum Ziel haben. Alle Maßna hmen sollen sich auf d ie Er­
ha ltung und Forten twicklung der 

Fach- , Methoden- und Soz ia lkompetenzen insbesondere 
der Genderkompetenz und der interkulturellen Kompe­
tenz erstrec ken . 

(2) Maßna hmen nach Absa tz 1 Sa tz 2 Nummer 3 sind 
nach den Erfordernissen der Persona lplanung, insbeson­
dere der Frauenförderung und des Personaleinsatzes , 
vorzusehen. Den Bela ngen schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter Menschen is t besonders Rechnung zu 
tragen. 

(3) Die Vorgesetzten sollen die dienstliche Fortbildung 
der Bea mt innen und Beamten unterstützen und deren 
Entwicklung in der Aufga benwahrnehmung fördern . Da­
bei is t neben dem persönlichen Qualifi ka tionsprofil auch 
den Anfo rderu ngen an eine chancengleiche berufli che 
Entw icklung von Beamtinnen und Beamten Rechnung 
zu tragen. 

(4) Perso nalentwicklungskonzepte bilden eine wesentli­
che Grundlage für eine Personalentwicklung. Bei der Er­
stellung is t den Z ielen des Landesgleichstellungsgesetzes 
und der jeweiligen Gle ichstellungsplä ne Rechnung zu 
t ragen . Personalentwicklung zielt als systematischer 
Prozess dara uf a b, d ie Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
das Leistungs- und Lernpotential der Beamtinnen und 
Beamten in Einklang zu br ingen mit den Anforderungen 
und Bedarfen der Verwaltung. Vorgesetzte fördern die 
Beamtinnen und Bea mten beim Erwerb , der Aufrec hter­
haltung und Weiterentwicklung ihrer di enstlichen Ha nd-
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lungsfähigkeit im Hinblick auf die Anforderungen der 
Verwaltung. 

(5) Bei der Gestaltung der dienstlichen Fortbildungs­
maßnahmen und in den Personalentwicklungskonzepten 
ist die besondere Situation der Beamt innen und Beam­
ten mit Familienpflichten, mit Teilzeitbeschäftigung und 
Telearbeitsplätzen zu berücksichtigen. Nach längerer 
Abwesenheit soll die Wiederaufnahme und Wahrneh­
mung der Dienstgeschäfte durch entsprechende Fortbil­
dungsmaßnahmen unterstützt werden. 

(6) Personalentwicklungskonzepte sollen zur Förderung 
des Wiedereinstiegs in den Beruf mindestens vorsehen, 
den Beamtinnen und Beamten, die sich in Elternzeit be­
finden oder aus familiären Gründen beurlaubt sind, Ur­
laubs- und Krankheitsvertretungen a nzubieten , mit ih­
nen rechtzeitig vor Ablauf der Elternzeit oder der Beur­
laubung Beratungsgespräche über ihre Beschäftigung 
nach dem Wiedereinstieg zu führen sowie sie gezielt über 
den Fortbildungsbedarf und das Angebot der Teilnahme 
an de r Fortbildung während oder nach der Elternzeit 
oder Beurla ubung zu beraten. 

(7) In den Personalentwicklungskonzepten sind die 
Grundsätze der interkulturellen Offnung der Verwaltung 
zu berücksichtigen. 

U nterabschnitt 1 
Berufliche Entwicklung innerhalb der Laufba hngruppe 1 

§ 18 
Beförderungsvoraussetzungen 

(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 6 der Ämtergruppe 
des zweiten Einstiegsamtes derselben Fachrichtung oder 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 für den Fall , dass die 
Beamtin oder der Beamte bereits ein Amt der Besol­
dungsgruppe A 6 innehat, darf Beamtinnen und Beamten 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit des ersten Ein­
stiegsamtes verliehen werden, wenn s ie 

l. nach ihrer Eignung, Befähigung und fachlichen Leis­
tung hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen, 

2. in e inem Auswahlverfahren zu einer Qualifi zierung 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 7 des 
Landesbeamtengesetzes zugelassen worden sind und 

3. di ese Qualifizierung erfolgreich abgeleistet ha ben. 

Sofern Regelungen nach § 7 des Landesbeamtengesetzes 
nicht erlassen worden sind sowie für Laufbahnen beson­
derer Fac hrichtung entscheidet di e oberste Dienstbe­
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle über die Anfor­
derungen a n die Qualifizierungsinhalte und die inha ltli­
che Ausgestaltung der Prüfung. 

(2) Der Zeitraum der Qualifizierung beträgt mindestens 
ei n Jahr. Nach erfolgreicher Qualifizierung ist eine Prü­
fung abzulegen , die der Laufbahnprüfung zu entspre­
chen hat. 

(3) Ein Amt der Besoldungsgruppe A 6 der Ämtergruppe 
des zwei ten Einstiegsamtes derselben Fachrichtung oder 
ei n Amt der Besoldungsgruppe A 7 für den Fall , dass die 
Beamtin oder der Beamte bereits ein Amt der Besol­
dungsgruppe A 6 innehat, darf Beamtinnen und Beamten 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit des ersten Ein­
stiegsamtes, die nach ihrer Eignung, Leistung und Befä­
higung hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen, 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 verliehen werden , 
wenn s ie 

1. in ein m Auswahlverfahren zu einer Qualifizierung 
nach Maßga be einer Rechtsverordnung nach § 7 des 
Landesbea mtengesetzes zugelassen worden sind und 

2. di e Qua lifizie rung erfolgreich abgeleistet und nach 
Teilnahme a n einem Lehrga ng die Prüfung bestanden 
ha ben. 

Sofern Regelungen in einer Rechtsverordnung nach § 7 
des La ndesbeamtengesetzes nicht erlassen worden sind 
sowie für Laufbahnen besonderer Fachrichtung, ent­
scheidet die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimme Stelle über die Anforderungen an die Qualifizie­
rungsinhalte und die inha ltliche Ausgestaltung der Pr ü­
fung. 

(4) Der Zeitraum der Qualifizierung nach Absatz 3 
beträgt mindestens fünf Monate. Sie umfasst eine exem­
plarische praktische Einweisung in Aufgaben des ange­
strebten Amtes und einen mindestens einen Monat dau­
ernden Lehrgang. Beamtinnen und Beamte, deren 
Leistungen während der Qualifizierung mindestens mit 
einer a usreichenden Note beurteilt werden, nehmen an 
ei nem mindestens zwei Monate dauernden Lehrga ng mit 
abschli eßender Prüfung teil. 

(5) Die für die Ordnung der La ufba hn zuständige 
oberste Dienstbehörde erlässt die Rechtsverordnung 
nach § 7 des Landesbeamtengesetzes. In der Rechtsver­
ordnung kann bestimmt werden, dass statt der Qualifi­
zierung und Teilnahme a n einem Lehrgang nach den Ab­
sätzen 1 bis 4 a uch andere Formen einer prüfungsgebun­
denen Qualifizierung als gleichwertig anerkannt werden 
können . Sofern Regelungen nach Satz 2 nicht getroffen 
wurden sow ie für La ufbahnen besonderer Fachrichtung 
kann eine im Umfang und von den Prüfungsanforderun­
gen vergleichbare Qualifizierung durchgeführt werden. 

(6) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle entscheidet, ob sie von den Möglichkeiten 
der Absätze 1 oder 3 Gebrauch macht und führt auf der 
Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen Aus­
wahlverfahren zur Auswahl der am besten geeigneten 
Beamtinnen oder Beamten durch. Die Eignung und Be­
fähigung bemessen sich nach dem Anforderungsprofil , 
das mit der Wa hrnehmung der Aufgaben des neuen Am­
tes verbunden ist. 

U nterabschnitt 2 
Aufsti eg von der Laufbahngruppe 1 

in die Laufba hngruppe 2 

§ 19 

Grund sätzliche Regelungen 

(1) Der Aufstieg in das erste Einstiegsamt der Lauf­
bahngruppe 2 ist innerhalb derselben Fachrichtung auch 
ohne Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen zu den 
Laufbahnen nach § 6 des Landesbeamtengesetzes mög­
lich , wen n die Beamtinnen und Beamten nach Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung hierfür in besonderer 
Weise in Betracht kommen und die Voraussetzungen der 
§§ 20 bis 22 erfüllen. 

(2) Ein Aufstieg ist a usgeschlossen, wenn für Laufbah­
nen eine bestimmte Vorbildung, Ausb ildung oder Prü­
fung durch beso ndere fachgesetzliche Rechtsvorschrift 
zwingend vorgeschrieben oder ihrer Eigenart nach zwin­
gend erforderlich ist. 

§ 20 

Ausbildungsaufst ieg 

(1) Der Aufstieg setzt voraus , dass die Beamtin oder der 
Beamte 

1. nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
hierfür in besonderer Weise in Betracht kommt, 

2. minqestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 6 aus 
der Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes innehat, 

3. in einem Auswahlverfahren zu der Aufstiegsqua lifizie­
rung zugelassen worden ist und 

4. die für den Zugang zu der Laufbahn erforderlichen 
Voraussetzungen nach § 6 Absatz 2 des Landesbeam­
tengesetzes erworben hat. 

§ 19 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes findet keine 
Anwendung. 

(2) Die Da uer des Ausbildungsaufstiegs beträgt 

1. drei Jahre oder 

2. in Bereichen technischer Laufbahnen 

a) ein Jahr, falls die Beamtin oder der Beamte ein er­
forderliches Abschlusszeugnis gemäß § 15 Absatz 2 
besitzt oder 

b) mindestens zwei Jahre in a llen übrigen Fällen. 

(3) Der Ausbildungsaufstieg umfasst für Bereiche 
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1. nichttechnischer Laufbahnen fachpraktische Studien­
zeiten sowie fachwissenschaftliche Studienzeiten an 
Fachhochschulen im Sinne des§ 1 des Fachhochschul­
gesetzes öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. 
NRW. S. 303) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. technischer Laufbahnen unter der Voraussetzung des 
Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe a eine fachprakti­
sche Ergänzung in fachbezogenen Schwerpunktberei­
chen oder 

3. technischer Laufbahnen in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 2 Buchstabe b einen durch Rechtsverord­
nung gemäß § 7 des Landesbeamtengesetzes zu be­
stimmenden Ausbildungsgang. 

(4) Die für die Ordnung der Laufbahn zuständige 
oberste Dienstbehörde erlässt die Rechtsverordnung 
nach § 7 des Landesbeamtengesetzes. In der Rechtsver­
ordnung kann bestimmt werden, dass statt der Teil­
nahme an einem Aufstiegslehrgang auch andere Formen 
einer prüfungsgebundenen Qualifizierung als gleichwer­
tig anerkannt werden können. Sofern Regelungen nach 
den Sätzen 1 und 2 nicht getroffen wurden sowie für 
Laufbahnen besonderer Fachrichtung kann eine im Um­
fang und von den Prüfungsanforderungen vergleichbare 
Qualifizierung durchgeführt werden. 

(5) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit eines 
Ausbildungsaufstiegs anbietet und führt auf der Grund­
lage aktueller dienstlicher Beurteilungen ein Auswahl­
verfahren zur Auswahl der am besten geeigneten Beam­
tinnen oder Beamten durch. Die Eignung und Befähi­
gung bemessen sich nach dem Anforderungsprofil, das 
mit der Wahrnehmung der zu übertragenden Aufgaben 
verbunden ist . 

§ 21 
Qualifizierungsaufstieg 

{l} Der Aufstieg setzt voraus, dass die Beamtin oder der 
Beamte 

1. nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
hierfür in besonderer Weise in Betracht kommt, 

2. ihr oder ihm seit mindestens zwei Jahren mindestens 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 verliehen worden 
ist, oder ihr oder ihm ein Amt der Besoldungsgruppe 
A 8 verliehen worden ist und sie oder er seit mindes­
tens zwei Jahren die Aufgaben eines Amtes der Besol­
dungsgruppe A 9 wahrnimmt, 

3. dann in einem Auswahlverfahren zu der Aufstiegs­
qualifizierung zugelassen worden ist und 

4. nach Maßgabe einer Rechtsverordnung gemäß § 7 des 
Landesbeamtengesetzes diese Qualifizierung erfolg­
reich abgeleistet und nach Teilnahme an einem Auf­
stiegslehrgang die Aufstiegsprüfung bestanden hat. 

Sofern Regelungen in einer Rechtsverordnung nach § 7 
des Landesbeamtengesetzes nicht erlassen worden sind 
sowie für Laufbahnen besonderer Fachrichtung ent­
scheidet die oberste Dienstbehörde über die Anforderun­
gen an die Qualifizierungsinhalte und die Aufstiegsprü­
fung. 

(2) Der Zeitraum einer Qualifizierung nach Absatz 1 be­
trägt mindestens zehn Monate. Er umfasst eine exempla­
rische praktische Einweisung in Aufgaben der ange­
strebten Laufbahngruppe und einen mindestens drei 
Monate dauernden Lehrgang. Beamtinnen und Beamte, 
deren Leistungen während dieser Qualifizierung mindes­
tens mit einer ausreichenden Note beurteilt werden, neh­
men an einem mindestens drei Monate dauernden Auf­
stiegslehrgang mit abschließender Prüfung teil. 

(3) Die für die Ordnung der Laufbahn zuständige 
oberste Dienstbehörde erlässt die Rechtsverordnung 
nach § 7 des Landesbeamtengesetzes. In der Rechtsver­
ordnung kann bestimmt werden, dass statt der Qualifi­
zierung und Teilnahme an einem Aufstiegslehrgang auch 
andere Formen einer prüfungsgebundenen Qualifizie­
rung als gleichwertig anerkannt werden können. Sofern 
Regelungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht getroffen 
wurden sowie für Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
kann eine im Umfang und von den Prüfungsanforderun­
gen vergleichbare Qualifizierung durchgeführt werden. 

(4) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit eines 
qualifizierungsgebundenen Aufstiegs anbietet und führt 
auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen 
ein Auswahlverfahren zur Auswahl der am besten geeig­
neten Beamtinnen oder Beamten durch . Die Eignung 
und Befähigung bemessen sich nach dem Anforderungs­
profil, das mit der Wahrnehmung der zu übertragenden 
Aufgaben verbunden ist. 

§ 22 
Aufs tieg in bestimmte Aufgabenbereiche 

{l) Beamtinnen und Beamte können eine auf einen be­
stimmten Aufgabenbereich beschränkte Laufbahnbefä­
higung für dieselbe Fachrichtung der Laufbahngruppe 2 
erwerben, wenn 

1. sie sich in einem Amt der Besoldungsgruppe A 9 be­
währt haben, 

2. sie eine über die Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 
Nummer 2 des Landesbeamtengesetzes für das zweite 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 hinausgehende 
Qualifikation nachweisen mussten, die für die Amts­
ausübung erforderlich ist, und 

3. wenn die zuständige oberste Dienstbehörde ein 
dienstliches Bedürfnis für den Einsatz der Beamtin 
oder des Beamten in dem Aufgabenbereich festgestellt 
hat. 

(2) Beamtinnen und Beamten mit einer beschränkten 
Laufbahnbefähigung darf höchstens ein Amt der Besol­
dungsgruppe A 11 übertragen werden. 

(3) Beamtinnen und Beamten mit einer beschränkten 
Laufbahnbefähigung, welche nachträglich die Vorausset­
zungen nach den §§ 20 und 21 erfüllen, kann auch ein 
über A 11 hinausgehendes Amt verliehen werden. 

§ 23 
Aufstieg durch Bachelor- oder Diplomstudium 

mit dem Ziel der Spezialisierung 

(1) Abweichend von den §§ 20 und 21 ist ein Aufstieg 
durch Laufbahnwechsel in eine Laufbahn besonderer 
Fachrichtung zulässig, sofern 

1. die Beamtin oder der Beamte nach ihrer oder seiner 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung hierfür 
in besonderer Weise in Betracht kommt, 

2. hierfür ein besonderes dienstliches Interesse von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle festgestellt wird, 

3. die Beamtin oder der Beamte in einem Auswahlver­
fahren zu diesem Laufbahnwechsel zugelassen wor­
den ist, 

4. ein Diplom einer Fachhochschule oder der in einem 
akkreditierten Studiengang an einer Fachhochschule 
oder Berufsakademie erworbene Bachelorgrad vor­
liegt, 

5. die Beamtin oder der Beamte nach dem Erwerb der 
erforderlichen Bildungsvoraussetzungen eine zwölf­
monatige hauptberufliche Tätigkeit in den Aufgaben­
bereichen der neuen Laufbahn absolviert hat und 

6. sich anschließend in einer mindestens sechsmonatigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
hat. 

Die Erprobungszeit wird durch die Zeit einer Beurlau­
bung ohne Dienstbezüge unterbrochen und nach Been­
digung des Urlaubs fortgesetzt. Die Regelung des § 9 Ab­
satz 4 bleibt unberührt. Die Neufestsetzung des Endes 
der Erprobungszeit ist der Beamtin oder dem Beamten 
bekannt zu geben. Die Erprobungszeit kann in ent­
sprechender Anwendung des § 5 Absatz 7 bis zur doppel­
ten Dauer der festgelegten Erprobungszeit verlängert 
werden. Bei der Berechnung der Erprobungszeit zählen 
die Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang, 
es sei denn, zwingende sachliche Gründe stehen dem 
entgegen. 

(2) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit eines 
qualifizierungsgebundenen Aufstiegs nach Absatz 1 an-
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bietet und führt auf der Grundlage a ktu eller di enstlicher 
Beurteilungen ein Auswahlverfahren zur Auswahl der 
a m besten geeigneten Beamtinnen oder Beamten durch. 
Di e Eignung und Befähigung bemessen sich nach dem 
Anforderungsprofil , das mit der Wahrnehmung der Auf­
ga ben der Amtergruppe des ersten Einstiegsamtes der 
La ufbahngruppe 2 verbunden is t. 

(3) § 26 Absatz 3 und 5 sowie § 27 Absa tz 5 find en ent­
sprechende Anwendung. 

Untera bschnitt 3 
Berufliche Entw icklung innerhalb der Laufbahngru ppe 2 

§ 24 
Allgemeine Beförderungsvoraussetzungen 

In ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 dürfen Beamtin­
nen oder Beamte, die nach Eignung, Befähigung und 
fach.lie h.er Leistung hierfür in Betracht kommen, nur be­
fördert werden, wenn sie 

1. im zweiten Einstiegsamt der Laufba hngruppe 2 e in­
gestellt wurden , 

2. di e Voraussetzungen für eine berufliche Entwicklung 
nach den §§ 25 bis 27 erfüllen oder 

3. sich im Beförderungsa mt der Besold ungsgruppe A 13 
befind en und die Bildungs- und Zugangsvorausset­
zungen für die Laufba hngruppe 2, zweites E instiegs­
a mt nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 6 Absatz 1 Nummer 4 des Landesbeamtengesetzes 
erfüllen. 

Haben Beamtinnen oder Beamte di e laufbah.nrech.tliche 
I3efä h.igung für ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der 
Amtergruppe des zweiten Einstiegsamtes nach aufgeho­
benen Bestimmungen erworben, so gelten die Vorausset­
zunge n nach Satz 1 Nummer 2 als erfüllt. 

§ 25 
Modulare Qualifiz ierung 

(1) Beamtinnen oder Bea mte dürfen in ein Amt der Be­
soldungsgruppe A 13 der Ämtergruppe des zwei ten Ein­
stiegsamtes oder A 14 für den Fall , dass sie bereits ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 13 inneha ben, beförd ert 
werden, wenn 

1. sie nach Eignung, Befähigung und fachlicher Le istung 
hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen , 

2. ihnen mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 
übertragen worden ist, 

3. sie da nn in einem Auswahlverfahren zu einer modula ­
ren Qualifizierung zugelassen worden sind , 

4. diese Qualifizierung erfolgreich absolviert haben und 

5. sich anschließend in e iner mindestens zeh.nmona tigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
haben. 

Zeiten der Bewährung in den neuen Aufgabenbereichen, 
di e nach Zulassung, aber vor Abschluss der modularen 
Qua lifizierung abgeleistet wurden, können auf die Er­
probungszeit angerechnet werden . Die Erprobungszeit 
wird durch die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbe­
züge unterbrochen und nach Beendigung des Urlaubs 
fortgesetzt. Die Regelung des § 9 Absa tz 4 bleibt unbe­
rührt. Di e Neufestsetzung des Endes der Erprobungszeit 
ist der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu geben. 
Die Erprobungszeit kann in entsprechender Anwendung 
des § 5 Absatz 7 bis zur doppelten Dauer der festgeleg­
ten Erprobungszeit verlängert werden. Bei der Berech­
nung der Erprobungszeit zä hl en die Ze iten einer Te il­
zei tbeschäftigung in vollem Umfang, es sei denn , zwin­
gende sachliche Gründe stehen dem entgegen. 

(2) Die Qualifizierung muss geeignet sein, in Verbindung 
mit den bisher erworbenen Qualifikationen und den bishe­
rigen beruflichen Tä tigkeiten zu eine_r erfolgreichen Wahr­
nehmung der Aufgaben der höheren Amtergruppe zu befä­
higen. Für Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst ka nn die 
für die Ordnung der Laufbahn zuständige oberste Landes­
behörde in einer Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 3 des 
Landesbeamtengesetzes Anforderungen an die Qualifizie­
rungsinhalte und die Feststellung des Erfolgs regeln . Diese 

soll Regelungen für Ausnahmen von der Teilnahme an Mo­
dulen enthalten, sofern an gleichwertigen Fortbildungen 
oder Qualifizierungsmaßnah.men bereits vor der Zulassung 
zur modularen Qualifizierung teilgenommen wurde oder 
der Inhalt der dort vermittelten Module bereits im Rahmen 
der dienstlichen Tätigkeit erlernt wurde. 

(3) Sofern Regelungen nach § 7 Absatz 3 des Landesbeam­
tengesetzes nicht erl assen worden sind sowie für Laufbah­
nen besonderer Fachrichtung entscheidet die oberste 
Dienstbehörde über die Anforderungen an die Qualifizie­
rungsinhalte und die Feststellung des Erfolgs sowie über 
Ausnahmen von der Teilnahme an einzelnen Modulen. Bei 
Laufbahnen besonderer Fachrichtung sollen sich innerhalb 
der Landesverwaltung die obersten Dienstbehörden hierfür 
auf gemeinsame Rahmenbedingungen für die modulare 
Qualifizierung und deren Erfolgsfeststellung verständigen. 

(4) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit einer modularen 
Qualifizierung anbietet und führt auf der Grundlage a k­
tueller dienstlicher Beurteilungen ein Auswahlverfahren 
zur Auswahl der am besten geeigneten Beamtinnen oder 
Beamten durch . Das Auswahlverfahren dient der Feststel­
lung, inwieweit und in welcher Rangfolge die Beamtinnen 
und Beamten für den Erwerb der Beförderungsvora usset­
zungen auf Grundlage einer modularen Qualifizierung ge­
eignet sind. In dem Auswahlverfahren wird, gemessen an 
dem Anforderungsprofil, das mit der Wahrnehmung eines 
Amtes der La ufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, ver­
bunden ist, die Eignung und Befähigung der Beamtinnen 
und Beamten überprüft. 

§ 26 

Masterstudium 

(1) Beamtinnen oder Bea mte dürfen in ein Amt der Be­
soldungsgruppe A 13 der Ämtergruppe des zweiten E in ­
stiegsamtes oder A 14 für den Fa ll , dass sie bereits ei n 
Amt der Besoldungsgruppe Pi. 13 innehaben, auch ohne 
dass d ie da runte rli egenden Amter zu durch.laufen sind , 
befördert werden , wenn sie 

1. nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen, 

2. eine dreijährige Dienstzeit nach § 10 Absa tz 2 Satz 1 
vorweisen können, 

3. in einem Auswahlverfahren zu einem Masterstudium 
zugelassen worden sind , 

4. dieses Master studium anschließend erfolgreich. a bsol­
viert haben und 

5. sich anschli eßend in einer mindestens zeh.nmonatigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
haben . 

Die Erprobungszeit wird durch die Zeit einer Beurlau­
bung ohne Dienstbezüge unterbrochen und nach Beendi­
gung des Urlaubs fortgesetzt. Die Regelung des § 9 Ab­
satz 4 bleibt unberührt. Die Neufestsetzung des Endes 
der Erprobungszeit ist der Beamtin oder dem Beamten 
bekannt zu geben. Die Erprobungszeit kann in entspre­
chender Anwendung des § 5 Absatz 7 bis zur doppelten 
Dauer der festgelegten Erprobungszeit verlängert wer­
den. Bei der Berechnung der Probezeit zä hlen di e Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang, es sei 
denn, zwingende sachli che Gründe stehen dem entgegen. 

(2) Das Masterstudium muss geeignet sein , in Verb in ­
dung mit den bisher erworbenen Qualifika tionen und 
den bisherigen beruflichen Tätigkeiten zu einer erfolgrei­
chen Wahrnehmung der Aufgaben des höheren Amtes zu 
befä higen. Es ka nn beru fsbeglei tend ausgestaltet sei n. 
Für Laufba hnen mit Vorbereitungsdienst ka nn die für 
die Ordnung der La ufba hn zuständige oberste Dienstbe­
hörde in einer Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 2 des 
La ndesbeamtengesetzes Anforderungen an die Studien­
inhalte stellen. Sofern Regelungen nach § 7 Absatz 2 des 
Landes beamtengesetzes ni cht erlassen worden sind 
sowie für Laufba hnen besonderer Fachrichtung ent­
scheidet die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle über di e Anforderungen an die Stu­
dieninhalte. 
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(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle kann Ausnahmen von der zeitlichen Ab­
folge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 zulassen. 

(4) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle entscheidet , ob sie die Möglichkeit einer 
Qualifizierung durch ein Masterstudium anbietet und 
führt auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurtei­
lungen ein Auswahlverfahren zur Auswahl der am besten 
geeigneten Beamtinnen oder Beamten durch. Das Aus­
wahlverfahren dient der Feststellung, inwieweit und in 
welcher Rangfolge die Beamtinnen und Beamten für den 
Erwerb der Beförderungsvoraussetzungen auf Grund­
lage einer Qualifizi erung durch ein Masterstudium ge­
eignet sind. In dem Auswahlverfahren wird , gemessen a n 
dem Anforderungsprofil, das mit de r Wa hrnehmung eines 
Amtes der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, ver­
bunden ist, die Eignung und Befähigung der Beamtinnen 
und Beamten überprüft. 

(5) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle kann die zugelassenen Beamtinnen und Beamten 
für die erforderlichen Präsenzzeiten während des Studi­
ums von den dienstlichen Aufgaben freistellen. Eine Ent­
scheidung über eine mögliche Ubernahme vo n Studienge­
bühren trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle vor Aufnahme des Studiums im Einzel­
fa ll. Sie hat eine Entscheidung für die Übernahme der 
Studiengebühren mit der Auflage zu verbinden, dass diese 
von der Beamtin oder dem Beamten zu erstatten sind, 

L wenn sie oder er das Studium aus ei nem von ihr oder 
ihm zu vertretenden Grund vorzeitig abbricht oder 

2. wenn sie oder er nach Beendigung des Studiums vor 
Ablauf einer Dienstzeit von fünf Jahren aus einem 
von ihr oder ihm zu vertretenden Grund aus dem öf­
fentlichen Dienst a usscheidet. 

Der zu erstattende Betrag ermäßigt sich pro Jahr geleis­
teter Dienstzeit um ein FünfteL Auf die Erstattung kann 
ganz oder teilweise verzichtet werden , wenn sie für di e 
Beamtin oder den Beamten eine besondere Hä tie bedeu­
ten würde. 

§ 27 

Masterstudium mit dem Ziel der Spezialisierung 

(1) Beamtinnen oder Beamte dürfen in ei n Amt der Be­
soldungsgruppe A 13 der Ämtergruppe des zweiten Ein­
stiegsamtes oder A 14 für den Fa ll , dass sie bereits ein 
Amt der Besoldungsgruppe P>. 13 innehaben , auch ohne 
dass die darunterliegenden Amter zu durchlaufen sind, 
befördert werden , wenn sie 

L nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
hierfür in besonderer Weise in Betracht kommen, 

2. in einem Auswahlverfahren zu einem Masterstudium 
zugelassen worden sind , 

3. dieses Masterstudium anschließend erfolgreich absol­
viert haben, 

4. nach dem Erwerb der erforderlichen Bildungsvoraus­
setzungen eine zwölfmonatige hauptberufliche Tätig­
keit in den Aufgabenbereichen der neuen Laufbahn 
absolviert h aben und 

5. sich anschließend in einer mindestens sechsmonatigen 
Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen bewährt 
haben. 

Die Erprobungszeit wird durch die Zeit einer Beurlau­
bung ohne Dienstbezüge unterbrochen und nach Beendi­
gung des Urlaubs fortgesetzt. Die Regelung des § 9 Ab­
satz 4 bleibt unberührt. Die Neufestsetzung des Endes 
der Erprobungszeit ist der Beamtin oder dem Beamten 
bekannt zu geben. Die Erprobungszeit kann in entspre­
chender Anwendung des § 5 Absatz 7 bis zur doppelten 
Dauer der Erprobungszeit verlängert werden . Bei der 
Berechnung der Probezeit zählen die Zeiten einer Teil­
zeitbeschäftigung in vollem Umfang, es sei denn, zwin­
gende sachliche Gründe stehen dem entgegen. 

(2) Das Masterstudium muss geeignet se in, in Verbin­
dung mit den b isher erworbenen Qualifikationen und 
den bisherigen beruflichen Tätigkeiten zu einer erfolgrei­
chen Wahrnehmung der Aufgaben des höheren Amtes zu 
befähigen. Es kann berufsbegleitend ausgestaltet sei n . 

Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen von der 
zeitlichen Abfolge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
zulassen. 

(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle entscheidet, ob sie die Möglichkeit einer 
Qualifizierung durch ein Masterstudium anbietet und 
führt auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurtei­
lungen ein Auswahlverfahren zur Auswahl der a m besten 
geeigneten Beamtinnen oder Beamten durch . Das Aus­
wahlverfahren dient der Feststellung, inwieweit und in 
welcher Rangfolge die Beamtinnen und Beamten für den 
Erwerb der Beförderungsvoraussetzungen auf Grund­
lage einer Qualifizierung durch ein Masters tudium ge­
eignet sind. In dem Auswahlverfahren wird, gemessen an 
dem Anforderungsprofil, das mit der Wahrnehmung eines 
Amtes der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, ver­
bunden ist , die Eignung und Befähigung der Beamtinnen 
und Beamten überprüft. 

(4) § 26 Absatz 5 findet Anwendung. 

(5) Im Fall eines unabweisbaren dringenden Personal­
bedarfs ist es im Einzelfall zulässig, das durchzufüh­
rende Auswahlverfahren auf einen Personenkreis zu be­
schränken , der bereits über den für die zu besetzende 
Funktion benötigten Bildungsabschluss verfügt. Es be­
darf dazu der vorherigen Zustimmung der jeweiligen 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle. Der Einzelfall ist zu begründen. Die Begründung 
ist in geeigneter Weise im Zusammenhang mit dem 
durchzuführenden Auswahlverfahren zu dokumentieren. 

§ 28 
Berufliche Entwicklung in leitenden Funktionen 

an obersten Landesbehörden 

(1) Leitende Funktionen an obersten Landesbehörden 
sollen auf Dauer nur an Beamtinnen und Beamte über­
tragen werden, die sich in verschiedenen Verwendungen 
bewährt haben. 

(2) Bei einer obersten Landesbehörde darf ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 16 mit Leitungsfunktion oder ein 
Amt mit höherem Endgrundgehalt als A 16 an Beamtin­
nen und Beamte nur übertragen werden, wenn die Beam­
tin oder der Beamte nach der Ernennung auf Probe 

L mindestens 18 Monate bei einer anderen Behörde oder 
bei einem Gericht eines La ndes und 

2. a ls Referentin, Referent oder in einer gleichwertigen 
Funktion in mindestens zwei Verwendungsbereichen 
eingesetzt war. 

Die Verwendung nach Satz 1 Nummer 2 sollte in der Re­
gel zwei Jahre bei einer obersten Landes- oder Bundes­
behörde betragen . Davon kann abgesehen werden, sofern 
die Tätigkeit in einer gleichwertigen Funktion dem Er­
fordernis der Verwendungsbreite entspricht. Die Voraus­
setzungen des Satzes 1 gelten insgesamt a ls erfüllt , wenn 
die Beamtin oder der Beamte eine mindestens dreijäh­
rige Verwendung in den Vertretungen des Landes Nord­
rhein-Westfalen, beim Bund oder bei der Europäischen 
Union nachweisen kann. 

(3) Als Verwendungen nach Absatz 2 Satz 1 können auch 
berücksichtigt werden 

L hauptberufliche Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, 
die vor Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten 
a uf Probe, aber nach Bestehen der La ufbahnprüfung 
oder dem sonstigen Erwerb der Befähigung bei einer 
anderen Behörde als einer obersten Landes- oder 
Bundesbehörde abgeleistet wurden, wenn sie nach Art 
und Bedeutung mindestens der Tätigkeit in einem 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 entsprechen , und 

2. vergleichbare ha uptberufliche Tätigkei ten insbeson­
dere bei Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, Fraktionen der Volksvertre­
tungen, zwischen- und überstaatlichen Einri chtungen, 
in der Privatwirtschaft und in Verbänden sowie Zeiten 
einer anwaltlichen Tätigkeit. 

(4) Eine hauptberufliche Tätigkeit in Ämtern der Lauf­
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt nach Erwerb der 
Laufbahnbefähigung kann als Verwendung nach Ab­
satz 2 Satz 1 Nummer 1 berücksichtigt werden. Ist diese 
mit einer Tätigkeit nach Absatz 3 Nummer 2 vergleich-
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bar, kann sie a uch a ls Verwendung nach Absatz 2 Sa tz 1 
Nummer 2 berücksichtigt werden . 

(5) Ausgenommen von den Absä tzen l und 2 sind der 
Landtag und der Geschäftsbereich des Landesrech­
nungshofs, die eigene Grundsä tze für di e Übertragung 
von Leitungsfunktion en anwenden . 

Abschnitt 3 
Besondere Vorschriften für Lehrkräfte an Schulen sowie 
für wissenschaftli che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Hochschulen 

Unterabschnitt 1 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 29 
Allgemeines 

(1) Auf Leiterinnen und Leiter und Lehr kräfte a n öf­
fentlichen Schulen und an Zentren fü r schulpra ktische 
Lehrera usbildung, an Universitä ten , technischen Hoch­
schulen, anderen gleichstehenden Hochschulen und an 
Fachhochschulen sowie auf Beamtinnen und Beamte im 
Schulaufsichtsdi enst finden die Vorschriften der Ab­
schnitte 1 und 2 mit Ausnahme des § 24 und der §§ 25 
bis 27 Anwendung, soweit in diesem Teil nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Die Regelungen zu anderen Bewerberinnen oder an­
deren Bewerbern des § 12 des Landesbeamtengesetzes 
finden Anwendung auf die 

l. Tä tigkeit a ls Akademische Rä tin oder Akademischer 
Rat an Universitä ten, technischen Hochschulen oder 
anderen gleichstehenden Hochschulen , als Studienrä­
tin oder Studienra t im Hochschuldienst und als Stu­
dienrä tin oder Studienra t an Fachhochschulen und in 
entsprechenden Studiengängen a n U niversitäten , so­
weit für einzelne Lehrbereiche ein mit einem Master­
grad a bgeschlossenes, geeignetes Hochschulstudium 
oder einer anderen gleichstehenden Hochschule oder 
ein mit einem Magister- oder Mastergrad abzuschli e­
ßendes, fü r di e Laufba hngruppe 2, zweites Einstiegs­
amt, geeignetes Studium an einer Fachhochschule 
nicht möglich oder nicht üblich ist, 

2. Tä tigkeit als Technische Lehrkraft an berufsbildenden 
Schulen und als Fachlehrerin oder Fachlehrer als 
Lehrkraft für besondere Aufga ben an Fachhochschu­
len und in entsprechenden Studiengä ngen an Univer­
sitäten , soweit fü r einzelne Lehrbereiche ein mit ei­
nem Bachelorg rad oder einer entsprechenden Qualifi­
ka tion führendes Studium an einer Fachhochschule, 
einer U niversitä t , einer technischen Hochschule oder 
einer a nderen gleichstehenden Hochschule nicht mög­
lich oder nicht üblich ist, und 

3. Tä tigkeit als Werkstattlehrkraft an berufsbildenden 
Schulen , soweit fü r einzelne Lehrbereiche eine Be­
rufsa usbildung und Prüfung als Handwerks- , Indust­
rie- oder Ha uswirtschaftsmeisterin oder -meister oder 
ein mit einer Prüfung abzuschließender Besuch einer 
Fachschule nicht möglich oder nicht üblich ist. 

(3) Die §§ 8 und 9 finden keine Anwendung a uf die in 
Absatz 1 genannten Beamtinnen und Beamten . 

§ 30 
Befähigung 

(1) Die Befähigung für die Lehrkräftelaufbahn des 
Lehra mtes 

l. für die Pri mars tufe, 

2. an Grundschulen, 

3. an Grund- und Ha uptschulen, 

4 . an Grund-, Ha upt- und Realschulen und den ent-
sprechenden Jahrga ngsstufe n der Gesamtschulen , 

5. an Realschulen, 

6. an Ha upt-, Real- und Gesamtschulen , 

7. an Ha upt-, Real- , Sekundar- und Gesamtschulen , 

8. für die Sekund a rstufe I , 

9. an Gymnasien , 

10. an Gymnasien und Gesamtschulen, 

11. für die Sekundarstufe II, 

12. a n berufsbildenden Schulen, 

13. a n Berufs kollegs, 

14. an Sonderschulen , 

15. für Sonderpädagogik und 

16 . für sonderpädagogische Förderung 

wird oder wurde nach den Bestimmunge n des Lehrer­
ausbildungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S . 308) 
in der jeweils geltenden Fassung erworben. 

(2) Die Befähi gung für sonstige Lehrkräftelaufbahnen 
wird nach den Bestimmungen der §§ 34 bis 39 erworben. 

§ 31 
Probezeit 

(1) Bei der Festlegung der Probezeit für Lehr kräfte, d ie 
die Befähigung durch Ableistung des Vorbereitungs­
dienstes und durch Bestehen der La ufbahnprüfung er­
worben ha ben sowie für Lehrkräfte, di e die Befähigung 
auf Grund eines a nderen Befähigungsnach weises erwor­
ben ha ben , find et § 5 mit Ausnahme des Absa tzes 7 
Sa tz 5 Anwendung. 

(2) Auf die Probezeit können Zeiten einer beruflichen 
Tä tigkeit a ls Lehrkraft a n Ersatzschulen oder Auslands­
sc hulen , die nich t bereits auf den Vorbereitungsdienst 
oder die für den Erwerb der Befähigung vorgeschr iebene 
Zeit der hauptberufli chen Tä tigkeit a ngerechnet worden 
sind , über die in Absatz 1 bestimmten Zeiten hinaus an­
gerechnet werd en , wenn die Tätigkeit nach Ar t und Be­
deutung mindestens der Tätigkeit in einem Amt der 
Laufbahn entsprochen ha t . Es sind jedoch mindestens 
d rei Mona te Probezeit zu leisten . 

§ 32 
Laufbahnwechsel 

(1) Lehrkräfte, die neben ihrer bisherigen Befähigung 
für e in Lehra mt di e Befähigung für ein we iteres Lehr­
a mt erworben ha ben , können in die neue Laufbahn 
übernommen werden. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für Lehrkräfte, d ie durch 
Bestehen einer Zweiten Staatsprüfung di e Befähigung 
zu mehreren Lehrämtern erworben ha ben . 

(3) Besitzt oder erw irbt die Lehrkraft eine zusätzliche 
Befä higung fü r ein weiteres Lehramt nach § 30, gelten 
beim Wechsel der Laufbahn die Zeiten in der bisherigen 
Laufba hn als Dienstzeiten . Beim Wechsel in eine einem 
anderen Einsti egsa mt zugehörige Ämtergruppe ist vor 
einer Beförderung eine Dienstzeit von mindestens einem 
Ja hr in der neuen Laufbahn abzuleisten . 

(4) Erwirbt eine Beamtin oder ein Beamter zusä tzlich 
zur vorhandenen Laufbahnbefähigung d ie Befähigung 
für eine Lehrkräftelaufbahn eines Lehra mtes gemäß 
§ 30, so ist der La ufba hnwechsel nach erfo lgreich a bsol­
vierter Erprobungsze it zulässig. Die Dauer der Erpro­
bung beträgt zwölf Mona te. Kann die Bewä hrung für die 
neue Laufbahn bis zum Ablauf der Erprobungszeit nicht 
festgestellt werden , so kann sie um bis zu zwölf Monate 
verlängert werden . § 5 Absatz 6 find et entsprechend An­
wendung. Die Erprobungszeit ist unter Belassung der 
bisherigen Rechtsstellung sowie der bisheri gen Dienst ­
oder Amtsbezeichnung abzuleisten. Bei Nichtbewährung 
tri tt die Beamtin oder der Beamte in ihre oder seine bis­
herige Laufbahn zurück. 

(5) Lehrkräfte, die neben ihrer bisherigen Befähigung 
für ein Lehra mt erz iehungswissenschaftli che Tä tigkeiten 
be i einer Behörde oder Einrichtung oder Tä tigkeiten bei 
de r für Schule zuständigen obersten Landesbehörde mit 
einer Zeitdauer gemäß § 16 Absatz 4 a usgeübt ha ben , er­
werben die La ufbahnbefähigung der besonderen Fach­
richtung Bildung und Wissenschaft in der jeweiligen 
Laufbahngruppe. 

(6) Bei Übernahme in die Laufba hn darf unmittelbar ein 
Amt der Besoldungsgruppe verliehen werden, die in der 
bisherigen Laufbahn erreicht wurde. 
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§ 33 

Befähigung für den Schulaufsichtsdienst und für Ämter 
mit überwiegend pädagogischen Aufgaben 

Beamtinnen und Beamte im Schulaufsichtsd ienst gehö­
ren der La ufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, a n. Bei 
dem Wechsel in den Schu laufs ichtsdienst darf unmittel­
bar ein Amt d er Besoldungsgruppe verliehen werden, die 
bereit~ im Schuldienst erreicht wurde. Dies gilt a uch, so­
weit Amter mit überwiegend pädagogischen Aufga ben 
bei dem Landesamt für Qualitä tssicherung und Infor­
mationstechnologie der Lehrerausbildung und bei der 
Quali täts- und UnterstützungsAgent ur - La ndesinstitut 
für Schule übertragen werden. 

Unterabschnitt 2 
Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen 

§ 34 
Befähigung für Werkstattlehrkräfte 

Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als 
Werkstattlehr kraft besitzt, wer 

1. 

a) nach Ableisten der in der Fachricht ung erforder­
lichen Berufsausbildung die Pr üfung a ls Meisterin 
oder Meister in Ha ndwerk, Industrie, Ha uswirt­
schaft, Landwirtschaft , Gartenbau oder Forstwirt­
schaft bestanden ha t , 

b) nach einem mindes tens dreisemestrigen Besuch ei­
ner Fachschule in Vollzeitform oder einem mindes­
tens sechssemestrigen Besuch einer Fachschule in 
Teilzeitform die entsprechende Abschlussprüfung 
bestanden ha t oder 

c) als Pflegefa chfrau oder als Pflegefachmann nach 
Ableisten der erforderlichen Berufsausbildung die 
Befähigung zur Praxisanleiteri n oder zum Praxis­
anleiter durch eine berufspädagogische Zusatzqua­
lifikation im Umfang von mindestens 300 Stunden 
und kontinuierlicher, insbesondere berufspädagogi­
scher Fortbildung im Umfa ng von mindestens 24 
Stunden jährlich nachweisen kann(§ 4 Absatz 3 des 
Pflegeberufegese tzes vom 17. Juli 201 7 (BGBl. I 
S . 2581), das zuletzt durch Artikel 9a des Gesetzes 
vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) geändert worden 
ist) ; für Personen , die am 31. Dezember 2019 nach­
weislich über die Qualifika tion zur Praxisanleitung 
nach § 2 Absatz 2 der Altenpflege-Ausbildungs­
und Prüfungsverordnu ng vom 26. November 2002 
(BGBL I S. 4418) in der am 31. Dezember 2019 gel­
tenden Fassung oder § 2 Absatz 2 der Ausbildungs­
und Prüfungsverordnung für die Berufe in der 
Krankenpflege vom 10. November 2003 (BGBl. I 
S . 2263) in der am 31. Dezember 2019 geltenden 
Fassung verfügen , wird diese der berufspädagogi­
schen Zusatzqualifikation gleichgestellt 

und 

2. nach Bestehen der Prüfung eine für die Laufbahn för­
derliche hauptberufli che Tä t igkeit von vier Jahren 
ausgeübt ha t , d ie de r geford erten Vor- oder Ausbil­
dung entspricht . 

An die Stelle der hauptberuflichen Tä tigkeit vo n vier 
Jahren tritt eine solche vo n drei Jahren , wenn der erfolg­
reiche Besuch einer Realschule oder ein entsprechender 
Bildungsstand nachgewiesen wird . 

§ 35 
Befähigung für Fachlehrkräfte an berufsbildenden Schulen 

Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als 
Fachlehrkraft an einer berufsbildenden Schule besitzt , wer 

1. mindestens die Abschlussprüfung einer zweij ähr igen 
Berufsfachschule mit dem Ziel berufliche Qualifika­
tion und schulischer Teil der Fachhochschulre ife oder 
einer Fachoberschule bestanden ha t oder einen vom 
für Schule zustä ndigen Ministerium als gleichwertig 
anerkannten Bildungssta nd nachweist , 

2. hauptberuflich eine mindestens d reij ähr ige ka ufmä n­
nische Tätigkeit ausgeübt hat und 

3. an einem vom fü r Schule zuständigen Ministerium 
eingerichteten Lehrgang von mindestens einjähr iger 
Dauer mit Erfolg teilgenommen ha t . 

§ 36 
Befähigung für Technische Lehrkräfte 

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tä tigkeit 
als Technische Lehrkraft besitzt, wer 

1. das in der Fachrichtung erforderliche Abschlusszeug­
nis einer Fachhochschule erworben ha t und 

2. danach eine fünfj ährige, der Vorbildung entspre-
chende ha uptberufliche Tät igkeit ausgeübt ha t. 

An di e Stelle der hauptberuflichen Tä tigkeit von fünf 
Jahren tr itt eine solche von vier Ja hren , wenn eine Prü­
fung als Meisterin oder Meister a bgelegt worden ist , und 
eine solche von drei Jahren , wenn eine einjährige pra k­
t isch-pädagogische Ausbildung mit Erfolg abgeleistet 
worden ist . 

Hat eine Werkstattlehr kraft das in der Fachrichtung erfor­
derli che Abschlusszeugnis einer Fachhochschule berufs­
begleitend erworben , soll eine hauptberufliche Tätigkei t 
als Werkstattlehr kraft auf die nach Satz 1 Nummer 2 er­
ford erliche hauptberufliche Tätigkeit angerechnet werden . 

(2) Abweichend von Absa tz 1 besitzt a ls Sozialpädago­
gin oder Sozia lpädagoge oder a ls Jugendleiterin oder Ju ­
gendleiter die Befähigung, wer 

1. nach erfolgreichem Besuch der Fachhochschule die 
staatli che Anerkennung erwor ben ha t und 

2. nach der staatlichen Anerkennung eine mindestens 
dreijähr ige, der Vorbildung entsp rechende hauptbe­
rufliche Tätigkeit an einer sozia lpädagogischen Ein­
richtung ausgeübt hat. 

Auf die Dauer der hauptberuflichen Tä tigkeit ist ein frei­
willig geleistetes Berufspraktik um bis zu einem Jahr an­
zurechnen . Während des Studiums geleistete Praxisse­
mester sind nicht anzurechnen . An die Stelle der ha upt­
beruflichen Tätigkeit von drei Jahren tri tt eine solche von 
zwei Ja hren, wenn eine einj ährige praktisch-pädagogi­
sche Ausbild ung abgeleistet worden ist. 

(3) Die laufba hnrechtliche Befähigung für eine Tä tigkeit 
als Technisc he Lehrkraft besi tzt auch , wer 

1. mindestens die Fachhochschulreife oder einen vom für 
Schule zuständigen Ministerium als gleichwer tig an­
erkannten Bildungsstand nachweist , 

2. die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Werksta ttlehr kraft nach § 34 besitzt und eine min­
destens fünfj ährige hauptberufliche oder hauptamtli­
che Tä tigkeit als Werkstattlehr kraft ausgeübt hat und 

3. nach berufsbegleitender Teilnahme an einem vom für 
Schule zuständigen Ministerium eingerichteten zwei­
jährigen fachlichen und pra ktisch-pädagogischen 
Ausbildungsgang die Abschlussprüfung bestanden 
hat. Der Ausbildungsgang verkürz t sich auf eine be­
rufsbegleitende einjährige fac hliche Ausbildung für 
solche Werksta ttlehrkräfte, die bereits an einer pra k­
tisch-pädagogischen Einführung für Fachlehr kräfte 
oder Werksta ttlehrkräfte teilgenommen haben. Die 
Vora ussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 müssen vor 
dem 31. Dezember 1997 vorgelegen haben. 

(4) Die la ufba hnrechtliche Befähigung für eine Tä tigkeit 
a ls Technische Lehrkraft besitzt auch , wer 

1. mindestens die Fachhochschulreife nachweist , 

2. die laufba hnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
a ls Fachlehrkraft nach § 35 besitzt , 

3. eine mindestens fünfjährige hauptberufliche Tätigkeit 
a ls Fachlehr kraft ausgeübt ha t und 

4. nac h berufsbegleitender Teilna hme an einem für 
Schule zuständigen Ministerium eingerichteten min­
destens einjährigen fa chlichen und praktisch-pädago­
gischen Ausbildungsgang die Abschlussprüfung be­
standen ha t . 

Der Erwerb der Befähigung nach dieser Vorschrift muss 
vor d em 31. Dezember 2009 erfolgt sein . 



48 0 Gesetz- und Verordnungsb latt fü r das La nd Nordrhein-Westfa len - Nr. 26 vom 6. Jun i 2025 

§ 37 

Befähigung für e ine Tätigkeit a ls Lehrkraft 
an Berufs kollegs mit e iner beruflichen Fachrichtung 

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tä tigkeit 
als Lehrkraft a n Berufskollegs mit einer beruflichen 
Fachrichtung besitzt nach den Regelungen zur förderli­
chen Berufstä tigkeit des Lehrerausbildungsgesetzes 
a uch , wer 

1. 

a ) ein mit einem Mastergr ad a bgeschlossenes, geeig­
netes Hochschulstudium a bsolviert ha t oder 

b) einen gleichwertigen Abschluss an einer Universi­
tät, einer technischen Hochschule oder einer ande­
ren gleichstehenden Hochschule erworben ha t und 

2. nach Bestehen der Prüfung eine mindestens vierjäh­
rige, der Vorbildung entsprechende und für die Lauf­
bahn geeignete h auptberufliche Tätigkeit ausgeübt 
hat. 

(2) In Fachrichtungen , in denen der Besuch einer Kunst­
hochschule vorgeschrieben oder üblich ist, besitzt die 
Befähigung, wer 

1. die für die Fachr ichtung erforderliche Ausbildung an 
einer Kunsthochschule abgeschlossen ha t , 

2. anschließend eine mindestens vierj ährige, der Vorbil­
dung entsprechende und für das Lehramt geeignete 
hauptberufliche Tä tigkeit ausgeübt hat und 

3. durch beso ndere schöp ferische Leistungen hervorge­
treten ist . 

U nterabschnitt 3 

Lehrkrä[te an Förderschulen 

§ 38 

Befähigung für Fachlehrkräfte an Förderschulen 

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tä tigkeit 
als Fachlehrkraft a n Förderschulen im Bereich geistig 
oder körperlich behinderter Schülerinnen und Schüler 
und im Bereich der vorschulischen Erziehung von seh­
oder hörgeschädigt en Kindern besitzt , wer 

1. mindestens den mittl eren Schula bschluss (Fachober­
schulreife) oder einen gesetzlich als gleichwertig an­
erkannten Bildungsstand besitzt , 

2. 

a) nach Ableisten der in der Fachr ichtung vorge­
schriebenen Berufsa usbildung di e Prüfung als 
Handwerks- , Industrie- oder Ha uswirtschaftsmeis­
terin oder -meister bestanden hat oder 

b) nach dem Besuch einer Fachschule für Sozia lpäda­
gogik die Abschlusspr üfung bestanden und da nach 
eine fü r die La ufbahn förderliche ha uptberufliche 
Tätigkeit von mindestens einem Ja hr und sechs 
Monaten ausgeübt ha t und 

3 . an einem vom für Schule zuständigen Ministerium 
eingerichteten Ausbildungsgang teilgenommen und 
die Abschlussp rüfung bestanden ha t. 

(2) Das für Schule zustä nd ige Ministerium oder d ie von 
ihm beauftragte Stelle kann eine andere Vorbildung und 
Prüfung a ls gleichwertig im Sinne von Absa tz 1 Num­
mer 2 a nerkennen. 

(3) Nach näherer Bestimmung der Ausbildungs- und 
Prüfungsvorschriften können 

1. Zeiten einer beruflichen Tä tigkeit , die geeignet sind , 
die für d ie Tä tigkeit nach Absa tz 1 erfo rderlichen 
Fähigkeiten zu vermitteln, auf die Da uer der ha upt­
beruflichen Tä tigkeit nach Absa tz 1 Nummer 2 
Buchsta be b und des Ausbildungsga nges nach Ab­
sa tz 1 Nummer 3 angerechnet werden un d 

2. eine sonderpä dagogisch-fachliche und eine schul­
praktische Pr üfung a ls Abschlussprüfung nach Ab­
sa tz 1 Nummer 3 a ne rka nnt werden . 

Unterabschnitt 4 

Wissenscha ftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Hochschulen 

§ 39 

Befähigung für Fachlehrkräfte als Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben 

(1) Die la ufbahnrechtliche Befä higung für eine Tä tigkei t 
a ls Fachlehrkraft als Lehrkraft für besondere Aufgaben 
an Fachhochschulen und in entsprechenden Studiengän­
gen an Universitä ten besitzt , wer 

1. das in der Fachrichtung erforderliche Abschlusszeug­
nis eines zu einem Bachelorgrad oder einer entspre­
chenden Qualifikation führend en Studiums an einer 
Fachhochschule, einer Vorgängereinrichtung, einer 
Universität , einer technischen Hochschule oder einer 
anderen gleichstehenden Hochschule erwor ben ha t 
und 

2. danach eine vierjährige, der Vorbildung entsprechende 
hauptberufliche Tä tigkeit ausgeübt ha t. In der Fach­
richtung Sozia lwesen tritt an die Stelle der hauptbe­
rufli chen Tä tigkeit von vier Jahren eine hauptberufli ­
che Tä tigkeit von drei Jahren , wenn zuvor ein Aner­
kennungsjahr absolviert wurde. In der Fachrichtung 
Sozialwesen tritt an die Stelle der hauptberuflichen 
Tä tigkeit von vier Jahren die staatliche Anerkennung 
und eine daran anschließende hauptberufliche Tä tig­
keit von drei Jahren . 

(2) In den techni schen Fachrichtungen und in den Fach­
richtungen Design und Freie Kunst kann an die Stelle 
des Abschlusszeugnisses gemäß Absatz 1 Sa tz 1 Num­
mer 1 ein bis zum Ende des Sommersemesters des Jahres 
1973 erworbenes Abschlusszeugnis einer Höheren Fach­
schule oder einer vom für Inneres zuständigen Ministe­
rium anerkannten Bergschule oder eine für die Fachrich­
tung erford er liche , bis zum Ende des Sommersemesters 
des Jahres 1973 mit Er folg a bgeschlossene Ausbildung 
an einer Werkkunstschule treten. 

(3) In der Fachrichtung Sozialwesen besitzt die la uf­
bahnrechtliche Befähigung für eine Tä tigkeit als Fach­
lehrkraft als Lehrkraft fü r besond ere Aufga ben an Fach­
hochschulen und in entsprechenden Studiengängen an 
Universitä ten auch , wer 

1. 

a ) nach einer dreijä hrigen Ausbildung im Lande 
Nordrhein-Westfalen oder einer vom für Wissen­
schaft zuständigen Ministerium als gleichwertig 
anerkannten Ausbildung die staatliche Abschluss­
prüfung an einer Höheren Fachschule für Sozialar­
beit bestanden und 

b) nach der staatlichen Anerkennung eine dreij ährige, 
der Vorbildung entsprechende hauptberufliche Tä­
tigkeit ausgeübt 

ha t oder 

2. 

a ) die Staatsprüfung fü r Sozialpädagoginnen oder 
Soz ialpädagogen oder Jugendl eiterinnen oder Ju­
gendl eiter bestanden und 

b) nach Bestehen der P rüfung eine mindestens drei­
jährige, der Vorbi ldung entsprechende hauptberuf­
liche Tä tigkeit ausgeübt 

ha t . 

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht das Ab­
schlusszeugnis eines zu einem Bachelorgrad oder einer 
en tsprechenden Qualifikation führenden Studiums an ei­
ner Fachhochschule , einer U niversitä t , einer technischen 
Hochschule oder einer anderen gleichstehenden Hoch­
schule erworben ha ben , müssen neben den nach Absatz 2 
oder Absa tz 3 geforderten Zeugnissen oder Prüfungen 
eine zu einem Hochschulstu d ium berechtigende Schul­
bildung oder einen als gleichwerti g anerkannten Bil­
dungsstand besitzen. 
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§ 40 
Befähigung für S tudienrätinnen und Studienräte 

Für die Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin 
oder des Studienrats an Fachhochschulen und in ent­
sprechenden Studiengä ngen an Universitä ten gilt § 37 
Absatz 1 entsprechend. 

§ 41 
Befähigung für Akademische Rätinnen und Akademische 

Räte als w issenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter an e iner Hochschule 

(1) Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit 
als Akademische Rätin oder Akademischer Rat an Uni­
versitäten, technischen Hochschulen oder anderen 
gleichstehenden Hochschulen , besitzt, wer 

1. 

a) ein mit einem Mastergrad abgeschlossenes, geeig­
netes Hochschulstudium absolviert hat oder 

b) einen gleichwertigen Abschluss an einer Universi­
tät, einer technischen Hochschule oder einer ande­
ren gleichstehenden Hochschule erworben hat, 

2. eine auf Aufgaben der Laufbahn hinführende Promo­
tion nachweist und 

3. eine hauptberufü che Tätigkeit von drei Jahren und 
sechs Monaten nach Abschluss des Studiums oder von 
einem Jahr nach Abschluss der Promotion a bgeleistet 
hat, die der Vorbildung der Bewerberin oder des Be­
werbers entspricht und die ihr oder ihm die Eignung 
zur Erfüllung der di enstlichen Aufgaben in ihrer oder 
seiner La ufbahn vermittelt hat. 

(2) Unter Berücksichtigung der diens tlichen Anforde­
rungen kann an die Stelle der Voraussetzungen nach Ab­
satz 1 Nummer 2 und 3 eine Laufbahnprüfung (Großes 
oder Zweites Staatsexamen) für eine Laufbahn , deren 
Eingangsamt der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs­
a mt , zugeordnet ist, oder eine vergleichbare kirchliche 
Pr üfung treten. 

(3) An die Stelle der Promotion kann treten 

1. in technischen Fächern eine über dem Durchschnitt 
liegende Diplomprüfung oder eine entsprechende 
Qualifikation oder 

2. ausnahmsweise eine der Promotion gleichwertige wis­
senschaftliche Leistung, wenn die Bewerberin oder 
der Bewerber die Zulassungsvoraussetzungen gemäß 
§ 67 Absatz 4 Satz 1 des Hochschulgesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) in der jeweils 
geltenden Fassung erfüllt. In künstlerischen Fächern 
wird eine Promotion nicht vorausgesetzt. 

(4) An die Stelle der ha uptberufüchen Tätigkeit nach 
Absatz 1 Nummer 3 ka nn eine Zweite Staatsprüfung für 
das Lehramt für di e Primarstufe , für die Sekundarstufe I 
oder für Sonderpädagogik beziehungsweise für das 
Lehramt an der Grundschule und Hauptschule, an der 
Realschule oder an Sonderschulen treten . 

§ 42 
Befähigung für S tudienrätinnen und S tudienräte 

im Hochschuldienst 

Die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tä tigkeit als 
Studienrätin oder Studienrat im Hochschuldienst be­
si tzt, wer die Voraussetzungen des § 41 e rfüllt. 

Abschnitt 4 
Besondere Vorschriften für Beamtinnen und Beamte der 

Gemeinden und Gemeindeverbände 

§ 43 
Ausbildung und Prüfung 

Die Durchführung von Lehrgängen für di e Laufbahn­
gruppe 1, zweites Einstiegsamt, und La ufüa hngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt, und die Prüfung für di ese Laufbah­
nen obliegen, soweit in den Rechtsverordnungen gemäß 
§ 7 des Landesb eamtengesetzes nichts anderes bestimmt 
ist, den von den Gemeinden und Gemeindeverbänden er­
richteten Studieninstituten für kommunale Verwaltung. 

§ 44 
Zugangsvoraussetzungen für Leiterinnen und Leiter 

von Versorgungs - und Verkehrsbetrieben 

(1) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Versorgungs- und 
Verkehrsbetriebes (Werkleiter in oder Werkleiter) in ei­
nem Amt bis zur Besoldungsgruppe A 13 kann ernannt 
werden, wer 

1. die Befähigung für die Laufbahngruppe 2 des allge­
meinen Verwaltungsdienstes in den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden erworben hat oder die Vorausset­
zung des § 6 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des 
La ndesbeamtengesetzes erfüllt und 

2. nach Erwerb der Befähigung oder Erwerb des Ab­
schlusszeugnisses eine h auptberufliche Tätigkeit von 
mindestens acht Jahren ausgeübt hat. 

(2) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Versorgungs- und 
Verkehrsbetriebes (Werkleiterin oder Werkleiter) in ei­
nem Amt der Besoldungsgruppe A 13 oder in einem Amt 
mit höherem Endgrundgehalt kann ernannt werden, wer 

1. die Laufbahnbefähigung durch Bestehen der zweiten 
juristischen Staatsprüfung oder einer entsprechenden 
Staatsprüfung erworben und nach Erwerb der Befä­
higung eine mindestens zweijährige hauptberufliche 
Tä tigkeit ausgeübt ha t, 

2. a n einer Universität, einer technischen Hochschule 
oder einer anderen gleichstehenden Hochschule das 
Studium der Ingenieurwissenschaften oder das Stu­
dium der Wirtschaftswissenschaften mit einem Mas­
te rgrad, einer Diplomprüfung oder, soweit üblich , mit 
einer anderen Hochschulprüfung abgeschlossen und 
eine hauptberufüche Tätigkeit von mindestens drei 
Ja hren und sechs Mona ten a usgeübt hat oder 

3. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 erfüllt 
und eine hauptberufliche Tätigkeit von mindestens 
zwölf Jahren ausgeübt hat. 

Die§§ 25 bis 27 bleiben unberühr t. 

(3) Die in Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 Num­
mer 1 bis 3 vorgeschriebene hauptberufüche Tätigkeit 
muss in Versorgungs- oder Verkehrsbetrieben oder sol­
chen Verwaltungsbereichen abgeleistet worden sein, die 
geeig net sind , die für das Amt der Werkleiterin oder des 
Werkleiters erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. 

§ 45 
Zugangsvoraussetzungen für Leiterinnen 

und Leiter sowie für Lehrende an S tudieninstituten 
für kommunale Verwaltung 

(1) Zur Lehrenden oder zum Lehrenden an einem Stu­
dieninstitut für kommunale Verwaltung in einem Amt bis 
zur Besoldungsgruppe A 13 kann ernannt werden, wer 

1. die Befähigung für di e La ufbahngruppe 2, erstes Ein­
stiegsamt, des allgemeinen Verwaltungsdienstes in den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden erworben hat 
und 

2. nach Erwerb der Befähigung eine hauptberufliche Tä ­
tigkeit von mindestens sechs Jahren im öffentlichen 
Dienst ausgeübt hat, die geeignet ist , die für die Leh­
rendentätigkeit erforderlichen Kenntnisse und Fähig­
ke iten zu vermitteln . 

(2) Zur Lehrenden oder zum Lehrenden oder zur Leite­
rin oder zum Leiter an einem Studieninstitut für kom­
munale Verwaltung in einem Amt der Besoldungsgruppe 
A 13 oder in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt 
kann ernannt werden, wer 

1. die Laufbahnbefähigung durch Bestehen der zweiten 
jur istischen Staatsprüfung oder einer entsprechenden 
Staatsprüfung erworben und nach Erwerb der Befä­
higung eine mindestens zweij ährige , für die Lehren­
dentätigkeit geeignete hauptberufüche Tä tigkeit aus­
geübt hat oder 

2. insbesondere das Studium der Informatik, der Ingeni­
eurwissenschaften (Elektrotechnik, Maschinenba u), 
der Mathematik , der Philologie, der Physik, der Psy­
chologie oder der Wirtscha ftswissenschaften an einer 
Universität, einer technisch en Hochschul e oder einer 
anderen gleichstehenden Hochschule mit einem Mas-
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tergrad , mit einer Diplomprüfung oder, soweit üblich, 
mit einer anderen Hochschulprüfung abgeschlossen 
und eine für die Lehrendentätigkeit geeignete haupt­
berufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und 
sechs Monaten ausgeübt hat. 

Die§§ 25 bis 27 bleiben unberührt. 

Abschnitt 5 

Besondere Vorschriften für e inzelne Gruppen von 
Beamtinnen und Beamten und Richte rinnen und Richter 

§ 46 

Aufstiegs- und Beförderungsregelungen für Beamtin­
nen und Beamte der Landtagsverwaltung, des Geschäfts­

bereichs des Landesrechnungshofs sowie 
der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit 

Für die Beamtinnen und Beamten der Landtagsverwal­
tung, des Geschäftsbereichs des Landesrechnungshofs 
sowie der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit finden die §§ 20 bis 23 und 25 
bis 27 Anwendung. Die darin vorgesehenen Entscheidun­
gen treffen diese Behörden in eigener Zuständigkeit. 

§ 47 

Richterinnen und Richter 

(1) Diese Verordnung gilt für Richterinnen und Richter 
entsprechend, soweit durch besondere Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist. Die §§ 8 und 9 finden keine 
Anwendung. 

(2) Für die Einstellung einer früheren Richterin oder ei­
nes früheren Richters oder einer Richterin oder eines 
Richters eines anderen Dienstherrn in ein Richterver­
hältnis gilt§ 12 Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend, 
dass die Richterin oder der Richter das höhere Beförde­
rungsamt bereits inne hatte oder inne hat oder die Er­
nennungsvoraussetzungen für das Amt erfüllt; auf die 
Einstellung in ein Richterverhältnis findet § 12 Absatz 2 
keine Anwendung. 

(3) Wechselt eine Richterin oder ein Richter der Besol­
dungsgruppe R 1 in die Laufbahn des allgemeinen Verwal­
tungsdienstes, so kann ihr oder ihm ein Amt der Besol­
dungsgruppe A 14, nach einer Dienstzeit von drei Jahren 
im Richterverhältnis ein Amt der Besoldungsgruppe nach 
A 15 und nach einer Dienstzeit von sechs Jahren im Rich­
terverhältnis ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 verliehen 
werden. Einer Richterin oder einem Richter der Besol­
dungsgruppe R 2 kann nach einer Dienstzeit von sechs Jah­
ren im Richterverhältnis ein Amt der Besoldungsgruppe A 
16 und nach einem weiteren Jahr im Richterverhältnis 
auch ein höheres Amt verliehen werden. Einer Richterin 
oder einem Richter der Besoldungsgruppe R 3 und höher 
wird bei einem Laufbahnwechsel das nummerisch entspre­
chende Besoldungsamt der Besoldungsordnung B oder ein 
höheres Amt verliehen. Soweit nach§ 12 Absatz 2 eine Ein­
stellung in ein höheres Amt zulässig wäre, kann im Einzel­
fall der Wechsel in ein höheres Amt auch vor Ablauf der in 
Satz 1 und 2 genannten Dienstzeiten erfolgen. 

§ 48 

Beamtinnen und Beamte im Geschäftsbereich 
des für Justiz zuständigen Ministeriums 

(1) § 47 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3 findet auf 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte entsprechende 
Anwendung. 

(2) § 8 findet mit Ausnahme des Absatzes 4 keine An­
wendung. 

(3) Die Regelbeurteilungen erfolgen für die Beamtinnen 
und Beamten auf Lebenszeit nach Beendigung der Probe­
zeit mit Ausnahme der Regelbeurteilungen für die Staats­
anwältinnen und Staatsanwälte alle drei Jahre. Den 
Stichtag legt das für Justiz zuständige Ministerium fest. 

§ 49 
Praxisaufstieg für die Finanzverwaltung und im Geschäfts-

bereich des für Justiz zuständigen Ministeriums 

(1) Beamtinnen u nd Beamte der Finanzverwaltung, des 
Justizdienstes und des Verwaltungsdienstes im Justiz­
vollzug können eine auf einen bestimmten Aufgabenbe­
reich beschränkte Laufbahnbefähigung für dieselbe 
Fachrichtung der Laufbahngruppe 2 erwerben, wenn 

1. die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle ein dienstliches Bedürfnis für den Einsatz von 
Beamtinnen oder Beamten der Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt, in dem Aufgabenbereich festge­
stellt hat, 

2. ihnen seit mindestens drei Jahren ein Amt der Besol­
dungsgruppe A 9 mit Zulage verliehen ist, 

3. sie sich in mindestens zwei Verwendungen innerhalb 
derselben Fachrichtung bewährt haben , 

4. sie im Endamt mit der höchsten Bewertungsstufe be­
urteilt worden sind, 

5. sie ein Auswahlverfahren nach Absatz 3 erfolgreich 
durchlaufen haben und 

6. sie sich anschließend in einer mindestens zehnmonati­
gen Erprobung in den neuen Aufgabenbereichen be­
währt haben. 

Die Erprobungszeit wird durch die Zeit einer Beurlau­
bung ohne Dienstbez üge unterbrochen und nach Beendi­
gung des Urlaubs fortgesetzt. Die Regelung des § 9 Ab­
satz 4 bleibt unberührt. Die Neufestsetzung des Endes 
der Erprobungszeit ist der Beamtin oder dem Beamten 
bekannt zu geben. Die Erprobungszeit kann in entspre­
chender Anwendung des § 5 Absatz 7 bis zur doppelten 
Dauer der festgelegten Erprobungszeit verlängert wer­
den. Bei der Berechnung der Probezeit zählen die Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang, es sei 
denn, zwingende sachliche Gründe stehen dem entgegen. 

(2) Beamtinnen und Beamten mit einer beschränkten 
Laufbahnbefähigung darf höchstens ein Amt der Besol­
dungsgruppe A 11 übertragen werden. Ein djenstliches Be­
dürfnis nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 darf nur für Auf­
gabenbereiche festgestellt werden, bei denen eine langjäh­
rige berufliche Erfahrung ein wesentliches Merkmal des 
Anforderungsprofils darstellt und die Beamtin oder der 
Beamte die fachlichen Anforderungen auf Grund der Befä­
higung, aller sonstigen Qualifizierungen sowie der bisher 
wahrgenommenen beruflichen Tätigkeiten erfüllen kann. 
Die Wahrnehmung von Aufgaben , für die eine bestimmte 
Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch besondere 
Rechtsvorschriften zwingend vorgeschrieben ist oder nach 
ihrer Eigenart zwingend erforderlich ist, ist nicht zulässig. 
Zum Nachweis der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 sollen mindestens zwei Verwendungen mit un­
terschiedlichen Aufgaben für eine Dauer von jeweils min­
destens zwei Jahren wahrgenommen werden. 

(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be­
stimmte Stelle entscheidet, ob sie d ie Möglichkeit eines 
begrenzten Aufstiegs anbietet und führt auf der Grund­
lage aktueller dienstlicher Beurteilungen ein Auswahl­
verfahren zur Auswahl der am besten geeigneten Beam­
tinnen oder Beamten durch. Die Eignung und Befä hi­
gung bemessen sich nach dem Anforderungsprofil , das 
mit der Wahrnehmung der bestimmten Aufgaben bis zur 
Besoldungsgruppe A 11 verbunden ist. 

(4) Beamtinnen und Beamte, die nach den Absätzen 1 
bis 3 ein Amt der Laufbahngruppe 2, erstes E instiegs­
amt, verliehen bekommen haben , können auch in ande­
ren geeigneten Aufgabenbereichen im Sinne des Absat­
zes 2 eingesetzt werden. 

(5) Beamtinnen und Beamten mit einer beschränkten 
Laufbahnbefähigung, die nachträglich die Voraussetzun­
gen nach den §§ 20 und 21 erfüllen, kann auch ein über 
A 11 hinausgehendes Amt verliehen werden. 

Abschnitt 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 50 
Vor dem 1. April 2009 außerhalb des Geltungsbereiches 
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dieser Verordnung erworbene Befähigungen 

(1) Wer vor dem 1. April 2009 die Befähigung für die 
Herkunftslaufbahn außerhalb des Geltungsbereiches 
dieser Verordnung erworben hat, besitzt nach § 122 Ab­
satz 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. März 1999 (BGBl. I 
S. 654), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, 
die Befähigung für die entsprechende L aufbahn im Gel­
tungsbereich dieser Verordnung. 

(2) Absatz 1 gilt auch in den Fällen, in denen jemand auf 
Grund der für eine Laufbahn besonderer Fachrichtung 
erworbenen Befähigung zur Beamtin oder zum Beamten 
ernannt worden ist. 

§ 51 
Früher erworbene Befähigungen 

Wer nach aufgehobenen Bestimmungen die Befähigung 
für eine Laufbahn 

1. durch Bestehen einer Laufbahnprüfung, 

2. nach einer Regelung über den Aufstieg oder 

3. nach einer Regelung für Beamtinnen oder Beamte be-
sonderer Fachrichtungen 

erworben hat und daraufhin zur Beamtin oder zum 
Beamten ernannt oder als Lehrerin oder Lehrer a n Er­
satzschulen Planstelleninhaber wurde, bleibt für diese 
Laufbahn befähigt. 

§ 52 
Zuordnung der Laufbahnen besonderer Fachrichtung, 

· besondere Anforderungen an die Ausbildung, 
Regelungen zur hauptberuflichen Tätigkeit 

Die am 7. Februar 2014 bestehenden Laufbahnen besonde­
rer Fachrichtung werden nach Maßgabe der Anlage 3 den 
dort genannten Laufbahnen besonderer Fachrichtung zu­
geordnet. In dieser Zuordnung wird auch bestimmt, welche 
Berufsausbildungen, erforderlichenfalls mit Zusatzqualifi­
kationen, in Verbindung mit welcher hauptberuflichen Tä­
tigkeit unmittelbar für die jeweiligen Laufbahngruppen 
qualifizieren . Diese Anforderungen an die Berufsausbil­
dung und die hauptberufliche Tätigkeit, sowie die Zuord­
nung zu einer Laufbahngruppe gelten als besondere A,nfor­
derungen für die Ubertragung der dort ;,.ufgeführten Amter 
(Spalte 1) und als Zuordnung dieser Amter zu einer be­
stimmten Laufbahngruppe innerhalb der neuen Laufbah­
nen fort. Di~ Anlage 3 kann gemäß § 16 Absa tz 5 für neu 
bestimmte Amter_ erweitert und in Bezug auf die bereits 
aufgenommenen Amter inhaltlich geändert werden. 

§ 53 
Übergangsregelung 

(1) Auf Beamtinnen und Beamte, die vor dem 7. Juni 
2025 in ein Beamtenverhältnis auf Probe berufen worden 
sind, ist § 5 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 461) in seiner bis dahin geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 

(2) Auf Beamtinnen und Beamte, die sich am 7. Juni 2025 
in einer Erprobungszeit für einen höher bewerteten 
Dienstposten befinden, ist § 7 Absatz 4 der Laufbahnver­
ordnung vom 21. Juni 2016 in seiner b is dahin geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

(3) Beamtinnen und Beamte, die vor dem 7. Juni 2025 zu 
einem Laufbahnwechsel zugelassen worden sind , durch­
laufen den Laufbahnwechsel nach § 11 der La ufbahn­
verordnung vom 21. Juni 2016 in seiner bis dahin gelten­
den Fassung. 

(4) Beamtinnen und Beamte, die vor dem 7. Juni 2025 zu 
einem Aufstiegsverfahren zugela_ssen worden sind , 
durchlaufen das Aufstiegsverfahren nach den §§ 21 bis 
23 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 in ihrer 
bis dahin geltenden Fassung. 

(5) Beamtinnen und Beamte, die vor dem 7. Juni 2025 zur 
beruflich en Entwicklung zugelassen worden sind , durch­
laufen das Verfahren nach den §§ 25 bis 27 der Lauf­
b ahnverordnung vom 21. Juni 2016 in ihrer bis dahin 
geltenden Fassung. 

§ 54 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Laufbahnverordnung vom 
21. Juni 2016 (GV. NRW. S. 461), die zuletzt durch Ver­
ordnung vom 3. Mai 2022 (GV. NRW. S. 714) geändert 
worden ist, außer Kraft. 

20320 

Artikel 3 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

§ 30 Absatz 2 Nummer 8 des Landesbesoldungsgesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) , das zu­
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Oktober 2024 
(GV. NRW. S. 656) geändert worden ist, wird durch die 
folgenden Nummern 8 und 9 ersetzt: 

„8. Zeiten nach Absatz 1 Satz 2 bis 4, wobei Absatz 1 
Satz 5 bis 7 entsprechend gilt, und 

9. Zeiten, die in einem kommunalen Wahlbeamtenver­
hältnis erbracht wurden." 

20323 

Artikel 4 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) , das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 656) ge­
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 102 folgende Angabe eingefügt : 

,,.§ 102a Versorgungslastenteilung bei landesinterner 
Ubernahme eines kommunalen Wahlamtes durch Be­
amtinnen und Beamte". 

2. Nach § 102 wird folgender § 102a eingefügt: 

,,§ 102a 

V~rsorgungslastenteilung bei landesinterner 
Ubernahme eines kommunalen Wahlamtes 

durch Beamtinnen und Beamte 

(1) Sofern eine Beamtin oder ein Beamter ein kom­
munales Wahlamt übernimmt und ihre oder seine 
Rechte und Pflichten aus dem zuletzt im Beamtenver­
hältnis wahrgenommen Amt nach § 119a des Landes­
beamtengesetzes ruhen, wird die Versorgungslasten­
teilung nach den Absätzen 2 bis 5 vorgenommen: 

(2) Scheidet die Beamtin oder der Beamte auf eigenen 
Antrag aus dem ruhenden Beamtenverhältnis aus 
oder wird das ruhende Beamtenverhältnis nach Ab­
lauf des kommunalen Wahlamtes nicht fortgeführt , 
finden die §§ 96 und 97 entsprechende Anwendung, 
wobei die Dienstzeit im kommunalen Wahlamt der 
Kommune zugerechnet wird, zu der das Wahlbeam­
tenverhältnis begründet wurde. 

(3) Sofern die Beamtin oder der Beamte ohne eigenen 
Versorgungsan spruch aus dem kommunalen Wahlamt 
ausscheidet und das ruhende Beamtenverhältnis fort­
geführt wird, entrichtet die Kommune, zu der das 
Wahlbeamtenverhältnis begründet wurde, an den 
Dienstherrn, zu dem das ruhende Beamtenverhältnis 
besteht, für die Dauer der Dienstzeit im kommuna­
len Wahlamt einen Versorgungszuschlag in Höhe von 
30 Prozent der ohne das Ruhen zustehenden ruhege­
haltfähigen Bezüge. 

(4) Sofern die Beamtin oder der Beamte aus beiden 
Beamtenverhältnissen jeweils einen Versorgungsan­
spruch erwirbt und der gegenüber der Kommune, zu 
der das Wahlbeamtenverhältnis begründet wurde, be­
stehende Versorgungsanspruch nach § 67 geregelt 
werden kann , beteiligt sich die entsprechende Kom­
mune im Innenverhältnis an den im Ruhenszeitraum 
zuzurechnenden Versorgungslasten des Dienstherrn, 
zu dem das ruhende Beamtenverhältnis besteht. Die 
Beteiligung erfolgt über die Zahlung eines Versor­
gungszuschlages ; Absatz 3 gilt entsprechend. 
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(5) Sofern die Beamtin oder der Beamte aus beiden 
Beamtenverhältnissen jeweils einen Versorgungsan­
spruch erwirbt und der gegenüber dem Dienstherrn , 
zu dem das ruhende Beamtenverhältnis besteht, be­
stehende Versorgungsanspruch nach § 67 geregelt 
wird, beteiligt sich dieser Dienstherr im Innenverhält­
nis an den Versorgungslasten der Kommune, zu der 
das Wahlbeamtenverhältnis begründet wurde, für die 
vor Beginn des kommunalen Wahlamtes abgeleistete 
Dienstzeit im Beamtenverhältnis. Die Beteiligung er­
folgt über die Zahlung eines Versorgungszuschlages 
für den Zeitraum vom Beginn des Beamtenverhältnis­
ses bis zum Tag der Ubernahme des kommunalen 
Wahlamtes in Höhe von 30 Prozent der zustehenden 
ruhegehaltfähigen Bezüge. 

(6) Etwaige Ansprüche auf Zahlung von Beiträgen zu 
den Versorgungslasten werden erst zum Zeitpunkt des 
Ruhestandseintritts oder der Beendigung des Doppel­
dienstverhältnisses der Beamtin oder des Beamten 
festgestellt und in einer Summe ausgezahlt. Eine Ver­
zinsu ng für zurückliegende Zeiträume findet nicht 
statt. Scheidet die Beamtin oder der Beamte nach der 
Zahlung von Beiträgen zur Versorgungslast aus dem 
Beamtenverhältnis ohne Versorgungsanspruch aus, 
erstattet der Dienstherr, der durch diese Zahlung 
begünstigt ist, dem anderen Dienstherrn die Kosten 
ei ner Nachversicherung." 

312 

Artikel 5 
Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 

Das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz vom 8. De­
zember 2015 (GV. NRW. S. 812), das zuletzt durch Arti­
kel 2 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV. NRW. S. 316) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 104a folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 104b Weitere Anwendbarkeit der beamtenrechtli­
chen Vorschriften über eine fiktive Fortschreibung 
dienstlicher Beurteilungen". 

2. Dem§ 2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,, (5) Bei Eintritt in ein kommunales Wahlbeamtenver­
hältnis in Nordrhein-Westfalen besteht das Richter­
verhältnis abweichend von§ 21 Absatz 1 Satz 1 Num­
mer 2 des Deutschen Richtergesetzes fort, sofern die 
Richterin oder der Richter vor Eintritt in das kommu­
nale Wahlbeamtenverhältnis gegenüber dem für Justiz 
zuständigen Ministerium ihr oder sein Einverständnis 
erklärt, im Falle einer Rückkehr nach Beendigung des 
Wahlbeamtenverhältnisses auch in einem anderen 
Richteramt desselben Gerichtszweigs verwendet zu 
werden. § 119a des Landesbeamtengesetzes gilt ent­
sprechend." 

3. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,, (2) Teilzeit, mobile Arbeit, Jobsharing und ar1dere 
Arbeitsorganisationsformen stehen der Uber­
nahme und Wahrnehmung von Vorgesetzten- und 
Leitungsa ufgaben grundsätzlich nicht entgegen 
und sind in Leitungsfunktionen für alle Ge­
schlechter zu fördern." 

4. Dem § 14 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

,, In der Rechtsverordnung nach Satz 1 sind auch Vor­
schriften über eine fiktive Fortschreibung dienstlicher 
Beurtei lungen der Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu treffen." 

5. Nach § 104a wird folgender§ 104b eingefügt: 

,, § 104b 

Weitere Anwendbarkeit der beamtenrechtlichen 
Vorschriften über eine fiktive Fortschreibung 

dienstlicher Beurteilungen 

Bis zum Erlass von Vorschriften über eine fik tive Fort­
schreibung dienstlicher Beurteilungen nach § 14 Ab­
satz 5 Satz 2 sind die für die Beamtinnen und Beamten 

geltenden Vorschriften über eine fiktive Fortschreibung 
dienstlicher Beurteilungen für Richterinnen und Rich­
ter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wei­
terhin entsprechend anzuwenden." 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Mai 2025 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 
Zugleich für den Minister für Bundes- und 

Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien 
und Chef der Staatskanzlei 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 11 e r 

Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin Limba c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung 

Ina Brandes 
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Anlage 1 zu Artikel 2 

(Laufbahngruppe 1) 

Laufbahn 

Gesundheit 

technische Dienste (einschli eß li ch 
naturwissenschaftliche Dienste) 

nichttechnische Dienste 

fachlicher Schwerpunkt mit der Ausbildung 

- anerkannte Psychiatrische 
Pflegeprüfung, 
- Prüfung in der Krankenpflege gemäß 
§ 13 des Krankenpflegegesetzes, 
- Anerkannte Prüfung für 
Lebensmittelkontrolleure, 

- Gese ll en und Facharbeiter in ihrem 
jeweiligen Beruf, 

- Sozia lversicherungsfachangeste l lte, 
- Angeste lltenprüfung (A-Prüfung) nach 
der Prüfungsordnung für 
Krankenkassenangestellte, für 
Knappschaftsangestellte oder nach den 
berufsgenossenschaftl ichen 
Laufbahnrichtlini en, 

485 
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Anlage 2 zu Artikel 2 

(Laufbahngruppe 2) 

Laufbahn 

Gesundheit 

technische Dienste (einschließlich 
naturwissenschaftliche Dienste) 

nichttechnische Dienste 

Bildung und Wissenschaft 

fachlicher Schwerpunkt mit der 
Studien berei chsfächerg ru ppe 

- Humanmedizin , 
- Gesundheitswissenschaften , 
- Veterinärmedizin , 
- Zahnmedizin , 
- Pharmazie, 

- Naturwissenschaften und 
Mathematik, 
- Ingenieurswissenschaften , 
- Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften , 

- Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften , 
- Geisteswissenschaften, 
- Kunst- und Kunstwissenschaft, 
- Sport, 



Anlage 3 zu Artikel 2 

bisherige Laufbahn 
besonderer Fachrichtung 

Ämter bisherige Anlage/ Laufbahn 
laufende Nummer 

Techni sche Dienste Anlage !/N ummer 1.1 techni sche Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Nichttechnischer Dienst in Anlage 1 /Nummer 1.2 nichttechni sche 
dem überwiegend Dienste 
Kenntni sse in der 
gesetzlichen 
Unfallversicherung 
erforderlich sind 
Nichttechnischer Dienst, in Anlage !/N ummer 1.3 nichttechnische 
dem überwiegend Dienste 
Kenntni sse in der 
gesetzlichen 
Krankenversicherung 
erforderlich sind 

Dienst in Bibliotheken, Anlage !/N ummer 1.4 nichttechni sche 
Dokumentationsstellen und Dienste 
vergleichbaren 
Einrichtungen 

zugeordnete Laufbahn 
besonderer Fachrichtung 

Laufbahngruppe Berufsausbildung/ 
Zusatzqualifikation 

Laufbahngruppe 1 Gesellen und Facharbeiter in 
ihrem jeweiligen Beruf 

Laufbahngruppe 1 Sozialversicherungsfach-
angestellte, 
Angestelltenprüfung nach den 
beru fsgenossenscha ftl ichen 
Vorgaben 

Laufbahngruppe 1 Sozialversicherungsfach-
angestellte, Abschluss nach 
der Prüfungsordnung fü r 
Krankenkassenangestellte im 
Land Nordrhein-Westfa len 
oder nach der 
Prüfungsordnung llir 
Knappschaftsangestellte 

Laufbahngruppe 1 Fachangestellte für Medi en-
und Informationsdi enste, 
Prüfung nach den 
entsprechenden rechtlichen 
Vorgaben 

Dauer der 
hauptberuflichen 
Tätigkeit 
eine zweijährige, der 
Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst 
eine zweij ährige, der 
Vorbildung 
entsprechende 
Täti gkeit im 
öffentlichen Dienst 

eine zweij ährige, der 
Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst 

eine zweij ährige, der 
Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst 
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Pflegedienst in § 24 Absatz 3 der Gesundheit 
Landeskrankenhäusern und Laufbahnverordnung 
psychiatri schen vom 23 . November 
Fachkl iniken 1995 (GV. NRW. 

1996 S. I) 

Laufbahngruppe 1 in der § 24 Absatz 4 der techni sche Dienste 
Lebensmi ttelkontrolle Laufbahnverordnung (e inschließ lich 

vom 23 . November na turw issenschaftl iche 
1995 (GV. NRW. Dienste) 
1996 S. I) 

Di enst in der Anlage 2/N ummer 1.1 nichttechnische 
Datenverarbeitung Dienste 
Techni scher Dienst in der Anlage 2/N ummer 1.2 techni sche Dienste 
Datenverarbeitung (e inschließ li ch 

naturwissenschaftli che 
Dienste) 

Technischer Dienst bei den Anlage 2/N ummer 1.3 techni sche Di enste 
Materi alprüfu ngsämtern (e inschließ lich 

na turwi ssenschaftl iche 
Dienste) 

Laufbahngruppe 1 eine vom für inneres 
zuständige Mini sterium 
anerkannte psychiatri sche 
Pflegeprüfu ng oder di e 
Prüfu ng nach § 13 des 
Krankenpflegegesetzes 

Laufba hngruppe 1 eine vom für den 
Verbraucherschutz 
zuständigen Mini sterium 
anerkannte Prüfu ng fü r 
Lebensmittelkontro ll e 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 
Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

nach Bestehen der 
Prüfung eine 
vierj ährige, der 
Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit und eine 
einjährige 
aufs ichtsführende 
Tätigkeit im 
Pflegedienst 
nach Bestehen der 
Prü fu ng eine 
vie rjähr ige, der 
Vorbildung 
entsprechende 
Tätigkeit 
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Technischer Dienst mit Anlage 2/Nummer 1.4 technische Dienste 
Prüfung von ( einschließlich 
Standsicherheitsnachweisen naturwissenschaftliche 

Dienste) 

Straßenbautechnischer Anlage 2/Nummer 1.5 technische Dienste 
Dienst (einschließlich 

naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Verkehrsingenieur im Anlage 2/Nummer 1.6 technische Dienste 
technischen Dienst ( einschließlich 

naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Technischer Anlage 2/Nummer 1.7 technische Dienste 
Chemieingenieurdienst (einschließlich 

naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Dienst im Gartenbau, in der Anlage 2/Nummer 1.8 technische Dienste 
Grünordnung, in der (einschließlich 
Landschaftspflege und im naturwissenschaftliche 
Naturschutz Dienste) 
Landwirtschaft! icher Dienst Anlage 2/Nummer 1.9 technische Dienste 

(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Landwirtschaft! ich- Anlage 2/Nummer nichttechnische 
hauswirtschaftlicher Dienst 1.10 Dienste 

Laufbahngruppe 2, 2 ½ Jahre wovon 1 
erstes Einstiegsamt Jahr die Tätigkeit als 

Bauleiter bei 
Ingenieurarbeiten und 
1 ½ Jahre die 
Tätigkeit der 
Anfertigung und 
Prüfung von 
Standsicherheits-
nachweisen umfassen 
muss 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, Die hauptberufliche Tätigkeit 
erstes Einstiegsamt muss auf dem Gebiet des 

Verkehrsingenieurswesen 
ausgeübt worden sein 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 
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Dienst in der Sozialarbeit Anlage 2/Nummer nichttechnische Laufbahngruppe 2, Staatliche Anerkennung nach 
1.11 Dienste erstes Einstiegsamt Besuch der Fachhochschule 

als Sozialarbeiterin oder 
Sozialarbeiter 

Sozialpädagogischer Dienst Anlage 2/Nummer nichttechni sche Laufbahngruppe 2, Staatliche Anerkennung nach 
1.12 Dienste erstes Einstiegsamt Besuch der Fachhochschule 

als Sozialpädagogin oder 
Sozialpädagoge 

Dienst in Bibliotheken, Anlage 2/Nummer nichttechnische Laufbahngruppe 2, 
Dokumentationsstellen und 1.13 Dienste erstes Einstiegsamt 
vergleichbaren 
Einrichtungen 

Die hauptberufliche 
Tätigkeit ist im 
öffentlichen Dienst 
abzuleisten. Auf die 
Dauer ist ein 
freiwillig geleistetes 
Berufspraktikum bis 
zu einem Jahr 
anzurechnen . 
Während des 
Studiums geleistete 
Praxissemester sind 
nicht anzurechnen. 
Die hauptberufliche 
Tätigkeit ist im 
öffentlichen Dienst 
abzuleisten. Auf die 
Dauer ist ein 
freiwillig geleistetes 
Berufspraktikum bis 
zu einem Jahr 
anzurechnen. 
Während des 
Studiums geleistete 
Praxissemester sind 
nicht anzurechnen. 
Nach Erlangung der 
Befähigung für das 
Lehramt ist keine 
hauptberufliche 
Tätigkeit erforderlich. 
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Wirtschaftlicher Dienst Anlage 2/Nummer 
1.14 

Bergtechnischer Dienst Anlage 2/Nummer 2. 1 

Bergvermessungs- Anlage 2/Nummer 2.2 
techni scher Dienst 

Technischer Dienst beim Anlage 2/Nummer 2.3 
Geologischen Landesamt 

Technischer Dienst in der Anlage 2/Nummer 2.4 
Landesplanung u. im 
Städtebau 

Technischer Dienst in den Anlage 2/Nummer 2.5 
Geschäftsbereichen der 
obersten Landesbehörden 

Nachrichten- und Anlage 2/Nummer 2.6 
signaltechnischer Dienst 

Techni scher Dienst im Anlage 2/Nummer 2.7 
Bereich der Polize i 

Technischer Dienst in der Anlage 2/Numrner 2.8 
staatlichen 
Umweltverwaltung 

nichttechni sche 
Dienste 
technische Dienste 
( einschließlich 
naturwi ssenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
(einschließlich 
naturwi ssenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
( einsch I ießl ich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
(einschließ lich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
(e inschließlich 
na turwissenscha ftl iche 
Dienste) 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 
Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 
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Dienst als Wein- und Anlage 2/Nummer 2.9 
Spi rituosenkontrol leur 

Dienst in der Aufsicht über Anlage 2/Nummer 
die gesetzliche 2.10 
Krankenversicherung u. 
Prüfung der gesetzlichen 
Krankenversicherung 
Technischer Dienst bei der Anlage 2/Nummer 
Zentralstelle der Länder für 2.11 
Gesundheitsschutz bei 
Arzneimitteln und 
Medizinprodukten 
Dienst beim Landesinstitut Anlage 2/Nummer 
für Gesundheit und Arbeit 2.12 
Technischer Anlage 2/Nummer 3.1 
Aufsichtsdienst bei 
U nfal I versicherungsträgern 

Technischer Dienst für Anlage 2/Nummer 3.2 
Arbeitssicherheit der 
Landschaftsverbände 

Technischer Anlage 2/Nummer 3.3 
Raumordnungsd ienst 

Technischer Dienst in der Anlage 2/Nummer 3.4 
Wasser- und 
Abfallwirtschaft 

Prüfdienst bei den Anlage 2/Nummer 3.5 
landesunmirtelbaren 
Rentenversicherungsträgern 

technische Dienste 
(e inschließlich 
naturwi ssenschaftliche 
Dienste) 
nichttechnische 
Dienste 

technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

nichttechnische 
Dienste 
technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 
nichttechnische 
Dienste 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 
Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt 
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Nichttechnischer Dienst, in Anlage 2/Nummer 3.6 nichttechnische Laufbahngruppe 2, 
dem überwiegend Dienste erstes Einstiegsamt 
Kenntni sse in der 
gesetzlichen 
Unfallversicherung 
erforderlich sind 
Technischer Dienst für Anlage 2/Nummer 3 .7 technische Dienste Laufbahngruppe 2, 
Maschinenwesen und ( einschließlich erstes Einstiegsamt 
Elektrotechnik naturwissenschaftliche 

Dienste) 
Leiter von Versorgungs- § 77 Absatz I der Laufbahngruppe 2, 
und Verkehrsbetrieben LVO v. 23.11.1995 erstes Einstiegsamt 

(GY. NRW. 1996 S.l) 
Pädagogischer Dienst im nichttechnische Laufbahngruppe 2, 
Justizvollzug Dienste erstes Einstiegsamt 

Ärztlicher Dienst Anlage 3/Nummer 1.1 Gesundheit Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Dienst als Apotheker Anlage 3/Nummer 1.2 Gesundheit Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Befähigung für das Lehramt Nach Erlangung der 
für die Primarstufe, die Befähigung für das 
Sekundarstufe I oder für das Lehramt ist keine 
Lehramt an Grund- und hauptberutl iche 
Hauptschulen, für Realschulen Tätigkeit erforderlich. 
oder die Sekundarstufe II, für 
das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen oder 
für das Lehramt an Sonder-
oder Förderschulen 

1 Jahr nach Erteilung 
der Approbation 

2 ½ Jahre nach der 
Approbation oder 1 ½ 
Jahre nach der 
Promotion oder der 
Berechtigung, die 
Berufsbezeichnung 
"Lebensmittel-
chemiker" zu führen 
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Geographischer Dienst Anlage 3/Nummer 1.3 technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Dienst als Konservator Anlage 3/Nummer 1.4 technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Ornithologischer Dienst Anlage 3/N ummer 1.5 technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Schulpsychologischer Anlage 3/Nummer 1.6 nichttechnische 
Dienst Dienste 

Tierärztlicher Dienst mit Anlage 3/Nummer 1.7 Gesundheit 
Ausnahme der 
V eteri närverwa I tung 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 
Laufbahngruppe 2, 2 ½ Jahre nach der 
zweites Approbation (ein nach 
Einstiegsamt der Hochschulprüfung 

abgeschlossenes 
Aufbaustudium an der 
Tierärztlichen 
Hochschule Hannover 
wird zur Hälfte, 
höchstens aber bis zu 
einem Jahr 
angerechnet) 
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Tierärztlicher Fachdienst Anlage 3/Nummer 1.7 Gesundheit 
bei den Staatlichen 
Veteri näruntersuchungsämt 
em und beim Chemischen 
Landes- und Staatlichen 
Untersuchungsamt 

Zahnärztl ich er Dienst Anlage 3/Nurnmer 1.8 Gesundheit 

Dienst in der Anlage 3/Nummer 1.9 technische Dienste 
Datenverarbeitung (einschließlich 

naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Dienst im Gartenbau und Anlage 3/Nummer technische Dienste 
Landespflege 1.10 ( einschließ! ich 

naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Agrarwi11schaftlicher Anlage 3/N ummer technische Dienste 
Fachdienst mit Ausnahme 1.11 (einschließlich 
des agrarwi11schaftlichen naturwissenschaftliche 
Dienstes Dienste) 

Laufbahngruppe 2, 2 ½ Jahre nach der 
zweites Approbation (ein nach 
Einstiegsamt der Hochschulprüfung 

abgeschlossenes 
Aufbaustudium an der 
Tierärztlichen 
Hochschule Hannover 
wird zur Hälfte, 
höchstens aber bis zu 
einem Jahr 
angerechnet) 

Laufbahngruppe 2, 2 1/2 Jahre nach der 
zweites Approbation 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 
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Techni scher Dienst bei den Anlage 3/Nummer techni sche Dienste Laufbahngruppe 2, 
Materialprüfungsämtern 1.1 2 (e inschließ lich zwe ites 

naturwi ssenscha ftl iche Einstiegsamt 
Dienste) 

Techni scher Dienst mit Anlage 3/Numrner technische Dienste Laufbahngruppe 2, 
Prüfung von 1. 13 (e inschließ li ch zwe ites 
Standsicherheitsnachweisen naturwissenschaftliche Einstiegsamt 

Dienste) 

Dienst als Anlage 3/Nummer technische Di enste Laufbahngruppe 2, 
Lebensmittelchemiker 1.14 (einschließlich zweites 

naturwi ssenschaftliche Einstiegsamt 
Dienste) 

Dienst in Bibliotheken, Anlage 3/Nummer nichttechnische Laufbahngruppe 2, 
Dokumentat ionsste llen und 1.15 Dienste zwe ites 
vergleichbaren Einstiegsamt 
Einrichtungen 

Wissenschaftlicher Dienst Anlage 3/Nummer 2. 1 nichttechnische Laufbahngruppe 2, 
in den Geschäftsbereichen Dienste zweites 
der obersten Einstiegsamt 
Landesbehörden und an den 
Hochschul en 

5 Jahre, wovon I Jahr 
die Tät igkeit als 
Bauleiter und 4 Jahre 
die Tätigkeit der 
Anfertigung und 
Prüfung von 
Standsicherheits-
nachweisen umfassen 
muss 
2 ½ Jahre nach dem 
Zeitpunkt der 
Berechtigung, die 
Berufsbezeichnung 
"Lebensmittel-
chemiker" führen zu 
dürfen 
beziehungsweise 1 ½ 
Jahre nach der 
Promotion oder 
Approbation als 
Apotheker 

ein abgeschlossenes 2 Jahre 
Zusatzstudium in dem 
Studiengang "Bibliotheks- und 
lnformationswesen" an der FH 
Köln 
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Archäologischer Dienst Anlage 3/Nummer 3.1 technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Dienst als Biologen Anlage 3/Nummer 3.2 technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Dienst als Chemiker Anlage 3/Nummer 3.3 technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Geophysikalischer Dienst Anlage 3/Nummer 3.4 technische Dienste 
( einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Geologischer Dienst An lage 3/Nummer 3.5 technische Dienste 
(e inschließlich 
na turwissenscha ftl iche 
Dienste) 

Dienst als Historiker Anlage 3/Nummer 3.6 nichttechnische 
Dienste 

Dienst als Kunsthistoriker Anlage 3/Nummer 3.7 nichttechnische 
Dienste 

Dienst als Mathematiker Anlage 3/Nummer 3.8 nichttechnische 
und als Statistiker Dienste 

Dienst als Mineraloge Anlage 3/Nummer 3.9 technische Dienste 
(einschließlich 
naturwissenschaftliche 
Dienste) 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 

Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 
Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 
Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 
Laufbahngruppe 2, 
zweites 
Einstiegsamt 
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Dienst als Physiker Anlage 3/Nummer 
3.10 

Psychologischer Dienst Anlage 3/Nummer 
3.11 

Dienst als Völkerkundler Anlage 3/Nummer 
3. 12 

Zoologischer Dienst Anlage 3/Nummer 
3.13 

Dienst in der Anlage 3/Nummer 
Abfallwirtschaft 3.14 

Dienst bei den Anlage 3/Nummer 
Landschaftsverbänden als 3.15 
Erziehungswissenschaftler 
in psychiatrischen 
Landeskliniken und Heimen 
der öffentlichen Erziehung 
Museumsdienst An lage 3/Nummer 

3.16 

Dienst an Musikschulen An lage 3/Nummer 
3.17 

techni sche Dienste Laufbahngruppe 2, 
(e inschließlich zweites 
naturwissenschaftliche Einstiegsamt 
Dienste) 
nichttechnische Laufbahngruppe 2, 
Dienste zweites 

Einstiegsamt 
nichttechnische Laufbahngruppe 2, 
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Gesetz 
zur Sicherung von umfassenden 

Bildungsangeboten und zur Stärkung der Qualität 
von Schule (17. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Der La ndtag hat das fo lgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Sicherung von umfassenden 

Bildungsangeboten und zur Stärkung der Qualität 
von Schule (17. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Vom 27. Mai 2025 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S . 102) , da s zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Februar 2022 (GV. NRW. S . 250) geä ndert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu§ 57 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 57 Lehrkräfte". 

b) Die Angabe zu § 132b wird wie fo lgt gefasst: 

,,§ 132b Fortführung der PRIMUS-Schulen". 

c) Die Angabe zu § 132c wird gestrichen. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

,, Einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätsent­
wicklung und Qualitätssicherung von Schule 
leisten Fortbildungen." 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Lehrerinnen 
und Lehrer " durch die Angabe „L ehrkräfte" er­
setzt . 

3. § 13 Absatz 4 wird aufgehoben. 

4. Dem § 15 werden die folgend en Absätze 5 und 6 an­
gefügt: 

,, (5) Der Schulträger kann einen Bildungsga ng ab 
Klasse 7 einrichten, der zu den Abschlüssen der 
Ha uptschule (§ 14 Absatz 4) führt, insbesondere 
wenn eine öffentliche Hauptschule in der Gemeinde 
oder im Gebiet des Schulträgers im Sinne_ des § 78 
Absa tz 8 nicht vorhanden ist. Dies gilt als Anderung 
der Schule im Sinne des § 81 Absatz 2. Die Schüle­
rinnen und Schüler in diesem Bildungsgang werden 
im Klassenverband mit Schülerinnen und Schülern 
des Bildungsgangs gemäß Absatz 1 unterrichtet; 
hierbei sind nach Maßgabe der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß§ 52 Absatz 1 Formen inne­
rer und äußerer Differenzierung möglich. Absatz 3 
Satz 2 bleibt unberührt. Schülerinnen und Schüler 
im Bildungsgang der Realschule nach Absatz 1 kön­
nen in den Fällen des § 13 Absatz 3 und des § 50 Ab­
sa tz 5 Satz 2 ihre Schullaufbahn im Bildungsga ng 
nach Satz 1 fortsetzen. 

(6) Schulen mit einem genehmigten Bildungsga ng 
nach Absa tz 5 können Schülerinnen und Schüler 
nach dem Willen der Eltern und mit Zustimmung 
des Schulträgers auch in die Klasse 5 aufnehmen 
und nach den Bildungsgangzielen der Hauptschule 
(§ 14 Absatz 1) unterrichten. § 11 Absatz 6 Satz 2 
bleibt unberührt. In den Klassen 5 und 6 findet der 
Unterricht nach Maßgabe der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß § 52 Absatz 1 in binnendif­
ferenzierender Form im Klassenverband mit Schüle­
rinnen und Schülern im Bildungsga ng nach Absatz 1 
statt." 

5. In § 16 Absatz 4 Satz 1 und Absa tz 5 Satz 2 wird je­
weils die Angabe „mittleren" durch die Angabe 
,, Mittleren" ersetzt. 

6. § 18 Absatz 6 wird a ufgehoben. 

7. § 25 Absatz 5 wird w ie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst : 

,, Die Schule überprüft in regelmäßigen Abstän­
den ihre Arbeit und berichtet der Schulaufsichts­
behörde spätestens nach Ablauf von jeweils fünf 
Jahren darüber." 

b) In Satz 3 wird nach der Angabe „Entscheidung" 
die Angabe „jederzeit" eingefügt. 

8. § 36 Absatz 4 wird aufgehoben. 

9. In § 47 Absatz 1 Nummer 6 wird die Angabe 
,, Abs . 4" durch die Angabe „Absatz 3" ersetzt. 

10. In§ 49 Absatz 2 Satz 2 wi rd vor der Angabe „Verset­
zungskonferenz" die Angabe „Zeugnis- oder" einge­
fügt. 

11. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absa tz 2 Satz 2 wird die Anga be „Lehrerinnen 
und Lehrer" durch di e Angabe „Lehrkräfte" er­
setzt. 

b) Absatz 6 wird aufgehoben. 

12. In § 53 Absatz 8 wird die Angabe „oder der Lehre­
rinnen und Lehrer" durch ein Komma und die An­
gabe „der Lehrkräfte oder des pädagogischen oder 
sozialpädagogischen Personals an der Schule" er­
setzt. 

13. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird jeweils die Angabe „Leh­
rerinnen und Lehrer" durch die Angabe „Lehr­
kräfte" ersetzt . 

b) Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz einge­
fügt : 

„Wenn a ufgrund eines dauernden Ausschlusses 
der Schülerin oder des Schülers das Schulver­
hältnis gemäß § 47 Absa tz 1 Nummer 6 geendet 
hat, informiert die Schulleiterin oder der Schul­
leiter die zustänc:lige Schulaufsichtsbehörde, di e 
sodann für die Uberprüfung und die daraufhin 
zu treffende Entscheidung nach Satz 2 zuständig 
ist." 

14. § 57 wird wie folgt geändert: 

a ) In der Überschrift und in den Absä tzen 1 und 2 
wird jeweils die Anga be „Lehrerinnen und Leh­
rer" durch die Angabe „Lehrkräfte" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Lehrerinnen und 
Lehrer " durch die Angabe „Lehrkräfte" er­
setzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dienstliche Fortbildungsmaßnahmen können 
als Präsenzveranstaltungen oder a ls digita le 
Fortbildungsformate angeboten werden." 

c) In Absa tz 4 Satz 1 und 3 wird die Anga be „Leh­
rerinnen und Lehrer" durch die Angabe „Lehr­
kräfte" ersetzt. 

d) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „Lehrerinnen 
und Lehrern" durch die Angabe „Lehrkräften" 
ersetzt. 

15. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird di e Angabe „Lehrerin oder Leh­
rer" durch die Angabe „Lehrkraft" ersetzt. 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,, (6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt 
auf die Fortbildung des Schulpersonals hin und 
entscheidet im Rahmen der von der Lehrerkonfe­
renz gemäß § 68 Absatz 3 Nummer 3 beschlosse­
nen Grundsätze über Angelegenheiten der Fort­
bildung. Die Schulleiteri n oder der Schulleiter 
stellt eine diesen Grundsätzen entsprechende 
verbindliche Fortbildungsplanung je Schuljahr 
für die Schule auf. Gegenstand der Fortbildungs­
planung sind in der Regel Fortbildungen für das 
gesamte Kollegium oder Teilgruppen des Kollegi ­
ums. Uber die Auswahl von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern an Fortbildungsvera nstaltungen 



502 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Wes tfa len - Nr. 26 vom 6. Ju ni 2025 

entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
nach Beteiligung des Lehrerrats gemäß § 69 Ab­
satz 2. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
kann nach Beteiligung des Lehrerra ts gemäß § 69 
Absatz 2 auch antragsuna bhängig zur Teilnahme 
an Fortbildungsver anstaltungen verpflichten." 

16. In § 64 Absatz 3 Sa tz 4 wird nach der Anga be 
,, Klassenpflegschaft " d ie Angabe „oder der Jahr­
gangsstufenpflegschaft " eingefügt . 

17. § 74 wird wie fo lgt geändert: 

a ) Dem Absatz 1 wird fo lgend er Satz a ngefügt: 

„Sie wird wa hrgenommen durch 

1. die Sprecherinnen und Sprecher der Klassen, 
Kurse und Jahrgangsstufen sowie der Schule, 

2. den Schülerra t und 

3. die Delegierten für überörtliche Schülervertre­
tungen." 

b) Absatz 3 wird wie fo lgt gefasst : 

,, (3) Der Schülerrat vertritt alle Schülerinnen 
und Schüler der Schule; er kann Anträge an die 
Schulkonferenz richten. Mitglieder des Ra tes 
sind die Sprecherinnen und Sprecher der Klassen 
und Ja hrgangsstufen sowie mit bera tender 
Stimme deren Stellvertretungen. Ha t eine Jahr­
gangsstufe mehr als 20 Personen, wählt die Jahr­
gangsstufe für je weitere a ngefangene 20 Perso­
nen eine weitere Vertretung für den Ra t . Der Ra t 
wählt eine Vorsitzende (Schülersprecherin) oder 
einen Vorsitzenden (Schülersprecher) und bis zu 
drei Stellve rtretungen . Auf Antrag von einem 
Fünftel der Gesamtzahl der Schülerinnen und 
Schüler wird die Schülersprecherin oder der 
Schülersprecher von der Schülerversammlung 
gewählt. Der Ra t wählt a us der Schülerschaft die 
Vertretung für die Schulkonferenz, die Schul­
pflegschaft und die Fachkonferenzen sowie Dele­
gierte für überörtliche Schülervertretungen." 

c) In Absatz 4 Sa tz 2 und 4 wird jeweils di e Angabe 
,, Schülerversammlung" durch die Anga be „Ver­
sammlung" ersetzt. 

d) In Absa tz 7 wird jeweils die Anga be ,,Verbin­
dungslehrerinnen und Verbindungslehrer" durch 
die Angabe „Verbindungslehrkräfte" ersetzt. 

18. § 120 wird wie fo lgt geändert: 

a ) Absatz 4 wird wie folgt geä ndert: 

aa) Sa tz 1 wird wie folgt gefa sst: 

,, Andere wissenschaftliche Untersuchungen , 
Tests und Befragungen sind nur zulässig, 
wenn dadurch die Bildungs- und Erzie­
hungsa rbeit sowie schutzwürdige Belange 
einzelner Personen nicht beeinträchtigt wer­
den und die Anonymität der betroffenen Per­
sonen gewahrt bleibt." 

bb) Nach Sa tz 2 wird folgender Sa tz eingefügt : 

„Di e Teilnahme der betroffenen Personen ist 
freiwillig ." 

b) In Absatz 7 Sa tz 3 wird di e Angabe „rechtlicher 
Anspruch auf die" durch die Anga be „nachge­
wiesenes rechtliches Interesse an der " ersetzt. 

19 . § 121 wird wie folgt geändert: 

a ) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sä tzen 1 und 2 wird jeweils die An­
ga be „Lehrerinnen und Lehrer " durch die 
Anga be „Lehrkräfte" ersetzt. 

bb) Sa tz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Für Zwecke der Lehr kräftea usbildung und 
Lehrkräftefortbildun g dürfe n Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung, das Lan­
desamt für Qualitä tssicherung und Informa­
tionstechnologie der Lehrerausbildung und 
die Qualitä ts- und UnterstützungsAgentur -
Landesinstitut für Schule die für die Er fül­
lung ihrer Aufga ben erforderli chen Daten 

der Pr üflinge und der Lehrenden verarbei­
ten ." 

cc) In Sa tz 5 wird d ie Angabe „Lehrerinnen und 
Lehrer " durch die Anga be „L ehr kräfte" er­
setzt. 

b) Absa tz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Sa tz 1 wird di e Angabe „Lehrerinnen und 
Lehrer " durch die Angabe „Lehrkräfte", die 
Angabe „Lehrera usbildung" durch die An­
gabe „Lehrkräftea usbildung" und d ie An­
ga be „Lehrerfortbildung" d urch die Angabe 
,, Lehr kräftefor tbildung" ersetzt . 

bb) In Sa tz 2 wird die Angabe „Studiensemina­
ren" durch die Angabe „Zentren für schul­
praktische Lehrerausbildung" ersetzt . 

cc) In Satz 3 wird d ie Angabe „Lehrerinnen und 
Lehrern" durch die Anga be „Lehrkräften" 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 Sa tz 1 und Absa tz 5 wird jeweils die 
Angabe „L ehrerinnen und Lehrer" durch d ie An­
gabe „Lehrkräfte" ersetzt. 

20. § 132b wird wie folgt geä ndert: 

a ) Die Überschrift wird wie folgt gefa sst: 

,,§ 132b 

Fortführung der PRIMUS-Schulen" 

b) Absa tz 2 wird wie fo lgt gefa sst : 

,, (2) Die Schulträger sind berechtigt , die Schulen, 
die am 1. August 202 5 gemäß Absa tz 1 am Schul­
versuch PRIMUS teilgenommen ha ben , über das 
Schulj a hr 2025/2 026 oder 2026/2 027 hinaus als 
PRIMUS-Schulen fortzuführen, wenn sie zwei 
Para llelklassen pro Jahrgang haben . Eine Schule 
kann mit einer Klasse pro Jahrga ng fortgeführt 
werden, wenn nur da nn das Angebot einer Schule 
der Sekundarstufe I in einer Gemeinde gesichert 
wird . Für die Fortführung beträgt der Klassenfre­
quenzrichtwert 24. Es gilt die Bandbreite 18 bis 
30. Abweichend von § 48 können in den Klassen 1 
bis 8 an di e Stelle von Noten alterna tive Formen 
der Leist ungsbewertung unter Einschluss der 
Möglichkeit eines Verzichts a uf Ziffernoten t re­
ten. Soweit keine abweichenden Regelungen ge­
troffen werden, finden für die Klassen 1 bis 4 der 
PRIMUS-Schulen die für die Grundschule gel­
tenden Vorschriften , für die Klassen 5 bis 10 der 
PRIMUS-Schulen die für die Sekundarschule in 
integrierter Form geltenden Vorschriften entspre­
chende Anwendung." 

21. § 132c wird a ufge hoben . 

22. § 133 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Sa tz 1 wird die Angabe „202 5" durch die An­
gabe „2031" ersetzt. 

b) Sa tz 2 wird durch di e folgenden Sä tze 2 und 3 er­
setzt : 

,, Die Durchführung des islamischen Religionsun­
terrichts a ls ordentliches Lehrfach wird wissen­
schaftlich begleitet und ausgewertet . Das Minis­
terium berichtet dem Landtag da rüber bis zum 
31. Juli 2030." 

Artikel 2 
Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

§ 20 Absatz 9 des Lehrera usbildungsgesetzes vom 12. 
Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), das zuletzt durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW S . 1456) geändert 
worden is t , wird wie folgt geä ndert: 

1. In Satz 1 wird die Anga be „2025" durch die Anga be 
,, 2030 " ersetzt. 

2. In Satz 3 wird die Angabe „mindestens eine ihrer 
Lehrbefähigungen einem Ausbildungsfach des ange­
strebten Lehra mts in der jeweiligen Schulform ent­
spricht und" gestrichen. 



Gesetz- und Verordnungsbl a tt für das La nd Nordrhein-West fa len - Nr. 26 vom 6. J un i 2025 503 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Artikel 1 Nummer 22 und Artikel 2 treten a m Tag nach 
der Verkündung in Kraft. Im Ubrigen tritt dieses Gesetz 
am 1. August 202 5 in Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Mai 2025 
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Die La ndesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft , Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Die Mini sterin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 1 1 e r 

Für die Ministerin für Heima t, Kommunales, 
Ba u und Digitalisierung 

Die Mini sterin für Kultur und Wissenscha ft 

Ina B ra nd es 

- GV. NRW. 2025 S. 501 

Verordnung zur Änderung 
der Zuständigkeitsverordnung Schulaufsicht 

Vom 20. Mai 2025 

Auf Grund des § 89 Absatz 3 und 4 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV NRW. S . 102), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23 . Februar 2022 (GV. NRW. 
S . 250) geändert worden ist , verordnet das Ministerium für 
Schule und Bildung, hinsichtlich des § 89 Absatz 4 des 
Schulgesetzes NRW im Einvernehmen mit dem Ministe­
rium für Heima t , Kommunales, Bau und Digitalisierung: 

Artikel 1 

Die Zuständi gkeitsverordnung Schulaufsicht vom 14. 
November 2010 (GV. NRW. S . 602) , di e durch Artikel 3 
der Verordnung vom 13. Dezember 2021 (GV. NRW. 
S. 1428) geä nd ert worden ist , wird wie fo lgt geä ndert: 

1. § 1 wird wie folg t geä ndert : 

a ) In Nummer 1 Buchstabe f wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird am Ende ein Komma eingefü gt. 

c) Nummer 3 wird aufgehoben. 

d ) Nummer 4 wird Nummer 3 und der Punkt a m 
Ende wird durch die Anga be „und" ersetzt . 

e) Nummer 5 wird Nummer 4. 

2. § 2 Absa tz 1 w ird wie folgt gefasst: 

,, (1) Den Bezirksregierungen werden folgende landes­
weiten Zustä ndi gkeiten zugewiesen: 

1. Bezirksregierung Arnsberg 

a) Anerkennung von Bildungsa bschlüssen aus den 
Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Thü­
ringen a ls Nachweis der Fachhochschulreife, 

b) Gleichstellung von Bildungsnachweisen a us Po­
len, Rumä nien, Slowa kei und Tschechien mit 
den Abschlüssen der Berufsfachschu len , der 

Fachschulen für Sozia lpädagogik und der zwei­
jährigen Fachschulen, 

c) Förderzentrum für die integra tive Beschulung 
blinder und hochgradig sehbehinderter Schüle­
rinnen und Schüler (FIBS) sowie 

d) Orga nisation und fortbi ldungsfachliche Verant­
wortung bezüglich der Entwicklung sowie der 
Vorbereitung la ndesweiter Fortbildungsmaß­
na hmen 

aa) für die Sekundarstufe I , 

bb) im Bereich der Lehrkräfteweiterbildung der 
a llgemeinbildenden Schulen und 

cc) a m Berufskolleg für bildungsgangübergrei­
fende und fachbereichsübergreife nde The­
men , für Sprachbildung und Sprachförde­
rung sowie Fremdsprachen und Interna tio­
nali sierung in der beruflichen Bildung, 

2. Bezirksregierung Detmold 

a ) Anerkennung von Bildungsa bschlüssen a us den 
Ländern Berlin , Bra ndenburg und Niedersachsen 
als Nachweis der Fachhochschulreife, 

b) Gleichstellung von Bildungsnachweisen a us Alba­
nien, Bulgarien , Ungarn und den Staaten , die aus 
der ehemaligen UdSSR hervorgegange n sind, mit 
den Abschlüssen der Berufsfac hschulen , der Fach­
schulen für Sozialpädagogik und der zweij ä hrigen 
Fachschu len sowie 

c) Organi sa tion und fortbildungsfachli che Verant­
wo rtung bezüglich der Entwicklung sowie der Vor­
bereitung landesweiter Fortbildungsmaßnahmen 

aa ) fü r die Primarstufe, 

bb) a m Berufskolleg für D igitalisierung und 

cc) im Bereich der Quali fiz ierung und Fortbildung 
der Schulleitung, 

3. Bezirksregierung Düsseldorf 

a) Zentrale Zeugnisa nerkennungsstelle fü r die Fest ­
stellung der Gleichwertigkeit 

aa) vo n Vorbildungsnachweisen mit dem Zeugnis 
der Hochschulreife, 

bb) auslä ndischer Vorbildungsnachweise mit dem 
Zeugnis der Hochschulreife sowie 

cc) ausländi scher Vorbildungsnachweise mit dem 
Zeugnis der Fachhochschulreife, 

b) Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus den 
Lä ndern Bayern, Bremen und Sachsen als Nach­
weis der Fachhochschulre ife, 

c) Gleichstellung von Bildungsnachweisen a us Grie­
chenla nd , Osterreich, Schweiz, Türkei und den 
Staaten , die aus dem ehemaligen Jugoslawien her­
vorgega ngen sind , mit den Abschlüssen der Berufs­
fachschulen , der Fachschul en fü r Sozialpädagogik 
und der zweij ährigen Fachschulen , 

d) Interna tiona ler Austausc h von Lehrerinnen und 
Lehrern , Fremdsprachenassistentinnen und -ass is­
tenten sowie Schülerinnen und Schülern , 

e) Angelegenheiten überörtli cher Zusammenschlüsse 
der Schülervertretungen sowie der Dachverbände 
der Landesschülerpresse, 

f) La ndesstelle für den Schulsport a usgenommen 
Curri culumentwicklung, Qualitä tssicherung und 

g) Organisa tion und fortbildungsfachliche Verant­
wortung bezüglich der Entwicklung sowie der Vor­
bereitung landesweiter Fortbildungsmaßna hmen 

aa ) in mathemati sch-na turwissenschaftlich-tech-
nischen und gesellschaftswissenschaftlichen 
fächern für die allgemeinbildende Sekunda r­
stufe II , 

bb) im Bereich überfac hli cher Themen der a llge­
meinbildenden Schulen, die nicht als Quer­
schnittsthemen in Fortbildungsma ßnahmen in­
tegri ert werden , 
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cc) am Berufskolleg für die Lehrkräfteweiterbil­
dung sowie neue und neugeordnete Berufe sowie 

dd) im Bereich der Beruflichen Orientierung, 

4. Bezirksregierung Köln 
a) Zuerkennung aller Schulabschlüsse der Sekundar­

stufe I aufgrund von Zeugnissen anderer Lä nder 
und von Zeugnissen , di e a ußerhalb des Geltungs­
bereiches des Grundgesetzes erworben wurden , 

b) Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus den 
Lä ndern Rheinland-Pfal z, Saarland und Sachsen­
Anhalt als Nachweis der Fachhochschulreife , 

c) Gleichstellung von Bildungsnachwei sen aus Bel­
gien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien 
mit den Abschlüssen der Berufsfachschul en , der 
Fachschulen für Sozialpädagogik und der zweijäh­
rigen Fachschulen, 

d) Gle ichstellung von Bildungsnachweisen aus der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
mit den Abschlüssen von Bildungsgängen des Be­
rufskollegs einschließlich der Fachhochschulreife, 

e) Abnahme der Feststellungsprüfung zur Aufn a hme 
ei nes Hochschulstudiums nach der Feststellungs­
prüfungsordnung Hochschule (PO-FeP-Hoch­
schul e) sowie 

f) Organisa tion und fortbildungsfachliche Verant­
wortung bezüglich der Entwicklung sowie der Vor­
bereitung landesweiter Fortbildungsmaßnahmen 
aa) in sprachlich-literarisch-künstlerischen Fächern 

für die allgemeinbildende Sekundarstufe II, 

bb) am Berufskolleg für Heterogenität und alle 
nicht separa t a usgewiesenen überfachlichen 
Themen und 

cc) im Bereich der Schulentwicklungsberatung und 

5. Bezirksreg ierung Münster 
a) Gleichstellung von Bildungsnachweisen a us Däne­

mark, Finnland, Island , Norwegen, Schweden und 
allen außereuropäischen Staaten mit den Abschlüs­
sen der Berufsfachschulen, der Fachschulen für So­
zialpädagogik und der zweij ährigen Fachschulen, 

b) Anerkennung a usländischer Zeugnisse für S port­
lehrerinnen und Sportlehrer, 

c) Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus den 
Ländern Ha mburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein als Nachweis der Fach­
hochschulreife sowie 

d) Organisation und fortb ildungsfachli che Verant­
wortung bezüglich der Entwicklung sowie der Vor­
bereitung landesweiter Fortbildungsmaßnahmen 
aa) für die Förderschulen, 

bb) a m Berufskolleg für frühkindliche Bildung in 
Soz ial- und Erziehungsberufen und Mathema­
tik und 

cc) im Bereich der Qualifizierung und Fortbildung 
des Schulpersonals, soweit es sich nicht um 
Lehrkräfte und Schulleitung handelt, und der 
Schula ufsicht." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Mai 2025 

Die Ministerin für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dorothee F e 11 e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

des Landes N orclrhein-Westfalen 

Ina S c h a r r e n b a c h 

- GV. NRW. 2025 S. 503 

Bekanntmachung 
20. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 

Vom 26. Mai 2025 

Der Regionalrat Düsseldo_rf hat in seiner Sitzung am 
20. März 2025 die 20. Anderung des Regiona lplans 
Düsseldorf (RPD) festgestellt . 

Diese Änderung hat mir die zuständige Regional­
planungsbehörde Düsseldorf mit Bericht vom 28. März 
2025 - Aktenzeichen : 32.01.02.01-20 RPA - gemäß § 19 
Absa tz 7 Satz 1 des Landes planungsgesetzes Nordrhein­
Westfa len (LPlG NRW) vom 3. Mai 2005 (GV.NRW. 
S . 430) , das zuletzt durch Artikel 1 des Fünften Gesetzes 
zur Änderung des LPlG NRW vom 11. Februar 2025 (GV. 
NRW. S. 168) geändert worden ist, angezeigt. 

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Sa tz 1 LPlG 
NRW durch Veröffentlichung im Gesetz- und Verord­
nungsbla tt für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes 
vom 22 . Dezember 2008 (ROG; BGBl. I S. 2986), das zu­
letzt durch das Gesetz zur Änderung des Raumord­
nungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 22. M_ärz 
2023 (BGBl. I Nr. 88) geändert worden ist , wird die An­
derung des Regionalplans einschließlich der nach § 10 
Absatz 2 Satz 1 ROG erforderlichen Unterlagen auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf als Regio­
nalpla nungsbehörde unter www.url.nrw/Regionalpla­
nung veröffentlicht. Zusätzlich_ hä lt di e Regionalpla­
nungsbehörde Düsseldorf die Anderung des Regional­
plans nach § 10 Absatz 2 Sa tz 2 ROG i.V.m. § 14 Satz 3 
LPIG NRW zur Einsichtnahme bereit. 

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 10 Ab­
satz 1 Halbsatz 2 ROG mit der Bekanntmachung wirk­
sam. Mit der Bekanntmachung sind die im Regionalplan 
festgelegten Ziele der Raumordnung nach Maßgabe der 
§§ 4, 5 ROG zu beachten. 

Ich weise darauf hin , dass eine nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 Abs. 3 ROG 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sowie eine 
nach § 11 Abs . 4 RO G beachtliche Verletzung der Vor­
schriften über die Umweltprüfung unbeachtli ch werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Beka nntma­
chung der Änderung des Regionalplans gegen über der 
Regionalpla nungsbehörde Düsseldorf unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind (§ 11 Absatz 5 Satz 1 ROG i.V.m. 
§ 15 Halbsatz 2 LPlG NRW). 

Gegen die Änderung des Regionalplans ist ein Antrag im 
Rahmen des Normenkontrollverfahrens vor dem Ober­
verwaltu ngsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster s tatthaft. Der Antrag ka nn innerha lb eines Jah­
res gestellt werden. 

Düsseldorf, den 26. Mai 2025 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Dr. Alexandra R e n z - v o n K i n t z e l 

- GV. NRW. 2025 S. 504 
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